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Vorwort 
Der beschleunigte Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft bedeu­

tet für die großen Institutionen und Organisationen eine ständige Heraus­
forderung. Die Arbeiterkammerorganisation stellt sich dieser Herausfor­
derung und hat sich seit Anfang der neunziger Jahre einem umfassenden 
Reformprozess unterzogen. Auf der Grundlage eines neuen Arbeiterkam­
mergesetzes (1992) wurde das Tätigkeitsprofil den sich ändernden wirt­
schaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Anforderungen unter Wahr­
nehmung und Beibehaltung der interessenpolitischen Ziele angepasst. 

Der Reformprozess hat in allen Bereichen tiefgreifende Veränderungen 
gebracht. Im politischen Bereich wurden demokratische Partizipation und 
Transparenz verstärkt, Instrumente der Kontrolle ausgebaut. Die geänder­
ten wirtschaftlichen, sozialen und gesetzlichen Rahmenbedingungen erfor­
derten einen Ausbau des Beratungs- und Dienstleistungsangebots der 
Arbeiterkammern. Im interessenpolitischen Bereich hat vor allem der Bei­
tritt Österreichs zur Europäischen Union neue Aufgaben gebracht und die 
Rahmenbedingungen für die Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik stark 
verändert. Nicht zuletzt haben Präsentation und Darstellung der Aktivitäten 
auf ein gewandeltes mediales Umfeld Bedacht zu nehmen. Die Ausweitung 
der Leistungen bei gleich bleibender Beitragsgrundlage erfordert eine hohe 
und steigende Effizienz des Mitteleinsatzes- hier sollen durch das Projekt 
AK-Pius zusätzliche Potenziale erschlossen werden. 

Ein ziel- und bedarfsgerechtes Leistungsprofil wird auch in Zukunft ent­
scheidend sein für Akzeptanz und Vertrauen seitens der Mitglieder, wel­
ches diese erfreulicherweise in hohem und steigendem Maße ihrer AK ent­
gegenbringen. Die sorgfältige Beobachtung von Veränderungen und Ent­
wicklungstendenzen in den verschiedenen Bereichen von Wirtschaft und 
Gesellschaft bildet die Grundlage für die bewusste Weiterentwicklung der 
Tätigkeit der Organisation, dies in ständiger Koordination mit den Aktivitä­
ten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und seiner Gewerkschaf­
ten. Die Reform der AK war bereits ein zentrales Thema der 1995 aus 
Anlass des 75-jährigen Bestandsjubiläums der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte erschienenen Festschrift. Mit der hiermit vorgelegten Sonder­
nummer der Zeitschrift "Wirtschaft und Gesellschaft" wird ein weiterer Ver­
such unternommen, eine Zwischenbilanz im Langfristprojekt ,AK-Reform" 
zu ziehen. 

Herbert Tumpel 
Präsident der Bundesarbeitskammer 
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Die Arbeiterkammerorganisation im 
geänderten wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen und politischen Umfeld 

WernerMuhm 

Die Arbeiterkammerorganisation befindet sich seit Beginn der neunziger 
Jahre in einem Veränderungsprozess, der sowohl auf geänderte gesetzliche 
Aufgabenstellungen und Rahmenbedingungen als auch auf tiefgehende wirt­
schaftliche und gesellschaftliche Wandlungen zurückgeht. Die AK hat in ei­
nem sich nun schon über zehn Jahre erstreckenden Reformprozess ihre 
Organisation und ihr Tätigkeitsprofil den sich ändernden gesellschaftlichen und 
politischen Anforderungen unter Beibehaltung der interessenpolitischen Ziele 
angepasst. Ziel aller Reformschritte war eine Stärkung der Mitgliederbindung 
durch eine erweitertes und verbessertes Beratungsangebot, durch verbesserte 
Kommunikation und durch eine den neuen Problemstellungen und Heraus­
forderungen entsprechende lnteressenpolitik. 

Eingeleitet wurde die Reform durch das Arbeiterkammergesetz 1992, mit 
dem die demokratischen Strukturen und die Kontrollmechanismen ver­
stärkt und das Dienstleistungsangebot durch Einführung des obligatori­
schen Rechtsschutzes ausgeweitet wurden. Seit 1995 unterliegt die Ge­
barung der AK so wie auch bei allen anderen Kammern der Prüfung des 
Rechnungshofes. Weitere Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedin­
gungen betrafen die Durchführung einer Mitgliederbefragung (1996), das 
Wahlrecht und die Regelung der Bezüge der leitenden Funktionäre. Aber 
auch über die durch Gesetzesnovellen bedingten Änderungen hinaus hat 
die AK bei Dienstleistungen und Förderungen neue Schwerpunkte gesetzt 
(Bildung, Konsumentenschutz), die Interessenpolitik und Grundsatzarbeit 
auf neue Herausforderungen eingestellt, sowie die Kommunikation zwi­
schen Mitgliedern, Funktionären und dem AK-Büro verbessert. Alle diese 
Änderungen wurden in enger Abstimmung und Kooperation mit dem ÖGB 
bzw. den Gewerkschaften vorgenommen, die seit 1992 im AK-Gesetz 
ausdrücklich festgeschrieben ist. 

Stärkung der politischen Legitimationsgrundlage 
Die Wahlbeteiligung an den AK-Wahlen war bis zur Wahl 1994 kontinu­

ierlich zurückgegangen und erreichte bei dieser Wahl im Bundesdurch-
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schnitt einen historischen Tiefststand von 31%. Die Ursachen dieser 
Entwicklung sind sicherlich vielfältig und zum Teil in grundlegenden sozial­
ökonomischen Trends zu suchen, etwa in der Entwicklung zur modernen 
Mediendemokratie und in der langfristigen Erosion früher stabiler Parteibin­
dungen breiter Wählerschichten, die generell im internationalen Trend mit 
abnehmender Wahlbeteiligung verbunden ist. Aber auch angesichts sol­
cher schwer beeinflussbaren Ursachen war es für die AK keinesfalls akzep­
tabel, die Konsequenz einfach hinzunehmen. Es waren alle Möglichkeiten 
im eigenen Bereich zu untersuchen und zu nutzen, welche geeignet 
erschienen, zu einer Erhöhung der Partizipation der Kammerzugehörigen 
bei den im fünfjährigen Abstand stattfindenden Wahlen beizutragen. 

Hinzu kommen die Fälle von einzelnen Spitzenfunktionären, die im Zuge 
von Wahlkampfauseinandersetzungen für die Nationalratswahlen 1990 
und 1994 zum Anlass genommen wurden, die Organisation als solche in 
Frage zu stellen. Im Programm der Regierung Vranitzky-Schüssel 1995 
wurde den Kammern nahe gelegt, eine Urabstimmung unter ihren Mitglie­
dern über den Weiterbestand in der gegebenen Form auf der Grundlage 
der obligatorischen Kammerzugehörigkeit durchzuführen. 

Die AK- wie Herbert Wabnegg in seinem Beitrag ausführt- hat die Vor­
gaben von Anfang an als Chance erkannt, künftig Missbräuche der bekannt 
gewordenen Art zu verhindern und die notwendigen Maßnahmen für eine 
Erhöhung der Partizipation der Mitglieder, für welche ja die Grundlagen 
durch entsprechende Beschlüsse des Nationalrats geschaffen werden 
mussten, in Angriff zu nehmen. 

Die Mitgliederbefragung wurde in der Arbeiterkammer im ersten Halbjahr 
1996 durchgeführt. Dabei sprachen sich bundesweit mehr als 90% dafür aus, 
dass die Kammer für Arbeiter und Angestellte auch in Zukunft als gesetzliche 
Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestehen blei­
ben soll. Mehr als 60% der Kammerzugehörigen nahmen an der Befragung 
teil. Damit wurde für die Arbeiterkammer mit größerer Mehrheit als in den 
meisten der in allen anderen Kammern durchgeführten Mitgliederbefragungen 
die Auffassung bestätigt, dass berufliche Selbstverwaltung in den Kammern 
und gesetzliche Mitgliedschaft, d.h. Pflichtmitgliedschaft eine untrennbare 
Einheit bilden. Die Argumente zu Gunstender gesetzlichen Mitgliedschaft, die 
auf staatsrechtlichen, ökonomischen und politikwissenschaftlichen Grundla­
gen beruhen, werden im Beitrag von Michael Mesch zusammenfassend 
dargestellt. Die Erfahrungen bei der Organisation der Befragung erwiesen sich 
auch als wertvoll bei der Reform desAK-Wahlrechts, bei der eine Steigung der 
Wahlbeteiligung die zentrale Zielsetzung bildete. 

Mit der 1998 erfolgten Novelle des AK-Gesetzes wurde der Vorgang der 
Wahlen für die Vollversammlungen der Kammer für Arbeiter und Angestell­
te neu geregelt. Durch Maßnahmen wie Verlängerung der Wahlzeit, Fokus­
sierung auf Betriebswahlsprengel, Einführung einer leicht zugänglichen 
Möglichkeit der Stimmabgabe per Brief, Abschaffung der Wahlkörper u.a. 
sollte die Stimmabgabe erleichtert und so "wählerfreundlich" wie möglich 
gestaltet werden. 
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Angewendet wurde das neue Wahlrecht erstmalig bei der AK-Wahl 1999/ 
2000, die in den neun Kammern im Zeitraum von April 1999 bis zum Mai 
2000 durchgeführt wurden. Gegenüber den AK-Wahlen 1994 konnte die 
Wahlbeteiligung signifikant gesteigert werden und erreichte bundesweit 
mehr als 49%. 

Mehr Kontrolle und Transparenz 
Ein Bundesverfassungsgesetz aus 1994 unterstellte die Gebarung der 

Kammern hinsichtlich Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Überprüfung des Rechnungshofes, 
der der jeweiligen Kammervollversammlung über die Ergebnisse der Prü­
fung berichtet. Bisher wurden in fünf Arbeiterkammern solche Prüfungen 
durchgeführt. 

Bereits mit dem Arbeiterkammergesetz 1992 war das interne Kontrollin­
strumentarium der Arbeiterkammern neu gestaltet und mit stark erweiterten 
Befugnissen ausgestattet worden. Die Transparenz der finanziellen Geba­
rung wurde verbessert, die Vorschriften über den Rechnungsabschluss 
wurden modernen Standards angepasst. 

Mit dem Bezügebegrenzungsgesetz 1997 wurden die Bezüge der Präsi­
denten und der Direktoren im Zusammenhang mit einer umfassenden Re­
gelung aller Politikerbezüge in Österreich festgesetzt, wobei die schon 
bestehenden AK-internen Richtlinien mit diesen Regelungen weitgehend 
konform waren. 

Weiters haben gemäß Bezügebegrenzungsgesetz 1997 Rechtsträger, 
die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen - und dazu zählt wie 
erwähnt auch die AK- alle zwei Jahre dem Rechnungshof einen Einkom­
mensbericht zu erstatten. Dieser hat die Bezüge oder Ruhebezüge jener 
Personen zu enthalten, die eine bestimmte Höhe- nämlich jährlich 14 mal 
80% des monatlichen Bezugs eines Nationalratsabgeordneten (1998 wa­
ren dies Bruttobezüge über ATS 1.120.000,- bzw. 81.395,- €, 1999 über 
ATS 1.127.486,- bzw. 81.938,- €) - übersteigen. Unabhängig von der 
Höhe sind auch die Bezüge oder Ruhebezüge von Personen zu melden, 
die einen weiteren Bezug oder Ruhebezug von einem ebenfalls der 
Rechnungshofkontrolle unterliegenden Rechtsträger erhalten. 

Ein solcher Bericht war erstmals für die Jahre 1998 und 1999 zu erstatten, 
und die AK gehört zu den (wenigen) Rechtsträgern, die dieser Pflicht unter 
namentlicher Nennung der betroffenen Personen nachgekommen ist. 

Steigende Nachfrage nach Beratungsleistungen 
Die Zunahme der Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen ist einer 

der maßgeblichen Faktoren, die in den letzten zehn Jahren das Leistungs­
angebot der AK verändert haben. Dieser Zunahme liegen vor allem lang­
fristige Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu Grunde. Nach dem Ende 
der Vollbeschäftigung liegt die Arbeitslosenrate seit 1986 stets über 5%, 
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wobei die steigende Tendenz in den neunziger Jahren anhielt- und auch 
zuletzt im Jahr 2002 mit Arbeitslosen im Dezember ein neuer Höchststand 
verzeichnet wurde. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen 
stieg von 4 7 4.000 im Jahr 1991 bis 2001 auf 706.000. 

Die Konsequenzen dieser Verschlechterung sind zahlreich: Die heute 
viel häufiger vorkommende Beendigung von Arbeitsverhältnissen zieht an 
sich schon eine steigende Zahl rechtlicher Problemfälle nach sich, in 
denen sich die betroffenen Arbeitnehmer an die AK wenden und die 
Leistungen von der Rechtsauskunft über die Intervention bis hin zur 
Vertretung ihrer Sache bei Gericht in Anspruch nehmen. Die infolge der 
höheren Arbeitslosigkeit schwächer gewordene Marktposition der Arbeit­
nehmer führt dazu, dass die Realisierung der in Gesetz oder Kollektiv­
vertrag begründeten Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber häufiger im 
Rechtsweg, also unter Androhung oder tatsächlicher Einbringungen 
gerichtlicher Klagen erfolgt. Mehrere Tendenzen der wirtschaftlichen 
Strukturveränderungen kommen ebenfalls zum Tragen, die Zunahme der 
Zahl "prekärer" und atypischer Arbeitsverhältnisse, die Zunahme der 
organisatorischen Umstrukturierungen in den Unternehmungen, der stei­
gende Anteil von Arbeitnehmern in Klein- und Mittelbetrieben, wo die 
Interessenwahrnehmung durch den Betriebsrat nicht im gleichen Ausmaß 
gegeben ist wie in den Großunternehmungen, deren Beschäftigungs­
anteil zurück geht. 

Die AK hat auf diese steigende Anforderungen mit einer bedeutenden 
Ausweitung ihres Leistungsangebotes reagiert. Durch die AK-Gesetzes­
Novelle 1992 wurde der Rechtsschutz im Sinne einer gerichtlichen Vertre­
tung der Ansprüche, der bis dahin von einzelnen Kammern auf freiwilliger 
Basis in unterschiedlicher Weise bereits gewährt worden war, zu einem 
formellen Anspruch für alle Arbeiterkammerzugehörigen. Über die seit 
1992 erfolgten Änderungen der gesetzlichen Grundlagen der Tätigkeit der 
Arbeiterkammern informiert der Beitrag von Astrid Bertalan. 

Die Zahl der Beratungsfälle in arbeits- und sozialrechtlichen Angelegen­
heiten beträgt bundesweit nach den letztverfügbaren Daten 889.530 im 
ersten Halbjahr 2002. Im Rechtsweg wurden im selben Zeitraum rund 
106.000.000 € in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten (inkllnsolvenzfällen) 
eingebracht. Die starke Ausweitung des Dienstleistungsangebots im Be­
reich der arbeits- und sozialrechtlichen Beratung und Rechtsvertretung 
konnte bei unverändertem Beitragssatz bei der AK-Umlage durch konse­
quente Befolgung der gesetzten Priorität beim Einsatz der personellen und 
finanziellen Ressourcen ermöglicht werden. So war es möglich, dass im 
Zeitraum zwischen 1990 und 2000 eine Zunahme der Beratungsfälle um 
mehr als 100% mit real, d.h. preisbereinigt um ca. 15% gewachsenen Kam­
merum lagen bewältigt werden konnte. Der Anteil des Rechtsschutzes am 
Gesamtaufwand beträgt gegenwärtig bereits über 30%. 

Ein zunehmender Bedarf an Beratungsleistungen ist auch in anderen 
Bereichen seit einiger Zeit zu registrieren: 
- im Steuerrecht, wo die AK seit 2001 die Beratung auch nichtkammer-
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zugehörigen sog. "Freien Dienstnehmern" und "Neuen Selbstständigen" 
anbietet; 

- im Bereich des Konsumentenschutzes, wo etwa durch finanzielle Schä­
den aus Bankpleiten oder zur Überprüfung der Einhaltung von Zins­
gleitklauseln in Kreditverträgen verstärkte Hilfestellungen notwendig wur­
den. 

- Im Bereich der Bildungsberatung ist seit längerem die Forderung nach 
"Lebenslangem Lernen" (LLL) für die AK kein bloßes Schlagwort. Viel­
mehr wurde das Bildungsberatungsangebot schrittweise ausgeweitet und 
über die Beratung hinausgehend im Rahmen des Programms "AK-Pius" 
eine finanzielle Förderung für die Teilnahme an beruflichen Weiter­
bildungskursen in Form eines bundesweit einheitlichen "Bildungs­
schecks" von 100 € (seit 2002, vorher 1.000 ATS) angeboten. 

Das Projekt ,,AK-Plus" 
Das im Jahr 2000 initiierte Projekt "AK-Pius" ist ein weiterer Schritt in der 

sich nun schon über mehr als zehn Jahre erstreckenden AK-Reform. Es 
geht bei diesem Projekt, das im Beitrag von Josef Peischer und Manfred 
Polzer vorgestellt wird, um die Optimierung des Leistungsprogramms auf 
der Grundlage neuester empirischer Befunde, insbesondere in den Berei­
chen berufliche Bildung, moderne Kommunikationstechnologie, Konsu­
mentenschutz sowie beim Informationsangebot Dies wird ermöglicht durch 
eine Ausschöpfung von Einsparungspotenzialen durch konsequentes Kos­
tenmanagement in den Länderkammern und durch verstärkte Kooperation 
auf Bundesebene. 

Der Beitrag von Elisabeth Dreer und Friedrich Schneider vergleicht am 
Beispiel der AK-Oberösterreich die Kosten der Erbringung der Dienst­
leistungen mit einem errechneten Marktwert. Zusätzlich ist auch der exter­
ne Nutzen aus der Beratung und Rechtsvertretung für die Grundsatzarbeit 
und interessenpolitische Tätigkeit der Arbeiterkammer zu berücksichtigen. 
Unter dieser zusätzlichen Bedingung beziffern Dreer und Schneider das 
Reformpotenzial für die AK-Oberösterreich mit rund 1 0% des gesamten 
Dienstleistungsaufwandes. Dieser Wert kann nicht ohne weiteres für alle 
Kammern verallgemeinert werden. ln Prozent der gesamten Ausgaben der 
Arbeiterkammer ergibt sich für Oberösterreich ein Wert von ca. 7% als 
Größenordnung für das Potenzial an Effizienzsteigerung durch das Projekt 
"AK-Pius". 

Die Situation im Bereich der Beratungsdienstleistungen lässt deutlich 
werden, wie sehr sich die reformerische Aufgabenstellung für die Arbeiter­
kammerorganisation von jener anderer Kammerorganisationen, v.a. jener 
der Wirtschaftskammerorganisation unterscheidet. ln der Wirtschaftskam­
mer gab es aus dem Kreis der Mitglieder seit längerem Bestrebungen und 
organisierte Initiativen für eine Senkung der Kammerumlagen. Initiativen 
aus dem Kreis der Arbeiterkammermitglieder für eine Senkung der Umlage 
hatten angesichts des stark steigenden Bedarfes nach beratenden und 
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anderen Dienstleistungen keine Grundlage und wurden daher auch nicht 
eingeleitet. Gefordert war vielmehr eine Ausweitung des Leistungsange­
bots. Die demoskopischen Umfragen zeigen, dass die Kammerzugehöri­
gen in ihrer überwiegenden Mehrheit das Verhältnis von Beitrag und 
Leistungsangebot für angemessen erachten. 

Interessenpolitik und Grundlagenarbeit 

Wenn der Reformprozess in den Arbeiterkammern in den letzten zehn 
Jahren entscheidend von der steigenden Nachfrage nach Dienstleistungen 
und dem Bemühen zu einer Anhebung der Partizipation der Mitglieder an 
den Wahlen sowie einer Änderung der Strukturen der Entscheidungs- und 
Kontrollgremien geprägt war, so wurde dabei die interessenpolitische 
Tätigkeit und die Grundlagenarbeit in den Arbeiterkammern keinesfalls 
vernachlässigt. Verdeutlicht wird dies u.a. dadurch, dass eine Vielzahl von 
Studien in allen einschlägigen Sachbereichen entweder selbst durchge­
führt oder in Auftrag gegeben worden sind. Positionspapiere zu wesent­
lichen Fragen der Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik, insbesondere 
auch in EU-relevanten Fragestellungen wurden und werden laufend 
erstellt, sowohl auf Ebene der Länderkammern als auch für die Bundesar­
beitskammer. Umfassende Forderungskataloge wurden bei Neubildung 
von Regierungen oder bei Neukonstituierung der AK-Vollversammlungen 
vorgelegt. Besonders intensiv als Instrumente der Interessenpolitik nutzt 
die AK das gesetzlich verankerte Recht der Begutachtung von Gesetzes­
entwürfen und die Mitarbeit in den beratenden Organen der staatlichen 
Institutionen und der gemeinsamen Selbstverwaltung der Sozialpartner. 

Schon im Vorfeld des 1995 erfolgten Beitrittts Österreichs zur Europäi­
schen Union ergab sich als Konsequenz eine zunehmende Orientierung 
aller Politikbereiche, insbesondere aber der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
auf die europäischen Entscheidungsebene. Zur Sicherung eines optimalen 
Zugangs zu allen relevanten Informationen und zur Einbringung von AK­
Positionen vor Ort wurde Mitte 1991 ein Büro der Bundesarbeitskammer in 
Brüssel eingerichtet (BAK-Büro Brüssel), das sich seither als unentbehrli­
ches Instrument der Grundsatzarbeit und der lnteressenpolitik, in welcher 
die europäische Dimension eine immer größere Bedeutung erlangt, erwie­
sen hat. 

Die interessenpolitischen Aufgaben der AK sind aus den Interessenlagen 
der eigenen Mitglieder im Verhältnis zu den anderen Interessengruppen, 
v.a. repräsentiert durch Wirtschaftskammer Österreich, lndustriellenver­
einigung, Landwirtschaftskammer, und zum Staat zu bestimmen. Mit den 
sich aus diesem Kontext ergebenden Fragestellungen beschäftigen sich 
die Beiträge von Themas Delapina und Manfred Prisching. 

Die an der erfolgreichen Wirtschaftsentwicklung Österreichs maßgeblich 
beteiligte Sozialpartnerschaft wurde von der in den Jahren 2000 bis 2002 
bestehenden Regierung, gebildet von ÖVP und FPÖ, systematisch abge­
wertet. Im bilateralen Verhältnis der Sozialpartner zueinander (Arbeitneh-
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mer-Arbeitgeber) konnte zwar grundsätzlich ein kooperatives Verhältnis 
aufrecht erhalten werden. Die verstärkte Hinwendung auf Arbeitgeberseite 
zu einer überwiegend angebotsseitigen Orientierung in der Wirtschafts­
politik und zu einem sozialpolitischen Minimalismus haben allerdings zur 
Folge, dass die gemeinsame konzeptionelle Grundlage der Sozialpartner­
schaft schmäler geworden ist. Die als Alternativmodell präsentierte "Sozial­
partnerschaft light" ist jedoch keine stabile Konstellation, sondern würde 
sich weiter in Richtung eines bloßen Lobby-System entwickeln, in dem die 
starken Partikulärinteressen dominieren. 

Eine neu konstituierte Sozialpartnerschaft, welche den wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Strukturveränderungen der letzten zehn 
Jahre Rechnung trägt, muss sich auch in Zukunft gleichermaßen an den 
Zielen des sozialen Zusammenhalts, der ausgewogenen Partizipation aller 
Bevölkerungsschichten am volkswirtschaftlichen Produktivitätszuwachs, 
und der Sicherung und Verbesserung der internationalen Wettbewerbs­
fähigkeit der Österreichischen Wirtschaft orientieren. 

Eine kritische Sichtweise gegenüber traditionellen sozialpartnerschaftli­
ehen Orientierungsmustern steuert Manfred Prischings Beitrag über "The­
men einer sozialpartnerschaftliehen Politik in einer neuen Welt" bei. Unter 
anderem zeigt Prisehing die zunehmende Differenzierung von ehemals 
homogenen Großgruppeninteressen, der Erosion sozialer oder nationaler 
Gemeinsamkeiten oder das Anstoßen an verschiedene Grenzen staatli­
cher Intervention sowie die Bedingungen und die Auswirkungen dieser 
Prozesse für die politischen Akteure und Institutionen, insbes. die Verbän­
de, auf. Auch wenn man seinen Überlegungen und Bewertungen nicht 
immer zustimmt, liefert der Beitrag wertvolle Denkanstöße für eine Analyse 
der Institutionen, die einer Neuorientierung der Sozialpartnerschaft als 
Grundlage dienen kann. 

Resümee und Ausblick 

Die Reformbemühungen der Arbeiterkammerorganisation finden in den 
Daten über die Akzeptanz ihrer Tätigkeit in den letzten Jahren eine erfreuliche 
Bestätigung. Zuletzt im Jahr 2002 haben 60% der Bevölkerung bei regelmäßig 
durchgeführten Befragungen ihr Vertrauen zur Institution Arbeiterkammer als 
"sehr groß" oder "groß" angegeben (siehe Abb. 1 ). Damit erzielt die AK nicht 
nur den höchsten Wert unter den großen lnteressenvertretungen. Die zuletzt 
erreichten Zahlen bedeuten zudem noch eine beachtliche Steigerung gegen­
über der zweiten Hälfte der neunziger Jahre. 

Die Zustimmungsrate der Mitglieder zur AK hat sich ebenfalls in den 
letzten Jahren auf sehr hohem Niveau verfestigt. Für die AK ist das hohe 
Vertrauen der Mitglieder in erster Linie ein Auftrag zur konsequenten 
Weiterführung ihres interessenpolitischen Kurses und der Dienstleistungen 
und Kunden. 

Die Arbeiterkammern verfügen in der Zukunft über eine effektive, ef­
fiziente kostengünstige und mitgliedernahe Organisationsstruktur. Neun 
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Länderkammern erbringen mitgliedernahe Dienstleistungen und regionale 
Politikmitgestaltung. Sie bündeln ihre bundesweite interessenpolitische 
Durchsetzung ohne eigene Bundesorganisation (zehnte Kammer) im Rah­
men des BAK-Büros Wien mit vielfältiger Unterstützung durch Experten 
aus den übrigen Länderkammern. 

Einige Projekte im Rahmen von AK Plus haben Sparpotenziale durch 
verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Länderkammern eröffnet. Der 
Weg ist vorgezeichnet zu einer weiteren Integration und Zusammenarbeit. 

Die Kommunikation und Information, ein starker gemeinsamer Internet­
auftritt, gemeinsame Ausbildung, Arbeitsteilung in den Schulungseinrich­
tungen seien nur beispielhaft angeführt. Aber auch bundesweit abgestimm­
te Leistungsangebote, dort wo nicht spezifische regionale Problemlagen 
regionale Lösungen im Interesse der Mitglieder erforderlich machen, sind 
die Zukunft. 

Die Arbeiterkammern werden in den nächsten Jahren ihr zielgruppen­
orientiertes Vorgehen weiter schärfen, ihre Kundenbindung vertiefen und ihr 
Leistungsangebot straffen. Durch die Privatisierung und Ausgliederung 
mancher bisher rein öffentlich erbrachter Leistungen werden in den nächsten 
Jahren die Arbeiterkammern an der Schnittstelle zum öffentlichen Dienst 
neue Mitglieder bekommen (als Beispiel seien nur die Mitarbeiterinnen der 
Österreichischen Universitäten ab 2004 genannt). Für sie muss trotz Straf­
fung ein zielgruppenorientiertes Beratungsangebot erbracht werden. 

Für das AK-Mitglied muss in Zukunft verstärkt auch der individuelle 
Nutzen aus der AK Mitgliedschaft erkennbar sein. Die Nachfrage nach 
Beratungsleistungen in unseren Kernkompetenzen Arbeits-, Sozialrecht 
und Konsumentenschutz steigt kontinuierlich. Hier ein leistungsfähiges 
Angebot für unsere Mitglieder zu bieten, ist eine tragende Säule in dem 
ständigen Bemühen um die langfristige Akzeptanz und damit auch für die 
Existenzsicherung der Organisation. Gerade Beispiele aus der individuel­
len Beratung der letzten Zeit (nämlich das sprunghafte Anwachsen des 
illegalen organisierten Schwarzunternehmertums) zeigen aber auch die 
Notwendigkeit der engen Verzahnung von individueller Dienstleistung und 
den dabei gemachten Erfahrungen mit dem kollektiven interessenpoliti­
schen Handeln der Arbeiterkammern. Spürbare Verbesserungen der allge­
meinen Situation (damit auch für das einzelne AK-Mitglied) schaffen meist 
nur gesetzliche Änderungen der Rahmenbedingungen. Daher ist es für die 
Arbeiterkammer unabdingbar, im öffentlichen Diskurs Position zu beziehen 
zu gesellschaftspolitischen Zielen, Strategien und Instrumenten. 

Der ÖGB, die Betriebsräte, Personalvertreter und die Arbeiterkammern 
haben auch künftig in unserem hoch komplexen System der modernen 
Demokratie, eingebettet in EU und Globalisierung, einen hohen Stellen­
wert. Die Durchsetzung interessenpolitischer Vorstellungen der Arbeitneh­
merorganisation erfordert heute veränderte Strategien. Konflikt- und Korn­
munikationsfähigkeit und das vernetzte Handeln mit anderen, die Anliegen 
der AK unterstützenden Organisationen der Zivilgesellschaft sind dafür 
Voraussetzung. 
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Die Arbeiterkammern sind auf Basis interessengeleiteter Expertise und 
ihrer argumentativen Substanz auch in Zukunft stark in den Kernthemen 
der Arbeitswelt engagiert und damit wesentlicher Mitgestalter des sozial-, 
wirtschafts- und bildungspolitischen Entscheidungsprozesses in Öster­
reich. Auch auf EU-Ebene gibt es im Bereich der Arbeitnehmer- und Konsu­
mentenschutzorganisation wenige Organisationen, die mit vergleichbarer 
Expertise Stellungnahmen zu Grün- und Weißbüchern, Richtlinien und 
Verordnungen erarbeiten können wie die Arbeiterkammern. 

Die Arbeiterkammern können selbstbewusst und gut gerüstet an der 
Bewältigung der Herausforderungen, die sich für unsere Mitglieder aus der 
Arbeitswelt der nächsten Jahre ergeben, mitarbeiten. 
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Gesetzliche Grundlagen für die Tätigkeit 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte 

seit dem AKG 1992 

Astrid Bertalan 

Mit dem Arbeiterkammergesetz 19921 (AKG) wurden die Arbeiterkam­
mern umfassend reformiert. Diese Reform war nach dem starken Absinken 
der Wahlbeteiligung bei den Arbeiterkammerwahlen 1989, dem "Fall Rech­
berger" und der daran anschließenden Diskussion in der breiten Öffentlich­
keit unumgänglich geworden. 

So enthielt auch das Arbeitsübereinkommen der damaligen Regierungs­
parteien vom 17.12.1990 ein eigenes Kapitel "Reform der gesetzlichen 
lnteressenvertretungen". Mit 1.1.1992 trat schließlich das AKG 1992 in 
Kraft und löste das AKG 1954 ab. 

Es brachte in folgenden Punkten umfangreiche Neuerungen: 
- Erweiterung der Aufgaben, 
- Arbeiterkammerzugehörigkeit, 
- mehr Demokratie, 
- mehr Transparenz, 
- mehr Kontrolle. 2 

Die Grundstruktur der Arbeiterkammern und der Bundesarbeitskammer 
(vormals österreichischer Arbeiterkammertag) als Einrichtungen der beruf­
lichen Selbstverwaltung mit Weisungsfreiheit im eigenen Wirkungsbereich 
und gesetzlicher Zugehörigkeit blieb in Entsprechung des Arbeitsüberein­
kommens der Regierungsparteien vom 17.12.1990 bestehen und wurde 
weiter gefestigt. Auch wenn besonders die sog. Pflichtmitgliedschaft im Mit­
telpunkt des Interesses und der Kritik stand, so ist gerade sie essentielles 
und unverzichtbares Merkmal der Selbstverwaltung3 und war daher beizu­
behalten. 

Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch die Zusammenarbeit zwischen 
Arbeiterkammern und Gewerkschaften, die mit dem AKG 1992 nun auch 
ausdrücklich normiert wurde.4 

Der Aufgabenbereich der Arbeiterkammern wird in § 1 AKG 1992 wie 
schon im AKG 1954 sehr umfassend beschrieben5 und in § 4 AKG 1992 
konkretisiert. Neu ist, dass Arbeitslose innerhalb bestimmter Fristen6 und 
Pensionisten7 in den eigenen Wirkungsbereich einbezogen wurden. We­
sentlich ist dabei, dass die Interessenvertretung von Arbeitlosen und Pen-
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sionisten an ein vorher bestehendes die Arbeiterkammerzugehörigkeit 
begründendes Arbeitsverhältnis anknüpft. 

Die wichtigste Neuerung im Aufgabenbereich der Arbeiterkammern ist 
jedoch zweifellos die Einführung des Rechtsschutzes.8 Die Arbeiterkam­
mern wurden damit zur Gewährung von Rechtsschutz an ihre Mitglieder in 
arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten gesetzlich verpflichtet. Die 
näheren Regelungen, insbesondere unter welchen Voraussetzungen 
Rechtsschutz nicht oder nicht im vollen Umfang zu gewähren ist, erfolgten 
im von der Hauptversammlung beschlossenen und von der Aufsichtsbe­
hörde genehmigten bundeseinheitlichen Rahmen-Regulativ betreffend 
Rechtsschutz und in den auf dieser Grundlage von den Vollversammlungen 
beschlossenen Rechtsschutz-Regulativen der jeweiligen Arbeiterkammer. 

Ein besonderes Anliegen - unter dem Eindruck der sinkenden Wahlbe­
teiligung- war auch die Verbesserung und Vereinfachung des Wahlrechts, 
v.a. was die Erfassung der Wahlberechtigten anlangt. Bisher hatten die 
Arbeitgeber daran mitzuwirken. Dies wurde durch eine Mitwirkungspflicht 
der Sozialversicherungsträger ersetzt, die aufgrund der eigenen Daten 
Listen der wahlberechtigten Kammerzugehörigen zu erstellen und dem 
Wahlbüro der Arbeiterkammer zu übermitteln haben. Auch die Teilnahme 
an den Arbeiterkammerwahlen wurde in einigen Punkten erleichtert, etwa 
durch die Einführung von Wahlkarten. 

Weiters erfolgte im AKG 1992 eine Stärkung der Minderheitenrechte. So 
wurde z.B. eingeführt, dass mindestens ein Viertel der stimmberechtigten 
Mitglieder der Vollversammlung die geheime Wahl des Präsidenten, der 
Vizepräsidenten und der Vorstandsmitglieder verlangen kann, oder dass 
mindestens ein Drittel der Kammerräte die Einberufung einer außerordent­
lichen Vollversammlung durchsetzen kann.9 

Eine bedeutsame Neuerung war auch, dass das AKG 1992 die Rechte der 
kammerzugehörigen Arbeitnehmer ausdrücklich normiert. Es sind dies das 
aktive und passive Wahlrecht, das Auskunftsrecht, das Recht auf Rechts­
beratung und Rechtsschutz in arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenhei­
ten, das Antragsrecht und das Petitionsrecht.10 Es wurden somit auch 
Instrumente der direkten Demokratie im Arbeiterkammerrecht verankert. 

Hauptaugenmerk bei der Reform der Arbeiterkammern wurde aber auf 

die Bereiche Transparenz und Kontrolle gelegt. 
So sah das AKG 1992 vor, dass die Gebarung der Arbeiterkammern 

nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweck­
mäßigkeit zu erfolgen hat. Die Hauptversammlung der Bundesarbeits­
kammer hat eine Rahmen-Haushaltsordnung zu erlassen, die die Grund­
sätze der Haushaltsführung der Arbeiterkammern bundesweit regelt. Sie 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Auf 
ihrer Grundlage hat jede Vollversammlung eine Haushaltsordnung der je­
weiligen Arbeiterkammer zu erlassen. 11 

Weiters wurde im AKG 1992 zwingend geregelt, dass die Vollversamm­
lungen der Arbeiterkammern und die Hauptversammlung der Bundesar­
beitskammer öffentlich tagen . 
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Besonders sensibel sind die Regelungen der Funktionsgebühren und 
PensionenY Das AKG 1992 sah diesbezüglich folgende Bestimmungen vor: 

Kammerräte üben diese Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie haben allerdings 
Anspruch auf Ersatz des ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit erwachsenden 
Aufwandes. Der Vorstand der jeweiligen Arbeiterkammer kann die Höhe 
des Aufwandersatzes mittels Richtlinie festsetzen. Durch eine Richtlinie der 
Bundesarbeitskammer kann für bestimmte Aufgaben auch pauschalierter 
Aufwandersatz gewährt werden. 

Funktionsgebühren können vom Vorstand der jeweiligen Arbeiterkammer 
nur dem Präsidenten, den Vizepräsidenten, den weiteren Vorstandsmit­
gliedern sowie dem Vorsitzenden des Kontrollausschusses zuerkannt wer­
den. Der Vorstand ist dabei allerdings an die in einer Richtlinie der Bundes­
arbeitskammer festgelegten Höchstgrenzen gebunden. Diese Richtlinie ist 
von der Hauptversammlung der Bundesarbeitkammer zu beschließen und 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
Weiters ist diese Richtlinie bereits durch im AKG 1992 enthaltene Vorgaben 
determiniert: Die für einen Monat zustehende Funktionsgebühr des Präsi­
denten darf den Betrag nicht übersteigen, der dem um 25% verminderten 
höchstens zustehenden Bezug (Amtseinkommen) zuzüglich Auslagenersatz 
(Funktionszulage) eines Mitglieds der Landesregierung (Landesrat) des 
jeweiligen Bundeslandes entspricht. Die Funktionsgebühren der Vizepräsi­
denten, derweiteren Vorstandsmitglieder und des Vorsitzenden des Kontroll­
ausschusses sind unter der Funktionsgebühr des Präsidenten angemessen 
abzustufen. 

Eine Pension für die Ausübung einer gewählten Funktion kann nur dem 
Präsidenten vom Vorstand der jeweiligen Kammer zuerkannt werden. 
Dieser ist dabei wiederum an eine Richtlinie der Bundesarbeitskammer 
gebunden, die aber nur ein Höchstausmaß der Pension von maximal 80% 
der Ietzen Funktionsgebühr vorsehen darf. Eine Pension vor Erreichung 
des 60. Lebensjahres darf nur bei Berufsunfähigkeit vorgesehen werden. 
Pensionsansprüche aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder 
Altersversorgung öffentlich Bediensteter sind auf die Kammerpension 
anzurechnen. Weiters haben auch die Präsidenten einen Pensionsbeitrag 
zu leisten. 

Abfertigungen für die Ausübung gewählter Funktionen in der Arbeiter­
kammer sind nicht vorzusehen. 

Bei Mehrfacheinkommen oder -pensionen gelten die Höchstgrenzen ge­
mäß Bezügegesetz. 

Die bereits mehrfach erwähnte Richtlinie der Bundesarbeitskammer13 

hat auch Regelungen für die Arbeitsverträge der Direktoren und deren 
Stellvertreter vorzusehen. Der Bezug des Direktors darf die Höhe der für 
den Präsidenten der jeweiligen Arbeiterkammer geltenden Funktionsge­
bühr nicht überschreiten. Im Fall einer Pensionszusage ist ein Pensions­
beitrag zu leisten. 

Im Bereich der Kontrolle wurde durch das AKG 1992 ein Kontrollaus­
schuss eingeführt, der von der Vollversammlung der jeweiligen Arbeiter-
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kammerzwingend zu wählen ist. Jede in der Vollversammlung vertretene 
Fraktion ist darin mit mindestens einem Mitglied vertreten. 14 Der Vor­
sitzende des Kontrollausschusses darf nicht derselben Fraktion angehö­
ren wie der Präsident. Der Kontrollausschuss hat die Gebarung der jeweili­
gen Arbeiterkammer umfassend zu prüfen und der Vollversammlung einen 
Bericht über seine Prüftätigkeit vorzulegen. 

Auch das Aufsichtsrecht des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia­
les15 wurde mit dem AKG 1992 erweitert und v.a. konkreter ausgestaltet. 16 

Schließlich sieht das AKG 1992 noch vor, dass der Vorstand der jeweili­
gen Arbeiterkammer Abschlussprüfer zur Prüfung des Rechnungsab­
schlusses zu bestellen hat. Es dürfen nur beeidete Wirtschaftsprüfer oder 
Steuerberater bestellt werden Y 

Das Arbeitsübereinkommen der Regierungsparteien vom 17.12.1990 
sah auch die Ausweitung der Rechnungshofkontrolle auf die Kammern vor. 
Es gab jedoch bei Schaffung des AKG 1992 massive Bedenken gegen 
dieses Vorhaben, sodass dieser Schritt- zunächst- unterblieb. 18 

Insgesamt kann das AKG 1992 als umfassende und tiefgreifende Reform 
des Arbeiterkammerrechts bezeichnet werden. Immerhin umfasst das 
neue Gesetz 103 Paragraphen gegenüber den bloß 38 Paragraphen des 
AKG 1954. 

Seit dem In-Kraft-Treten des AKG 1992 vor nunmehr zehn Jahren wurde 
es in Entsprechung des Grundverständnisses der Arbeiterkammern von 
Reform als permanenten Prozess laufend weiterentwickelt und gilt es nun 
die gesetzlichen Änderungen seit dem Arbeiterkammergesetz 1992 zu be­
leuchten. 

Nach zwei kleineren Anpassungen im Jahr 1994 - v.a. war infolge des 
EU-Beitritts Österreichs das in § 93 AKG 1992 verankerte Recht der Arbei­
terkammern bzw der Bundesarbeitskammer auf Begutachtung von und 
Stellungnahme zu Gesetzesentwürfen und dgl. auf den Bereich der 
Rechtssetzung im Rahmen der EU auszudehnen 19 -wurde mit 1.1.1996 
eine neue Bestimmung zur Durchführung der im Jahr 1996 abgehaltenen 
Mitgliederbefragung notwendig. 20 

Der abermalige Rückgang der Wahlbeteiligung bei den Arbeiterkammer­
wahlen 1994 unter dem Eindruck des "Falles Zacharias" und die Verluste 
der Regierungsparteien, v.a. der SPÖ, bei der Nationalratswahl kurz darauf 
führten zu einem Neuaufflammen der politischen Debatte über das System 
der Kammern als Einrichtungen der beruflichen Selbstverwaltung und über 
die Sozialpartnerschaft. Die Forderung nach einer "Urabstimmung" über 
die "Pflichtmitgliedschaft" zu den Kammern wurde wieder laut und fand 
schließlich ihren Niederschlag im Arbeitsübereinkommen der damaligen 
Bundesregierung, wo vereinbart wurde, dass bis Ende 1996 in allen Kam­
mern Mitgliederbefragungen durchzuführen seien. 

Um diese Mitgliederbefragung in den Arbeiterkammern sinnvoll ab­
wickeln zu können, wurde eine eigene Bestimmung mit der Überschrift "Be­
fragung der Kammerzugehörigen" eingefügt. Grundsätzlich ermächtigt das 
AKG 1992 nur die Wahlbehörden dazu, im Sinne des Datenschutzgesetzes 
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die zur Durchführung der Wahl notwendigen personenbezogenen Daten zu 
ermitteln und zu verarbeiten. Da es sich bei der Mitgliederbefragung 1996 
nicht um eine Arbeiterkammerwahl handelte, die kammerzugehörigen Ar­
beitnehmer aber für die praktische Durchführung der Befragung genauso 
zu erfassen waren, musste eine ähnliche Bestimmung geschaffen werden, 
die die Arbeiterkammern und die Bundesarbeitskammer entsprechend im 
Sinne des Datenschutzgesetzes ermächtigte. Genauso wurde auch in die­
sem Zusammenhang wie zur Erfassung der Wahlberechtigten bei den Ar­
beiterkammerwahlen die Mitwirkung der Sozialversicherungsträger vorge­
sehen. Damals gab es noch keine ständige Mitgliederevidenz, zu deren 
Führung die Arbeiterkammern zwischenzeitig gesetzlich verpflichtet sind 
und auf die die Erfassung der Wahlberechtigten nunmehr aufbauen kann. 

Die Bestimmung ist in der Zwischenzeit wieder entfallen, da sie sich nur 
auf die Mitgliederbefragung 1996, die bekanntlich für die Arbeiterkammern 
überaus erfolgreich endete, bezog. 

Eine umfassende und auch aus politischer Sicht wichtige Änderung 
erfolgte im Jahr 1997 mit dem Bezügebegrenzungsgesetz. 21 Hiebei ging es 
um die Schaffung einer Einkommenspyramide für Politiker in Bund, Län­
dern, Gemeinden und Selbstverwaltungskörpern, die sich am jeweiligen 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientieren sollte. Mit ln-Kraft-Tre­
ten des Bezügebegrenzungsgesetzes am 1.8.1997 wurden die Präsiden­
ten der Arbeiterkammern in das allgemeine System der Politikerbezüge­
und -pensionsregelung eingeordnet. 

Einschlägig in diesem Zusammenhang sind die §§ 73 und 7 4 AKG. 
Hinsichtlich der Funktionsgebühren sah § 73 AKG- wie schon weiter 

oben skizziert - bis zu dieser Novelle vor, dass sie vom Vorstand der 
jeweiligen Arbeiterkammer dem Präsidenten, den Vizepräsidenten, den 
weiteren Vorstandsmitgliedern sowie dem Vorsitzenden des Kontrollaus­
schusses zuerkannt werden konnten. Der Vorstand war bei seinem 
Beschluss über die Zuerkennung von Funktionsgebühren in zweierlei Hin­
sicht determiniert: Einerseits war er an die Höchstgrenzen gebunden, die 
in einer Richtlinie der Bundesarbeitskammer festzulegen waren, anderer­
seits war dabei auch auf das Ausmaß der zeitlichen Inanspruchnahme des 
Funktionärs, auf die Zahl der Kammerzugehörigen sowie auf die wirtschaft­
liche Leistungsfähigkeit der jeweiligen Arbeiterkammer Bedacht zu neh­
men. Diese Richtlinie der Bundesarbeitskammer wurde von der Hauptver­
sammlung beschlossen und bedurfte zu ihrer Wirksamkeit der Genehmi­
gung der Aufsichtsbehörde. 

Für die Richtlinie selbst waren Höchstgrenzen schon durch das AKG 
vorgegeben und zwar für die Funktionsgebühr des Präsidenten maximal 
75% des Bezuges (Amtseinkommen) zuzüglich des Auslagenersatzes (der 
Funktionszulage) eines Landesrates des jeweiligen Bundeslandes. Die 
Funktionsgebühren der übrigen Funktionäre waren darunter angemessen 
abgestuft zu begrenzen. 

Die in der Richtlinie festgesetzten Höchstgrenzen durften nicht durch 
Vorstandsbeschluss oder freien Dienstvertrag mit dem Präsidenten über-
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schritten werden. Ein solcher Beschluss wäre durch die Aufsichtsbehörde 
aufzuheben gewesen, eine überschreitende Vereinbarung in einem freien 
Dienstvertrag mit einem Präsidenten nichtig. 

Das Bezügebegrenzungsgesetz ersetzte nun die Anbindung an den Be­
zug eines Landesrates durch die Höchstgrenzen des Bezügebegrenzungs­
gesetzes selbst. Gemäß Art 1 § 10 Bezügebegrenzungsgesetz betragen 
die Obergrenzen für die monatlichen Bezüge von nach dem 1.8.1997 neu 
bestellten obersten Funktionären der gesetzlichen beruflichen Interes­
senvertretungen auf Landesebene 130% des Ausgangsbetrages von 
S 100.000,- (monatlicher Bezug eines Mitglieds des Nationalrates), somit 
S 130.000,- bzw auf Bundesebene 140%, somit S 140.000,-.22 

Hinsichtlich der Pensionsregelung sah § 7 4 AKG bis zu dieser Novelle 
folgende Regelung vor: Eine Pension für die Ausübung einer gewählten 
Funktion in der Arbeiterkammer konnte vom Vorstand nur dem Präsidenten 
zuerkannt werden. Auch hiefür gab es eine Richtlinie der Bundesarbeits­
kammer, die von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen war und der der 
Vorstandsbeschluss zu entsprechen hat. Andere Funktionäre konnten rechts­
gültig keine Pensionsregelung mit der Arbeiterkammer vereinbaren. Die 
Details dazu wurden ebenfalls schon weiter oben dargestellt. 

Mit dem Bezügebegrenzungsgesetz gab es künftig keine direkten 
Leistungszusagen auf eine Pension für die Ausübung der Funktion als 
Präsident einer Arbeiterkammer mehr. Solche Zusagen blieben allerdings 
gültig, wenn sie vor dem 1.8.1997 unter Einhaltung der geltenden Vorschrif­
ten zustande gekommen waren. 

Die Bundesarbeitskammer konnte in einer Richtlinie eine Pensions­
regelung für Präsidenten einer Arbeiterkammer vorsehen, die neben dieser 
Funktion keine weiteren Berufe oder Funktionen, für die Anspruch auf 
Abgeltung besteht, ausüben und die keine direkte Leistungszusage nach 
der alten Rechtslage hatten. Für diese Pensionsregelung hatten die 
entsprechenden bezügerechtliehen Regelungen des Bundes sinngemäß 
zu gelten. Die Beschlussfassung im Einzelfall erfolgte durch den Vorstand 
der Arbeiterkammer. 

Die bezughabenden Richtlinien der Bundesarbeitskammer23 wurde in der 
Folge den neuen gesetzlichen Bestimmungen entsprechend geändert. Im 

Ergebnis bedeutete dies jedoch keine großen finanziellen Anpassungen, 
zumal die Richtlinien schon als wesentlicher Teil der Reform der Arbeiter­
kammern mit 1.1.1996 ohne rechtliche Notwendigkeit und lange vor der 
allgemeinen Neuregelung der Politikerbezüge mit dem Bezügebegren­
zungsgesetz grundlegend geändert worden waren. Bereits mit dieser Än­
derung waren nicht nur die gesetzlichen Höchstgrenzen der Funktionsge­
bühren zum Teil erheblich unter das gesetzlich vorgegebene Höchstaus­
maß herabgesetzt worden, sondern war auch eine wesentlich restriktivere 
Pensionsregelung beschlossen worden. 

Die nächste Novelle erfolgte mit 1.8.1998. 24 Sie brachte Änderungen auf 
drei Gebieten: Arbeiterkammerzugehörigkeit der Arbeitnehmer der Öster­
reichischen Postsparkasse, Einführung einer Mitgliederevidenz und Re-
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form des Wahlrechts mit dem Ziel der Vereinfachung und Straffung des 
Wahlverfahrens. 

Die Österreichische Postsparkasse war eine selbständige öffentlich­
rechtliche Anstalt des Bundes und die dort beschäftigen Arbeitnehmer von 
der Arbeiterkammerzugehörigkeit ausgenommen. Mit dem Bundesgesetz 
über die Einbringung der Österreichischen Postsparkasse in eine Aktienge­
sellschaft25 wurde diese Bestimmung obsolet. Deren Streichung stellte 
nunmehr klar, dass die Arbeitnehmer der Österreichischen Postsparkasse 
seit der Einbringung in eine Aktiengesellschaft arbeiterkammerzugehörig 
sind. 

Weiters wurden die Arbeiterkammern mit dieser Novelle erstmals be­
rechtigt (und verpflichtet), jeden arbeiterkammerzugehörigen Arbeitnehmer 
in einer ständigen Mitgliederevidenz zu verzeichnen. Bis dahin verfügten 
die Arbeiterkammern über keine aktuellen Daten hinsichtlich der eigenen 
Mitglieder. Lediglich im Zuge der alle fünf Jahre abgehaltenen Arbeiterkam­
merwahlen wurden Wählerlisten erstellt. ln diesem Zusammenhang ist zu 
bedenken, dass die Einhebung der Arbeiterkammerumlage über die mit der 
Durchführung der gesetzlichen Krankenversicherung befassten Sozialver­
sicherungsträger erfolgt. Diese und nicht die Arbeiterkammern selbst 
erfahren im Wege der Anmeldung zur Sozialversicherung durch den Arbeit­
geber vom Beginn und der Beendigung eines die Arbeiterkammer-Zuge­
hörigkeit begründenden Arbeitsverhältnisses. 

Mit dem AKG 1992 waren jedoch die Rechte der einzelnen Kammerzuge­
hörigen gestärkt worden (etwa durch die Einführung des Rechts auf 
Rechtsschutz in arbeits-und sozialrechtlichen Angelegenheiten), sodass 
für die Arbeiterkammern die Verfügbarkeit bestimmter Daten zur ent­
sprechenden Mitgliederbetreuung notwendig wurde. Die Mitgliederevidenz 
sollte dies nun ermöglichen. Die erforderlichen Daten waren nunmehr von 
den Sozialversicherungsträgern und Krankenfürsorgeeinrichtungen in 
regelmäßigen Abständen zur Verfügung zu stellen. 

Bei der Wahlreform ging es im Kern darum, den Wahlmodus trans­
parenter zu gestalten und zu vereinfachen, um v.a. dem einzelnen Arbeit­
nehmer den Zugang zur Wahl zu erleichtern. Immerhin ist es für Selbst­
verwaltungskörperwie die Arbeiterkammern von wesentlicher Bedeutung, 
dass die eigenen Organe durch demokratische Wahl aus dem Kreis der 
Selbstverwaltungsangehörigen bestellt werden. Die Wahlbeteiligung war 
aber immer weiter zurückgegangen, während im Gegensatz dazu die 
Beteiligung an der 1996 durchgeführten Mitgliederbefragung hoch war. Die 
nunmehr vorgenommenen Änderungen beruhten daher auch auf den bei 
der Durchführung der Mitgliederbefra~ung gemachten Erfahrungen. 

Im Wesentlichen wurden folgende Anderungen vorgenommen: 
- Die Wahlzeit wird von zwei Tagen auf bis zu drei Wochen verlängert, 

wobei die konkreten Festsetzungen durch den Vorstand erfolgen können. 
Die entsprechende Bestimmung definiert nun die Wahljahre ausgehend 
vom Jahr 1994 mit fünfjährigem Abstand. Die Wahlen müssen in diesen 
für alle Arbeiterkammern geltenden Wahljahren abgeschlossen werden, 
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es kann jedoch in den einzelnen Arbeiterkammern zu unterschiedlichen 
Wahlterminen kommen. Dies entspricht der Rechtsstellung der einzelnen 
Arbeiterkammern als eigenständige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Sie haben somit auch die Möglichkeit bei der Festsetzung des 
Wahltermins auf die Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern 
Bedacht zu nehmen. 

- Die Wahl wird nunmehr grundsätzlich in Betriebswahlsprengeln durchge­
führt, wobei das Einvernehmen mit dem Betriebsinhaber herzustellen ist. 
ln diesen Betriebswahlsprengeln soll die Stimmabgabe persönlich erfol­
gen. Die Wahlberechtigten können aber die Ausstellung einer Wahlkarte 
beantragen und so ihre Stimme mittels Briefwahl abgeben, falls sie am 
Wahltag beispielsweise wegen Urlaubs abwesend sind. 
Für jene Wahlberechtigten, die keinem Betriebswahlsprengel zugeordnet 
werden können, ist ein das gesamte Kammergebiet umfassender Allge­
meiner Wahlsprengel einzurichten, wo die Stimmabgabe wiederum per­
sönlich oder mittels Briefwahl erfolgen kann. Für den Allgemeinen Wahl­
sprengel ist von der Hauptwahlkommission eine Mehrzahl von Sprengel­
wahlkommissionen zu bestimmen, wobei sich dieAnzahl v.a. nach der Zahl 
der dem Allgemeinen Wahlsprengel zugeordneten Wahlberechtigten zu 
richten hat. Die Einrichtung eines Wahllokals in jeder Gemeinde entfällt. 

- Die Vorschriften hinsichtlich der Erfassung der Wahlberechtigten werden 
modifiziert. 

- Das aktive und passive Wahlalter wird herabgesetzt. Das bisherige Min­
destwahlalter von 18 Jahren wird ersatzlos gestrichen, sodass Lehrlinge 
und andere jugendliche Arbeitnehmer wahlberechtigt werden. Im Zusam­
menhang mit dem Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen26 ergibt sich somit grundsätzlich ein Wahlalter von 15 
Jahren. 
Das passive Wahlalter wird von 21 auf 19 Jahre gesenkt. Weiters muss 
der Betreffende in den letzten fünf Jahren insgesamt zwei Jahre in Öster­
reich in einem die Arbeiterkammerzugehörigkeit begründenden Arbeits­
verhältnis gestanden haben und von der Wählbarkeit zum Nationalrat 
nicht ausgeschlossen sein. Ursprünglich war mit dieser Novelle auch die 
Ausdehnung des passiven Wahlrechts auf ausländische Arbeitnehmer 

geplant und im Begutachtungsentwurf vorgesehen. Dieses Vorhaben 
fand jedoch kein Einvernehmen im Ministerrat, sodass diese Frage nach 
wie vor insbesondere im Hinblick auf die Europarechtlichen Bestimmun­
gen einer Lösung harrt. 

- Die bisherigen Wahlkörper Arbeiter, Angestellte und Verkehrsbedienstete 
entfallen. Sie finden ohnehin keinen Niederschlag in den Strukturen der 
Arbeiterkammern. Innerhalb der Vollversammlung und auch der anderen 
Organe gibt es keine Trennung nach Wahlkörpern. So konnten sie also 
im Sinne einer wesentlichen Vereinfachung entfallen. 
Diese umfassende Wahlreform fand eine kleine Ergänzung mit der 

nächsten Novelle27 , durch die kleinere redaktionelle Versehen rückwirkend 
beseitigt wurden. 
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Eine weitere Änderung wiederum im Zusammenhang mit der Wahl 
erfolgte 1999,28 die normierte, dass die Arbeiterkammer-Wahlordnung29 

vorzusehen hat, dass sich körper-oder sinnesbehinderte Wähler von einer 
Person, die sie sich selbst auswählen können, führen und sich bei der 
Wahlhandlung helfen lassen dürfen. Hier wurde so wie schon im Jahr 1998 
in der Nationalrats-Wahlordnung30 auf Wunsch der Behindertenvertreter 
die Wortfolge "blinde, schwer sehbehinderte und gebrechliche Wähler" 
durch die Wendung "körper- oder sinnesbehinderte Wähler'' ersetzt. 

Zu diesem Bundesgesetz war es gekommen, nachdem aufgrund einer 
Entschließung des Nationalrates eine Arbeitsgruppe zur Durchforstung der 
Österreichischen Bundesrechtsordnung hinsichtlich behindertenbenach­
teiligender Bestimmungen eingesetzt worden war, die sodann einen um­
fangreichen Bericht erstattet und zahlreiche zu ändernde Bestimmungen 
aufgelistet hatte. 

Mit 1.7.2000 erfolgte eine nochmalige Änderung im Bereich der Fun­
ktionsgebühren und Pensionsregelung. 31 

Im Mai 2000 hatten die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ einen ent­
sprechenden Initiativantrag eingebracht mit der Begründung, den Privile­
gienabbau im Bereich der Arbeiterkammern fortführen zu wollen.32 

Wie bereits erläutert, konnten bis zu diesem Zeitpunkt Funktionsge­
bühren vom Vorstand der jeweiligen Arbeiterkammer dem Präsidenten, den 
Vizepräsidenten, den weiteren Vorstandsmitgliedern sowie dem Vorsitzen­
den des Kontrollausschusses im Rahmen der RILF33 mit Beschluss zuer­
kannt werden. Die Richtlinien wurden von der Hauptversammlung der 
Bundesarbeitskammer beschlossen d.h. sie hatten bundesweite Geltung 
für alle Arbeiterkammern und musste zu ihrer Gültigkeit von der Aufsichts­
behörde genehmigt werden. 

Mit dieser neuerlichen Novelle wurden die Kompetenzen des Vorstands 
in diesem Zusammenhang auf die Vollversammlung der jeweiligen 
Arbeiterkammer verlagert, sodass nunmehr jede Arbeiterkammer durch 
Beschluss der jeweiligen Vollversammlung eine eigene Funktionsgebüh­
renordnung zu erlassen hatte, die wiederum der Genehmigung der Auf­
sichtsbehörde bedarf. Der gesetzlich vorgegebene Rahmen dafür blieb 
aber im Wesentlichen gleich. 

Was die Pensionsregelung anlangt, so kam es ebenfalls zu keinen 
materiellen Änderungen, sondern wurde der Inhalt der RILF nahezu gleich­
lautend in die Bestimmung des § 7 4 AKG übernommen. 

Zusammenfassend lässt sich also zu dieser Novelle festhalten, dass sie 
im Wesentlichen nur zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon geltendes Recht 
wiederholte und entgegen den Materialien34 nichts Neues brachte. 

Die bislang letzte Novelle erfolgte schließlich im Zusammenhang mit der 
Einführung des Euro, 35 die im AKG 1992 vorgesehenen Schillingbeträge 
durch Euro ersetzte. 
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Anmerkungen 

1 BGBI Nr 626/1991 Bundesgesetz vom 13.11.1991 über die Kammern für Arbeiter und An­
gestellte und die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte . 

2Vgl. Cerny, Arbeiterkammergesetz 1992, DRdA 1992, 65 ff. 
3 Vgl. Korinek, Staatsrechtliche Grundlagen der Kammer-Selbstverwaltung, DRdA 1991 , 
105 ff. 

4Vgl. 252 BlgNR XVIII.GP Sachlich gerechtfertigt ist diese Zusammenarbeitsmöglichkeit, 
weil Arbeiterkammern und Gewerkschaften zwar unterschiedliche Organisationsformen 

und Tätigkeitsschwerpunkte, aber in Teilbereichen gleichgerichtete Zielsetzungen haben. 
5 .Die Kammern für Arbeiter und Angetellte und die Bundeskammer für Arbeiter und Ange­

stellte sind berufen, die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen 
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu vertreten und zu fördern ." 

6Vgl. § 10Abs 1 Z 1 AKG 1992. 
7 Pensionisten sind zwar nicht arbeiterkammerzagehörig, aber gleichsam als Nachwirkung 
aus dem vorangegangenen Arbeitsverhältnis weiter von den Aktivitäten umfaßt. 

8 Vgl. § 7 Abs 1 AKG 1992 .Die Arbeiterkammern haben kammerzugehörige Arbeitnehmer 
in arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten zu beraten und ihnen insbesondere 
Rechtsschutz durch gerichtliche Vertretung in arbeits- und sozialrechtlichen Angelegen­
heiten nach Maßgabe eines von der Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer zu be­
schließenden Rahmen-Regulativs zu gewähren." 

9 Vgl. §§ 48 Abs 3 , 49 Abs 6 und 52 Abs 1 AKG 1992. 
10 Vgl. §§ 12 bis 16 AKG 1992. 
11 Vgl. §§ 62 und 63AKG 1992. 
12Vgl. §§ 71 bis 75 AKG 1992. 
13 Sie wurde am 20.2.1992 von der Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer unter 

dem Namen Richtlinien der Bundesarbeitskammer für Funktiongebühren, für die 
Pensionsregelung der Präsidenten, für Entgeltregelungen und Pensionszusagen der Di­
rektoren der Arbeiterkammern sowie über pauschalierten Aufwandersatz (RI LF) beschlos­
sen und mit Erlaß der Aufsichtsbehörde vom 12.3.1992 genehmigt. 

14 Vgl. § 50 AKG 1992. 
15 Derzeit Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
16 Vgl. § 91 AKG 1992. 
17 Vgl. § 70 AKG 1992. 
18 Dieses Vorhaben wurde mit dem Bundesverfassungsgesetz vom 21 .12.1994 (Bundes­

Verfassungsgesetz-Novelle 1994), BGBL Nr 1013/1994 und einer Novelle zum 
Rechnungshofgesetz BGBI Nr 119/1996 umgesetzt. 

19 Vgl. BGBI Nr. 314/1994 und BGBI Nr661/1994. 
Die Erläuterungen führen hiezu an: "Zu den wesentlichen Aufgaben der Arbeiterkammern 

als gesetzliche Interessenvertretung gehört die Mitgestaltung im Gesetzgebungsprozeß. 
Diese Aufgabe soll auch im Rechtssetzungsprozeß im Rahmen der Europäischen Union 
gewahrt bleiben." 

20 Vgl. BGBI Nr 832/1995 Sozialrechts-Änderungsgesetz 1995. 
21 Vgl. BGBII Nr 64/1997. 
22 Art 1 § 3 Bezügebegrenzungsgesetz sieht eine jährliche Anpassung des Ausgangs­

betrages vor. 
23 Richtlinien der Bundesarbeitskammer für Funktionsgebühren, für die Pensionsregelung 

der Präsidenten, für Entgeltregelungen und Pensionszusagen der Direktoren der Arbeiter­
kammern sowie über den pauschalierte Aufwandersatz (RILF). 

24Vgl. BGBII Nr 104/1998. 
25 Vgl. BGBI Nr742/1996. 
26 Vgl. BGBI Nr 599/1987 idgF. 
27 Vgl. BGBII Nr 166/1998. 
28 Vgl. BGBI I Nr 164/1999 Bundesgesetz, mit dem zur Beseitigung behindertendiskriminie­

render Bestimmungen das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 , das Arbeiter-
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kammergesetz, die Allgemeine Bergpolizeiverordnung, die Bundesabgabenordnung, das 
Finanzstrafgesetz, die Abgabenexekutionsordnung, das Allgemeine Bürgerliche Gesetz­
buch, das Gerichtsoganisationsgesetz und die Strafprozeßordnung 1975 geändert werden. 

29 Es handelt sich dabei um eine Verordnung des zuständigen Bundesministeriums über die 
Durchführung der Wahl der Vollversammlungen der Arbeiterkammern auf Grund der §§ 
12, 18 bis 45a sowie 4 7 Abs 1, 95, 97 und 98 AKG 1992. 

3o Vgl. BGBII Nr 161/1998. 
31 Vgl. BGBII Nr41/2000. 
32 Vgl. lA 165/A XXI.GP. 
33 Vgl. FN 13. 
34 Vgl. auch 193 BlgNR XXI.GP. 
35 Vgl. BGBI I Nr 98/2001 1. Euro-Umstellungsgesetz- Bund. 
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Wahlbeteiligung und Mitglieder­
befragung 

Herbert Wabnegg 

1. Die Krise als Herausforderung 

Die Kammern für Arbeiter und Angestellte galten jahrzehntelang als eine 
der Säulen der Österreichischen Sozialpartnerschaft Wie Säulen an einem 
historischen Gebäude wurden sie auch wahrgenommen: natürlich musste es 
sie geben, natürlich bewegten sie sich nicht, und natürlich interessierte sich 
kaum jemand für sie. Ende der achtziger Jahre änderte sich das: die 
Sozialpartnerschaft war nicht mehr das einzige für Österreich vorstellbare 
Modell gesellschaftlicher Konfliktaustragung. Etablierte Institutionen wurden 
in Frage gestellt. Die bis dahin von zwei Großparteien dominierte Parteien­
landschaft änderte sich radikal. Traditionelle politische Lager lösten sich auf. 
Das in den Medien gezeichnete Bild einer Organisation entschied über Erfolg 
und Misserfolg. Die Kammern - nicht nur die Arbeiterkammern - gerieten 
unter Beschuss. Die gesetzliche Zugehörigkeit wurde zur "Zwangsmitglied­
schaft" umetikettiert. 1990 kam es zu einer vehementen öffentlichen Dis­
kussion über die Bezüge einiger AK-Spitzenfunktionäre - der Name des 
damaligen steirischen AK-Präsidenten Rechberger wurde zu einem Syno­
nym für Missbrauch von öffentlichen Funktionen. Die Kammern versuchten 
darauf mit inneren Reformen zu reagieren, sie bemühten sich um modernes 
Management, stellten Wirtschaftlichkeitsanalysen an, leiteten Organisations­
entwicklungsprojekte ein. Aber in den Medien wurden die Arbeiterkammern 
weiterhin als toter Hund gehandelt. Kurz vor den Parlamentswahlen 1994 
fanden AK-Wahlen statt. ln einer Fernsehdiskussion der Spitzenkandidaten 
brachte Jörg Haider, damals noch aufstrebender Populist, Bundeskanzler 
Vranitzky mit dem ersten seiner fast schon sprichwörtlichen "Taferln" in arge 
Verlegenheit: darauf stand der Monatsbezug des damaligen steirischen AK­
Direktors. 

Bei der Wiener AK-Wahl 1994 sackte die Wahlbeteiligung gegenüber 
1989 von 40,2% auf 27,5% ab. Heinz Vogler trat noch vor der Nationalrats­
wahl als AK-Präsident zurück. Das ist eine der möglichen Arten, ein Bild 
dieser Ereignisse zu zeichnen. Das präg_te auch einige Zeit das von den 
Medien kolportierte Bild der AK in der Öffentlichkeit: Missstände- Auf­
deckung - Denkzettel - Rücktritt.. 
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Außer acht bleibt dabei, dass Heinz Vogler als AK-Präsident und Josef 
Cerny als AK-Direktor in langen Diskussionen und Verhandlungen eine 
politische Einigung vorbereitet hatten, die im AKG 1992 ihren Niederschlag 
fand und mit neuen Kontrollorganen, neuen (restriktiven) Funktionsgebüh­
renregelungen und einem neuem Dienstrecht für die AK-Beschäftigten die 
Grundlage für die Beseitigung der in Teilen der Arbeiterkammer­
organisation aufgetretenen Missstände darstellte. Man kann die Ereignisse 
dann auch so sehen, dass AK-Präsident Heinz Vogler geopfert werden 
musste, weil die Regierung Vranitzky das Vertrauen vieler Arbeitnehmer 
verspielt hatte- wie der alttestamentarische Sündenbock, der mit den Ver­
fehlungen der Gemeinschaft beladen in die Wüste geschickt wird. 

Franz Vranitzky blieb Bundeskanzler. Die aus den Wahlen hervorge­
gangene SPÖ-ÖVP-Koalitionsregierung kam überein, dass alle Kammern 
Mitgliederbefragungen über ihren Weiterbestand abhalten sollten. Der 
Ausgang dieser Plebiszite, vor allem für die Arbeiterkammern, galt weithin 
als höchst ungewiss. 

Der neuen AK-Präsidentin Lore Hastasch gelang es nach gründlichen 
Beratungen eine gemeinsame offensive Reaktion der Bundesarbeits­
kammer einzuleiten. Während andere gesetzliche Interessenvertretungen 
die Aufforderung der Bundesregierung schlichtweg ignorierten oder mit 
einer Pflichtübung antworteten, wollte die AK mit einer breit angelegten 
Mitgliederbefragung der Beweis antreten, dass die Mehrheit der Arbeitneh­
mer Österreichs ihre Interessenvertretung schätzt und zu erhalten wünscht. 
Damit gab der BAK-Vorstand den Startschuss für ein zukunftsentschei­
dendes Projekt: "Ja zur AK". 
- Den rund 2,3 Millionen AK-Mitgliedern in Österreich sollte unmissver­

ständlich die Frage nach der weiteren Existenz der AK vorgelegt werden 
- Die Mitgliederbefragung sollte in der ersten Jahreshälfte 1996 stattfinden 

Ziel war ein klares "Ja" in allen 9 Kammern für Arbeiter und Angestellte, 
also in jedem einzelnen Bundesland mehr als 50% der abgegebenen 
gültigen Stimmen 

-Die Fragestellung sollte einheitlich lauten: "Sind Sie dafür, dass die Kam­
mer für Arbeiter und Angestellte für ... auch in Zukunft als gesetzliche 
Interessenvertretung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ... 
bestehen bleibt?" 
Zweieinhalb Millionen Arbeitnehmer möglichst persönlich am Arbeitsplatz 

anzusprechen ist kein einfaches Unterfangen. Um es zu bewältigen, wurde 
zunächst über die betriebliche Interessenvertretungen (Betriebsräte oder 
Personalvertreter) ein Zugang zu den in größeren und mittleren Betrieben 
beschäftigten, repräsentierten Arbeitnehmern gesucht. 

Um auch den auf diesem Weg nicht erreichbaren Arbeitnehmern (vor 
allem in Kleinbetrieben und Betrieben mit 1 bis 2 Beschäftigten) die Ge­
legenheit zur Teilnahme an der Mitgliederbefragung direkt am Arbeitsplatz zu 
geben, entschloss sich zum Beispiel die Arbeiterkammer Wien zum Einsatz 
"fliegender Befragungsteams": Nach einer brieflichen Bitte der Präsidentin 
der AK an die Arbeitgeber, die Durchführung der Befragung im Betrieb zu 
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ermöglichen und einer unterstützenden Mitteilung des Präsidenten der 
Wirtschaftskammer suchten in einem Zeitraum von vier Wochen mehrere 
hundert Mitarbeiter und Aktivisten der AK an die 10.000 Betriebe - oft 
mehrmals - auf, informierten die Beschäftigten über die AK und führten an 
Ort und Stelle die Mitgliederbefragung durch. Ein Großteil der Arbeitgeber 
zeigte sich im Zug dieser Aktion kooperationsbereit, und von den Arbeit­
nehmern wurde der Schritt der AK auf sie zu durchwegs positiv auf­
genommen. Für die Mitglieder der Befragungsteams kam kaum je der Ein­
druck auf "Stimmen keilen" zu müssen, sondern für fast alle war der per­
sönliche Kontakt zu den Mitgliedern ein wichtiges, motivierendes Erlebnis, in 
dem sich die verstärkte Bindung zwischen AK und ihren Mitgliedern be­
stätigte. 

2. Mitgliederbefragung: 90% sagen "Ja zur AK" 

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung der AK wurde denn auch von den 
Medien als kleine Sensation gewertet: österreichweit nahmen mehr als 
60% der Arbeitnehmer an der Mitgliederbefragung teil, und mehr als 90% 
sagten "Ja zur AK". Damit sprachen sich in allen Bundesländern weit mehr 
als die Hälfte aller Arbeitnehmer ausdrücklich für den Fortbestand ihrer 
gesetzlichen Interessenvertretung aus. 

Über dieses Ergebnis hinaus hat die AK auch auf andere Weise Gewinn 
aus der Mitgliederbefragung ziehen können: 
-Der Kontakt zu den Mitgliedern wurde intensiviert, und viele Mitglieder 

haben jetzt neue und konkretere Informationen über die Leistungen ihrer 
gesetzlichen Interessenvertretung 

- Die AK hat neue Arbeitsformen erprobt und neues Know-how erworben 
- Die Beziehung zwischen AK als überbetrieblicher und Betriebsräten und 

Personalvertretern als betrieblicher Interessenvertretung ist ein Stück 
enger geworden. 
Das Bild der AK hatte sich gründlich verändert- das Selbstbild ebenso 

wie ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Entsprechend rasch konnte 
die AK das Vertrauen ihrer Mitglieder wiedergewinnen. 

Die bei der AK-Mitgliederbefragung 1996 gesammelten Erfahrungen 
wurden genutzt, um das AK-Wahlrecht rundzuerneuern. Für einen großen 
Teil der Arbeitnehmer - mehr als die Hälfte - wurde die Möglichkeit zur 
Wahl direkt am Arbeitsplatz geschaffen, der Wahlzeitraum wurde ver­
längert und die Briefwahl eingeführt, außerdem wurde die Wählererfassung 
verbessert und das Wahlverfahren wesentlich vereinfacht. Im Ergebnis 
stieg die Wahlbeteiligung bei den AK-Wahlen 2000 in Wien (gegenüber 
40,2% im Jahr 1989 und 27,5% im Jahr 1994) auf 46,8%, österreichweit 
(von 48% im Jahr 1989 und 31% im Jahr 1994) auf über 49%. ln unab­
hängigen Meinungsumfragen zum Vertrauen der Bevölkerung in öffentliche 
Institutionen liegt die AK regelmäßig in der Spitzengruppe. 

Die Grundlage für diese Trendumkehr wurde schon vor vielen Jahren mit 
der Einleitung der AK-Reform unter Präsident Heinz Vogler und Direktor 
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Josef Cerny geschaffen. Das schon erwähnte Arbeiterkammergesetz 1992 
brachte eine Reihe dafür entscheidender Veränderungen: 
- Die Aufgaben der AK wurden im Sinn einer klaren Mitgliederorientierung 

neu gefasst 
-Vor allem der AK-Rechtsschutz im Verfahren vor den Arbeits- und Sozial­

gerichten schafft in vielen Fällen überhaupt erst die Voraussetzung zur 
Rechtsdurchsetzung für Arbeitnehmer 

- Die verstärkte Zusammenarbeit von Gewerkschaft und Arbeiterkammer 
(im Rechtsschutz, im lnsolvenzverfahren, bei der Betreuung atypischer 
Beschäftigungsverhältnisse, in der beruflichen Weiterbildung, aber natür­
lich auch in der kollektiven Interessenvertretung und in der Weiterbildung 
von Arbeitnehmervertretern) 

- Neue, strenge Regeln für die Ausübung gewählter Funktionen in den 
Arbeiterkammern und für ihre Bezahlung. 
Die AK-Mitgliederbefragung 1996 führte die AK-Reform einen Schritt 

weiter. ln einer schwierigen Situation, die in letzter Konsequenz zu einer 
Zerstörung der gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer ge­
führt hätte - denn ohne Mitgliedschaft aller Arbeitnehmer, also ohne 
Pflichtmitgliedschaft ist eine gesetzliche lnteressenvertretung, also die 
Vertretung aller Arbeitnehmer auf demokratischer Basis, nicht denkbar­
griff die AK zu ihrem stärksten Druckmittel. Sie mobilisierte ihre Mitglieder 
und trat den Beweis an, dass die Österreichischen Arbeitnehmer über ihre 
Vertretung selbst zu entscheiden vermögen. Im Inneren der Organisation 
machte das einen Schritt zu neuen Arbeitsformen - Projektarbeit - und 
einer Neuausrichtung der Arbeitsweise- auf die Schaffung und Pflege von 
Netzwerken hin zu den Mitgliedern - nötig. Diese Verbindung von Organi­
sation und Mitgliedern weiterzuentwickeln ist der entscheidende Ansatz­
punkt für die Fortsetzung der AK-Reform. Die AK-Wahlrechtsänderung 
1999 griff diese Erfahrungen auf. Sie stützte sich auf die gleichen 
Netzwerke von Gewerkschaftern und Betriebsräten und auf die gleichen 
Arbeitsstrukturen wie die Mitgliederbefragung. Die Urabstimmung des 
ÖGB im Herbst 2001 griff diese Erfahrungen ebenfalls auf und entwickelte 
sie weiter. 

ln vielem ist die AK-Reform aber eben erst begonnen und noch längst 
nicht abgeschlossen. Die Aktivierung und Einbeziehung der Mitglieder in 
die Auseinandersetzung um die Weiterentwicklung und Erneuerung des 
Sozialstaats steht dabei an erster Stelle. Die Rolle der Arbeitnehmerver­
tretungen in einem vereinten Europa hängt eng mit dem Kampf um 
gemeinsame europäische Sozialstandards zusammen. Die Beziehungen 
zwischen den drei Grundpfeilern der Arbeitnehmerinteressenvertretung -
freiwillige, betriebliche und gesetzliche Interessenvertretung (ÖGB, AK BR) 
- müssen ständig weiter entwickelt werden. Die Professionalisierung des 
AK-Büros muss im Gleichklang mit der Entwicklung einer modernen Selbst­
verwaltung erfolgen und die Beziehung zwischen diesen beiden Aspekten 
der gesetzlichen Interessenvertretung muss im Interesse der Arbeitnehmer 
in Bewegung gebracht werden. Die öffentliche Diskussion über das Verhält-
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nis des Bedarfs nach staatlicher Regulierung und die Gestaltungsmöglich­
keiten selbstverwalteter Institutionen muss aufgenommen werden. Im In­
neren müssen die Arbeiterkammern Methoden eines modernen NPO-Ma­
nagements nicht nur punktuell aufgreifen, sondern aktiv weiterentwickeln. 

Die Arbeiterkammern haben sich in den vergangenen Jahren wieder 
einigen Spielraum erkämpft. Eine Stagnation dieses Veränderungs­
prozesses hin zu engeren, zeitgemäßen Verbindungen von Organisation 
und Mitgliedern in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess der freiwilli­
gen, der betrieblichen und der gesetzlichen Interessenvertretung würde 
diesen Spielraum sehr schnell wieder zunichte machen. Nur wenn die 
Arbeiterkammern ihn gemeinsam mit ÖGB, Betriebsräten und den von 
ihnen vertretenen Arbeitnehmern für einen verstärkten inneren und äuße­
ren Erneuerungsprozess nutzen, werden sie sich auch in Zukunft be­
haupten können. Die AK-Reform ist ein Teil der Erneuerung der Gewerk­
schaftsbewegung, und als solcher muss sie auch betrieben werden. 
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"AK-Plus": 
Ausgangssituation, Zielsetzungen 

und Ergebnisse 

J osef Peischer, Manfred Polzer 

1. Ausgangslage 

1.1 Einige Zahlen 

Seit der Arbeiterkammer-Reform 1992 (neues AK-Gesetz) und dem 
darin enthaltenen allgemeinen Rechtsschutz für alle Mitglieder, der 
Novaliierung des Dienstrechtes (1993) sowie der Wahlrechtsreform (1998) 
hat sich die Arbeiterkammer konsequent in Richtung eines modernen 
Dienstleisters entwickelt. Dies lässt sich wie folgt belegen: 
-Zwischen 1990 und 2000 stieg die Arbeiterkammerumlage real um ca. 15 

Prozent, die Anzahl der Beratungsfälle ist in diesem Zeitraum um über 
100 Prozent gestiegen. Der Anteil des Rechtsschutzesam Gesamtauf­
wand beträgt 2000 bereits über 30 Prozent. Gleichzeitig wurde der Ver­
waltungsaufwand in diesem Zeitraum real gesenkt. Sparsamer und ef­
fizienter Mitteleinsatz war und ist also Voraussetzung, um die übertrage­
nen Aufgaben erfüllen zu können. Über 1000 AK-Mitarbeiterlnnen (= 
nahezu 50%) sind österreichweit in der Beratung von Arbeits- und Sozial­
recht, im Konsumentenschutz, in der Bildung und im Steuerrecht einge­
setzt. 

-Ca. eine halbe Million österreichischer Arbeitnehmer sind von der Arbei­
terkammerumlage befreit (Lehrlinge, Krankenpflegeschüler, Arbeitslose, 
Karenzgeldbezieherinnen, Präsenz- und Zivildiener, geringfügig Be­
schäftigte, etc.) und können trotzdem die Leistungen der Arbeiterkammer 
in Anspruch nehmen. 

- Hinzu kommt, dass die Arbeiterkammer auch jene 1 ,5 Millionen Arbeit­
nehmerpensionisten vertritt und unterstützt, die ihr Berufsleben lang Bei­
träge bezahlt haben. 
Gleichzeitig ist die Arbeiterkammer als gesetzliche Interessenvertretung 

verpflichtet, die kollektiven Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. ln 
dieser Rolle ist sie weder Parteien noch der Regierung verpflichtet, sondern 
ausschließlich den Interessen ihrer Mitglieder. 
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Abbildung 1: Umfrage Kosten-Nutzen-Verhältnis 

"AK bringt den Mitgliedern mehr als sie ihnen kostet" 
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Abbildung 2: Umfrage Höhe AK-Umlage 
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1.2 Hohe Akzeptanz der AK und deren Leistungen 

Bei der Diskussion über die Umlagensenkung in der Wirtschaftskammer 
und die Übertragung dieser Diskussion im Zusammenhang mit dem 
Regierungswechsel 2000 auf die Arbeiterkammern (warum übrigens nicht 
auf alle Kammern?) sind folgende Fakten zu berücksichtigen: 

Die Umlagensenkungsdiskussion wurde in der Wirtschaftskammer von 
Mitgliedergruppen (Industrie) initiiert; völlig anders ist die Situation in der 
Arbeiterkammer: Die AK-Mitglieder akzeptieren die Umlage (im Durch­
schnitt € 0,17 pro Tag) und haben hohes Vertrauen sowohl in die Institution 
als auch in deren Dienstleistungen (vgl. Ogris et al, 2000): 

1.3 Wesentliche Unterschiede zwischen Arbeiterkammer und 
Wirtschaftskammer 

Zum Zeitpunkt (1999/2000) der Diskussion um die Umlagensenkung gab 
es wesentliche Unterschiede zwischen AK und WK, z.B.: 
- Die Arbeiterkammer hatte in Österreich 2,8 Millionen Mitglieder und 2.250 

Beschäftigte. Die Wirtschaftskammer rund 360.000 Mitglieder und 5.200 
Beschäftigte. 

- Die Arbeiterkammer verfügte 2001 österreichweit über ein Budget von 
rund 3,7 Milliarden Schilling, die Wirtschaftskammer über ein Budget 
inklusive der Außenhandelsbeiträge von rund neun Milliarden Schilling. 

- Die Arbeiterkammer hatte insgesamt bei einer Mitgliederzahl von 2,8 
Millionen 840 Funktionäre in ganz Österreich, die Wirtschaftskammer bei 
rund 360.000 Mitgliedern derzeit 17.000 Funktionäre. 

-ln Österreich gibt es neun Arbeiterkammern. Die Wiener Länderkammer 
führt auch die Geschäfte als Koordinator im Sinne einer Bundesarbeits­
kammer. Im Vergleich dazu gibt es zehn Wirtschaftskammern. Allein die 
zehnte Wirtschaftskammer, die Bundeswirtschaftskammer, kostet zwei 
Milliarden Schilling. 

-Die Arbeiterkammerumlage ist seit der Mitgliederbefragung 1996 (die 
äußerst positiv für die Arbeiterkammer war) außer Streit. 

- Die Wirtschaftskammerumlage wird zum Teil von der Lohnsumme be­
rechnet. Das bedeutet, sie hat Lohnnebenkostencharakter. 

- Die Arbeiterkammerumlage wird von den Arbeitnehmern selbst bezahlt. 
Das heißt, für den Unternehmer hat die Arbeiterkammerumlage keine 
Bedeutung und hat auch keinen Lohnnebenkostencharakter. 

- Die finanzielle Ausgangssituation von Wirtschaftskammer und Arbeiter­
kammer ist extrem unterschiedlich: Die Wirtschaftskammer verfügt pro 
Mitglied über ein 15-mal höheres Budget als die Arbeiterkammer, selbst 
nach einer 30-prozentigen Umlagenkürzung hätte die Wirtschaftskam­
mer noch immer 1 0-mal mehr Budgetmittel als die Arbeiterkammer ohne 
Umlagenkürzung. 

-Während die Wirtschaftskammer ihren Einnahmenausfall durch Verrech­
nung von Leistungen an ihre Mitglieder weitgehend ausgleichen kann, ist 
dies bei der Arbeiterkammer nur in einem sehr eingeschränkten Maß 
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möglich: Wenn Arbeitnehmerl-innen für unsere Dienstleistungen und 
Hilfe kostendeckende Preise zu zahlen hätten, könnten es sich viele nicht 
mehr leisten, zu ihrem Recht zu kommen. 

1.4 AK reformiert seit über einem Jahrzehnt 

Selbstverständlich und daher außer Streit stehend ist für die 
Arbeiterkammer ein sparsamer und effizienter Einsatz der zur Verfügung 
gestellten Mittel, ein laufendes Überprüfen des Leistungsangebotes und 
damit ein permanenter Rationalisierungsprozess. 

Schon viel früher als die Wirtschaftskammer hat die Arbeiterkammer, 
unterstützt durch international tätige Beraterfirmen, in den Länderkammern 
Rationalisierungsprozesse in Gang gesetzt (Aufgabenanalyse, Portfolio­
analyse, Leitbildprozesse, Einführung von Facility Management, Neuge­
staltung des Dienstleistungsangebotes, Cash Management, etc.). Die 
dokumentierten Ergebnisse liegen überprüfbar vor. (vgl. AK-OÖ, 1999) 

Außer Zweifel steht auch, dass die Überprüfung der Kosten der angebo­
tenen Leistungen sowie der Dienstleistungsqualität in der Arbeiterkammer 
ein permanenter Prozess ist und daher fortzusetzen ist (laufendes Leis­
tungscontrolling). 

Die aus diesen Maßnahmen erzielten Einsparungen dienen dazu, die 
bestehenden Angebote auf dem anerkannt hohen Leistungsniveau zu 
halten, die ständig steigende Nachfrage zu bedienen und auf Grund der 
veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen notwendige neue Leis­
tungsangebete zu schaffen. 

2. Ziele von AK-Plus 

Die Veränderungen in unserer Gesellschaft sowie die daraus erwachsen­
den gesellschaftspolitischen Herausforderungen verlangen auch von der 
Arbeiterkammer neue Leistungen für ihre Mitglieder. 

Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können und als 
konsequente Fortsetzung der laufenden Rationalisierungsmaßnahmen hat 
die Arbeiterkammer bundesweit das Aktionsprogramm "AK-Pius" mit fol­
genden Zielsetzungen gestartet: 
-Auf der Grundlage neuester empirischer Befunde werden die Arbeiter­

kammern zusätzliche Leistungsschwerpunkte, insbesondere in den Be­
reichen berufliche Bildung, Konsumentenschutz und moderne Kom­
munikationstechnologien sowie beim Informationsangebot setzen. 

- Ausschöpfung von Einsparungspotentialen durch konsequentes Kosten­
management in den Länderkammern und durch verstärkte Kooperation 
auf Bundesebene. 

- Überprüfung des bestehenden Leistungsportfolios unter zwei Gesichts-
punkten: 

a) Kosten-Nutzen-Orientierung für unsere Mitglieder 
b) Welche neuen Leistungen brauchen unsere Mitglieder, um den raschen 
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wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandel bewältigen zu können und 
damit auch den Standort Österreich wettbewerbsfähig zu erhalten? 
ln diesem Zusammenhang wird sich auch die Frage stellen, welche An­

forderungen ein neues Sozialpartnerselbstverständnis (z.B. mehr Rege­
lungskompetenz auf betrieblicher Ebene, ... ) an das Leistungsangebot der 
jeweiligen Interessenvertretung stellt. 

Der Ausbau der Mitgliedernähe dient dazu, um neue Formen der Rück­
koppelung und Mitsprache für unsere Mitglieder zu ermöglichen, aber auch 
um besser auf zielgruppenspezifische Bedürfnisse eingehen zu können 
(z.B. junge Arbeitnehmerlnnen, Frauen, ... ). 

3. Wirkungsbereich von AK-Plus 
Das AK-Pius-Programm betrifft drei Leistungsbereiche: 

3.1 Interessenvertretung 
Aufbauend auf ein bundesweites Schwerpunktprogramm werden für 

spezifische Aufgabenstellungen, die österreichweit Relevanz haben (z.B. 
Energiepolitik, Sozialpolitik, Steuerpolitik, Begutachtung von Ausbildungs­
inhalten, etc.), länderübergreifende themenbezogene Projektgruppen ein­
gerichtet, die einerseits hochqualitative Ergebnisse durch Bündelung von 
Know-how fördern, andererseits Einsparungspotentiale (virtuelle Arbeits­
formen, AK-Net, etc.) ermöglichen. 

3.2 Externer Dienstleistungsbereich 

Hier geht es vor allem darum, die Arbeiterkammer als effiziente Dienst­
leistungsorganisation auszubauen. Dazu sind folgende Maßnahmen nötig: 
-Ausbau der Kundenorientierung durch das Prinzip "one face to the 

custumer" (z.B. Rechtsberatung "aus einer Hand" bzw. verstärkte Prä­
senz in den Bezirks- bzw. Außenstellen) 

- Fixkostenreduktion und Erhöhung der Flexibilität durch Zukauf von Leis­
tungen (z.B. Anwaltsleistungen) 

-Ausbau und österreichweite Nutzung modernster Kommunikationstech­
nologien (lnternet-Homepage, faxback-und e-maii-Dienste) ermöglichen 
effiziente Erstauskunft für unsere Mitglieder. ln diesem Kontext ist insbe­
sonders länderübergreifende Zusammenarbeit bei Dienstleistungsange­
boten gefragt. 

- Durchforstung und Neugestaltung aller AK-Subventionen 
-Einstellen von Dienstleistungsangeboten, die nicht zu unseren Kern-

kompetenzen gehören (z.B. Sportanlagen) 
Der Bedarf nach neuen Dienstleistungsangeboten ergibt sich aus den 
wirtschaftlichen Strukturveränderungen sowie aus einem neuen Selbst­
verständnis von Sozialpartnerschaft. 

-Neue Angebote im Bereich der Bildungsberatung und -information (auf 
Basis einer internet-orientierten Beratungsplattform). Ziel: Überblick über 
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die immer differenzierter werdende Bildungslandschaft, Orientierung für 
junge Arbeitnehmerinnen und Jugendliche, Förderung von Weiterbil­
dungsangeboten in Zukunftssektoren 

-Ausbau des Konsumentenschutzes für spezifische Fragestellungen 
- Übernahme öffentlicher Aufgaben im Kernkompetenzbereich der Arbei-

terkammer (z.B. Konsumentenschutz, Gesundheit am Arbeitsplatz, etc.) 
-Auf- und Ausbau von betriebswirtschaftlichem Know how (Management­

wissen, soziale Kompetenz in Veränderungsprozessen, Arbeitszeitflexi­
bilisierung, etc.) 

- Neue Zielgruppenangebote: Beispielsweise für mittlere Führungskräfte, 
für Frauen und für jugendliche Arbeitnehmer/-innen. 

-Angebote für neue Arbeitnehmergruppen (z.B. für atypische Beschäfti­
gungsverhältnisse) 

3.3 Interner Dienstleistungsbereich 

Um eine möglichst effiziente Ressourcennutzung zu gewährleisten, wer­
den eine Reihe von Kooperationsmöglichkeiten geprüft: 
-Gemeinsame Organisation und Abwicklung der Einkaufsaktivitäten, Ge­

haltsverrechnung, Revision, Mitgliederevidenz, Gebäudebewirtschaf­
tung, Cash Management 

-Gemeinsame Datenbanknutzung 
- Österreichweite Tarife für die Telekommunikation 
- Koordinierte Personal- und Organisationsentwicklung und darauf abge-

stimmte gemeinsame Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen (z.B. Bera­
ter/-innen-Akademie, Kompetenzzentren für bestimmte Ausbildungsin­
halte, etc.) 

-Verstärkte Kooperation im EDV-Bereich 
Alle angesprochenen Rationalisierungs- bzw. Effizienzsteigerungsaktivi­

täten zielen darauf ab, die Arbeiterkammer als effiziente Dienstleistungs­
organisation für Arbeitnehmerinnen zu stärken. 

4. AK-Plus im Detail 

Wie in vergangenen Abschnitten dargestellt, verfolgt AK-Pius zwei we­
sentliche Stoßrichtungen: 
1. Die von unseren Mitgliedern eingeforderten neuen Leistungsangebote 

kundennah und qualitativ hochwertig zur Verfügung zu stellen 
2. österreichweit in den neun Länderkammern einen Organisationsent­

wicklungsprozess zu initiieren, der durch neue Kooperationsformen und 
-inhalte jene Einsparungspotentiale realisiert, die es erst ermöglichen 
diese neuen Leistungsangebote auch flächendeckend anzubieten. 
Der gewählte Weg ist also von der Philosophie getragen realisierte Ein­

sparungspotenziale direkt an unsere Mitglieder bzw. Kunden weiterzu­
geben. 

Zum ersten Punkt wäre zu erwähnen, dass die AK-Mitglieder sehr klare 
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Vorstellungen in Bezug auf die erwarteten Leistungsangebote haben (vgl. 
Ogris/Thalhammer, 2000). 

Abbildung 3: Umfrage AK-Angebote 

Die AK soll ihre Angebote ausweiten 

altersgerechte Arbeit 

Weiterbildung 

Berufsausbildung 

neue Berufe 

Beruf/Familie 

Gesundheitsschutz 

Konsumentenschutz 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

I • mehr werden 0 gleich bleiben • weniger 

SORA Institute for Social Research and Analysis 

Es geht vor allem um Dienstleistungen, die unseren Mitgliedern in ihrer Rolle 
als Arbeitnehmer und als Konsument Information und Unterstützung anbieten. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass unsere Mitglieder die AK 
zwar noch immer als Schutzeinrichtung sehen (Beratung und Vertretung in 
Arbeits- und Sozialrechtsangelegenheiten, Arbeitnehmerschutz, Konsu­
mentenschutz, ... ), immer mehr jedoch Leistungen einfordern , die ihre 
Rolleam Arbeitsmarkt unterstützen (Bildungsberatung, Weiterbildungs­
maßnahmen, neue Berufe .. . ) oder Rat und Hilfe in spezifischen Lebens­
situationen bieten ( altersgerechte Arbeit, Vereinbarkeit von Beruf und Fa­
milie ... ). 

Unbestritten ist auch die Aufgabe der AK, als gesetzliche, kollektive 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer aufzutreten (vgl. Ogris et al, 2000). 

Zum zweiten - AK-Pius als Organisationsentwicklungsprojekt zur 
Steigerung von Effizienz (Ausschöpfung von Einsparungspotentialen) und 
Effektivität (Erhöhung des Kundennutzens)- soll noch Folgendes ange­
merkt werden: 

Körperschaften öffentlichen Rechts, wie sie die Arbeiterkammern 
darstellen, sind und agieren als Non-Profit-Organisationen; sie sind ... 
"staatlich organisiertes Instrument des Interessenausgleiches wirtschaftli­
cher Gruppen mit Sonderinteressen" bewegen sich aber ... "funktional im 
Spannungsfeld zwischen marktlicher und politischer Ökonomie" (vgl. 
Nausner/Baumann, 2001, S. 649). 
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Abbildung 4: Umfrage gesetzliche Interessenvertretung 

Gesetzliche Interessenvertretung soll bestehen bleiben 

I 1 I I 
SPÖ 1% 

I I I I 
ÖVP 5% 

I I I I 
FPÖ 1% 

I I I I 
Q-üne 1% 

I I I I 
Unentschlossene 4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• soll bestehen bleiben • soll nicht bestehen bleiben D keine Angabe 

Diese Situation bedingt einerseits, dass die Arbeiterkammern sich zum 
überwiegenden Teil über die Mitgliedsbeiträge finanzieren und die Mitglie­
der die angebotenen Leistungen "kostenlos" erhalten, andererseits es sich 
um Leistungen handelt, die auch am Markt angeboten werden oder könn­
ten (marktfähige Leistungen). 

Daraus ableitbar entstehen zwei zentrale Problemstellungen: 
Für das Management fehlen Steuerungsinformationen in der Form der 

Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen und es wird schwieri­
ger die Qualität der angebotenen Leistungen am Markt zu messen und ein 
dementsprechendes Qualitätsmanagement zu betreiben. 

Im Rahmen von AK-Pius wurde beiden Problemstellungen Rechnung 
getragen: 
-Im Rahmen einer Studie der Johannes Kepler Universität Linz zur 

"Volkswirtschaftlichen Analyse des Nutzens und der Kosten der AK OÖ" 
(vgl. Schneider/Dreer in diesem Heft) wurde in Form eines Pilotprojektes 
der AK OÖ der Nutzen, den sie für die Mitglieder erbringt, auf zwei Arten 
ermittelt und "bewertet": 

- Einerseits wurden die Dienstleistungen, die die AK OÖ für ihre Mitglieder 
erbringt mit Alternativpreisen bewertet, sodass daraus ein (fiktiver) Markt­
wert der Leistungen der AK OÖ errechnet werden konnte - neben den 
direkten Leistungen wurden auch die Geldflüsse eruiert, die durch die Arbeit 
der AK an die Mitglieder zurückgeflossen ( Geldflüsse an die Mit-glieder) sind. 
Nicht bewertet wurde der "externe Nutzen", der durch die Folgewirkungen 
der interessenpolitischen Arbeit der AK entsteht - dieser "externe 
Nutzen" lässt sich am ehesten durch die generelle Zahlungsbereitschaft 
der AK-Mitglieder erfassen. 
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-Zum zweiten wurde eine "Zahlungsbereitschaftsanalyse" (verstanden als 
jener Betrag, den ein Individuum aus einem gegebenen Einkommen für 
den "externen Nutzen", den es aus den Folgewirkungen der Arbeit der AK 
erzielt, zu zahlen bereit wäre) durchgeführt. 
Der ermittelte Marktwert der Dienstleistungen entspricht 85 % des Ge­

samtaufwandes ("externer Nutzen" ist hier nicht berücksichtigt). Theore­
tisch ließe sich daraus ein Einsparungs- bzw. Effizienzsteigerungspotential 
von 15 % in den Dienstleistungsbereichen ableiten. 

Aus der Zahlungsbereitschaftsanalyse ist dieses Einsparungspotential 
geringer bewertet, da die Befragten neben dem direkten Nutzen in Form 
von Dienstleistungen auch den "externen Nutzen" bewertet haben- das 
Effizienzsteigerungspotential bemisst sich nach diesen Ergebnissen auf ca. 
7-8%. 

Realistischerweise ergibt sich daraus - hochgerechnet für Gesamtöster­
reich - ein Effizienzsteigerungspotential in den Arbeiterkammern von 7 -
15%; ein Wert, der auch in Relation zum Profit-Bereich nicht als "besorgnis­
erregend" zu sehen ist; in jedem Fall aber eine Vorgabe im Rahmen von AK­
Pius darstellt. 
- Qualitätsmanagement ist in Non-Profit-Organisationen eine relativ "jun­

ge" Disziplin (vgl. Grossmann/Scala, 1997, S 17 ff) und vor allem ist es 
schwierig, die richtige Balance zwischen Qualität und Rationalisierung zu 
finden. So ist es z.B. zwar möglich in Beratungseinrichtungen Personal 
einzusparen und damit zu rationalisieren- die Gefahr besteht jedoch, die 
Kosten so weit zu reduzieren, dass die damit erbrachten Leistungen in 
keiner befriedigenden Nutzenrelation für die Mitglieder mehr stehen. 
Das AK-Pius Projekt ist ein relevanter Schritt in den Arbeiterkammern 

durch die Einführung von Kundenmonitarings (vgl. Michenthaler, 2002) und 
durch die Etablierung von Leistungscontrolling das Qualitätsmanagement 
auszubauen. 

AK-Pius als Organisationsentwicklungsprojekt ist somit der Versuch, die 
Arbeiterkammern im Spannungsfeld zwischen Markt und Politik neu zu 
positionieren und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen interessenpoliti­
scher Vertretungseinrichtung und zeitgemäßem Dienstleistungsunterneh­
men zu schaffen. 

5. Projektdesign, erste Ergebnisse 

5.1 Die Projektstruktur 

Auftraggeber für das Projekt AK-Pius ist die Bundesarbeitskammer 
(Hauptversammlung und BAK-Vorstand); die Projektsteuerung obliegt 
einem Steuerteam, das sich aus den Direktoren der neun Länderkammern 
zusammensetzt. 

Aufgaben des Steuerteams sind das Vorantreiben bzw. die Steuerung 
des Gesamtprojektes, die Definition der Teilprojekte sowie die zur Verfü­
gungstellung von Ressourcen. Die Teilprojekte werden jeweils von einem 
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Direktor einer Länderkammer als Projektleiter übernommen, der Projektlei­
ter ist dem Steuerteam verantwortlich. 

Parallel zu den Teilprojekten laufen österreichweit Untersuchungen durch 
AK-interne Teams und durch externe Beraterfirmen (z.B. Analyse des 
Gesamtleistungsspektrums, Analyse der Rechtsschutzangebote, Status 
quo-Erhebung über den EDV-Einsatz in den Länderkammern, Analyse des 
Web-Auftritts, ... ). 

Projektstruktur 

Bundesarbeiterkammer 

Steuerteam: 
Direktoren der 9 Länderkammern 
+ Leiterin des Frauenprojektes 

Projektleitung: 
J. Peischer (bis 31.12.2001) 
W. Muhm (ab 1.1.2002) 

Projektmanagement: 
M. Polzer 

Teilprojekte 

c:> Auftraggeber 

Verantwortlich für: 
c:> Definition von Teilprojekten 
c:> Schaffung einer Arbeitsebene 

(Ressourcen zur Verfügung 
stellen) 

c:> Steuerung des 
Gesamtprojektes 

c:> Projektleitung für Teilprojekte 
wird jeweils von einem Direktor 
übernommen 

c:> er ist dem Steuerteam 
verantwortlich 

5.2 Die Teilprojekte 

5.2.1 Projekt " Synergienutzung zwischen den Länderkammern I 
Einsparungsmaßnahmen" (Projektleitung: G. Schmidt) 

Zentrales Ziel dieses Projektes ist durch Kooperation zwischen den Län­
derkammern und dadurch entstehende Synergien Einsparungspotentiale 
zu lukrieren und diese in Form von AK-Pius-Leistungen unseren Mitglie­
dern zukommen zu lassen. 
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Folgende Produktbereiche im Rahmen der internen Leistungserstellung 
wurden analysiert und einer österreichweiten Regelung zugeführt: Energie 
( österreichweite Ausschreibung der Energieleistungen), Fuhrpark und Ben­
zin ( österreichweite Vereinbarung), Informations- und Kommunikationsge­
bühren und Datenbanknutzung (Gesamttarifangebote), Bürobedarf, Büro­
möbel, Kopierer (Gesamtausschreibung), Versicherungen (Ziel: Gesamt­
ausschreibung), Reorganisation und Vereinheitlichung des Facility-Mana­
gements, Vergabe einer externen Studie zur Ortung und Nutzung von Kos­
teneinsparungspotentialen im Bereich der lnformationstechnologien. 

Die Projektgruppe versteht sich neben der Verfolgung des definierten 
Projektauftrages auch als Informations- und Steuerungsinstrument in allen 
Fragen der Güter- und Dienstleistungsbeschaffung in den Österreichischen 
Arbeiterkammern. 

5.2.2 Projekt" Information und Kommunikation" 
(Projektleitung: H. Guth und E. Paska) 

Ziele dieser beiden Projekte sind durch Nutzung inhaltlicher und techni­
scher Synergiepotentiale die Information unserer Mitglieder zu optimieren 
sowie die Kommunikation mit den Mitgliedern auszubauen. Wesentliche 
Projektinhalte sind: 
-die Etablierung eines gemeinsamen Internetauftrittes der Länderkam­

mern sowie die Nutzung des lnternets für Online-Beratungsangebote 
-Vereinheitlichung des österreichweiten Broschürenangebotes sowie die 

Organisation der Broschürenherstellung nach dem "print on demand"­
Prinzip 

-Aufbau einer zielgruppenspezifischen Informationsoffensive über die AK­
Pius Leistungsangebote und 

- Koordination der Öffentlichkeitsarbeit zwischen den Länderkammern in­
klusive einer Abstimmung der AK-Printmedien. 

5.2.3 Projekt "Synergienutzung bei den AK-Bildungseinrichtungen" 
(Projektleitung: M. Hirner) 

Im Jahr 2000 fanden in den verschiedenen Bildungs- und Kultureinrich­
tungen der Arbeiterkammern (exklusive BFI und VHS) 3.737 KurseNeran­
staltungen mit ca. 63.000 Teilnehmerinnen statt. Dies entspricht einem Ge­
samtwert von ca. 6 Millionen Euro pro Jahr, welche von den Arbeiterkam­
mern im Rahmen der AK-eigenen Bildungseinrichtungen direkt für die Ar­
beitnehmerlnnen aufgewendet werden. 

Zentrale Projektergebnisse sind: die Standardisierung der Kostenrech­
nungen, die Abstimmung der Personalausbildung und der Austausch von 
Personal unter den Bildungshäusern sowie gegenseitige Hilfestellung bei 
Personalengpässen und die Verbindung der Bildungshäuser im Internet 
über Links. 
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Als nächster Arbeitsschwerpunkt wird über eine Analyse der Ausbil­
dungsschwerpunkte die Etablierung von Schwerpunktbildungszentren 
vorangetrieben. 

Die bisher beschriebenen Projekte dienten im wesentlichen dazu Syner­
gie- und Einsparungspotentiale zu lukrieren bzw. die Informations- und 
Kommunikationsqualität zu unseren Mitgliedern auszubauen. 

Die folgenden Teilprojekte führten in ihren Ergebnissen zu qualitativ ver­
besserten oder neuen Dienstleistungsangeboten für unsere Mitglieder. 

Das Angebot dieser Dienstleistungen erfolgt zum Teil in Form von bun­
desweiten Aktivitäten (z.B. Euro-Hotline), zum Teil werden in Anlehnung an das 
bundesweite Aktionsprogramm die Maßnahmen länderweise konzipiert und 
regional angeboten. Die länderweise Organisation der Umsetzung verfolgt vor 
allem das Ziel eine größtmögliche Kundennähe zu gewährleisten. 

5.2.4 Projekt" Konsumentenschutz" 
(Projektleitung: M. DeMartin) 

Aus der Einschätzung, dass vor allem in der ersten Phase der Euro­
Umstellung ein Leistungsausbau im Bereich des Konsumentenschutzes 
erforderlich sein wird, wurden folgende Maßnahmen geplant und 
umgesetzt: 
-Ausbau des Konsumentenrechtsschutzes durch Erhöhung der Klags­

aktivitäten bei Musterprozessen und bei UWG-Prozessen sowie ver­
stärkte Rechtsvertretung im Einzelfall durch Anwälte; 

-Einrichtung der AK-Euro-Hot/ine mit dem Ziel, eine zentrale Preisüber­
wachungskompetenz um die Euro-Einführung zu etablieren sowie Wis­
sensfragen zum Euro abzudecken; 

- Beitritt der AK zur Europäischen Konsumentenschutzorganisation BEUC 
um frühzeitig konsumentenpolitische Initiativen auf EU-Ebene beeinflus­
sen zu können; 

- Schlichtungsstelle Gütezeichen e-commerce, um im Interesse unserer 
Mitglieder "schwarze Schafe" unter den online-Anbietern herauszufinden; 

-Aufbau einer online-Beratung für konsumentenpolitische Fragestellun­
gen (z.B. im Reisebereich, bei Tarifen etc.). 

5.2.5 Projekt " Berufliche Bildung" 
(Projektleitung: H. Peter) 

Qualifizierte Aus- und Weiterbildungsangebote sind eine wesentliche 
Voraussetzung für Arbeitnehmer um ihre Position am Arbeitsmarkt verbes­
sern zu können. 

Ausgehend von dieser Grundorientierung werden im Rahmen von AK­
Pius folgende Angebote realisiert: 
- Bildungsscheck der AK flächendeckend im gesamten Bundesgebiet (bis 

2001 regional differenziert S 1.000,-, ab 2002 € 100,-). Schwerpunkte 
des Bildungsschecks sind bei aller notwendigen Differenzierung des Bil-
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dungsangebotes EDV-Kurse und Kurse für berufliche Weiterbildungs­
maßnahmen (z.B. im Bereich der Sprachen). 

- Bildungspaket für lnternet-Einsteiger, um allen Arbeitnehmerinnen den 
Zugang zum Internet zu ermöglichen; 

-Auf- bzw. Ausbau einer qualitativ hochwertigen Internet-unterstützten 
Bildungsberatung; 

-Unterstützung regionaler Qualifizierungsoffensiven (z.B. Initiative "Ar­
beitsplatz NÖ", Vorarlberg: Bildungs-Centrum-AK, Wien: Lehrgang "IT­
Netzwerk-Technikerln", ... ). 

5.2.6 Projekt" Neue Zielgruppen" 
(Projektleitung: G. Wolfsgruber) 

Im Rahmen von AK-Pius erhalten freie Dienstnehmer (das sind z.B. 
Zeitungsverteiler, Redakteure, Journalisten, Telearbeiter, Reiseleiter, freie 
angestellte EDV-Spezialisten, freie Mitarbeiter in Caii-Centern, ... ), d.h. 
Dienstnehmer ohne echtes Arbeitsverhältnis (die somit auch nicht AK 
Mitglied sind) freiwillig kostenlose Rechtsberatung, zum Teil auch kosten­
lose Rechtsvertretung. 

Dieses zusätzliche Leistungsangebot erfordert sowohl quantitativ ver­
mehrte als auch inhaltlich neue Personal- und Sachaufwendungen in den 
Bereichen Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht 

5.2. 7 Projekt" Jugendliche Arbeitnehmer" 
(Projektleitung: bis 31.12.2001 W. Muhm, ab 1.1.2002 J. Peischer) 

Folgende neue Leistungsangebote für jugendliche Arbeitnehmerinnen 
wurden entwickelt: 
- 2002 gibt es eine bundesweite Aktion "Negativsteuer" (Möglichkeit der 

Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen) für Lehrlinge und 
Krankenpflegeschülerlnnen, welche den jungen AK-Mitgliedern ca. 7,3 
Millionen Euro Geldrückflüsse bringen wird. 

- Um zu einem möglichst frühen Zeitpunkt Kontakt mit den neuen jugend­
lichen Arbeitnehmerinnen zu bekommen, wird zukünftig jeder Lehrling 
ein Info-Startpaket erhalten 

- lnitiierung einer periodischen Studie zur Arbeitsmarkt- und Qualifizie­
rungsanalyse mit dem Ziel der Erarbeitung eines Modells zur dynami­
schen Entwicklung von Berufen und Qualifikationen. 

5.2.8 Projekt" Neue Leistungsangebote für Frauen" 
(Projektleitung: J. Ettl) 

Zentrales Ziel der neuen AK-Leistungsschiene für Frauen in der ersten 
Phase ist die Unterstützung des Wiedereinstieges für Frauen nach der 
Karenz. Beispiele aus diesen neuen Angeboten sind: 
-Broschüre für Wiedereinsteigerlnnen; 
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- EDV-Anwenderschulungen im Paket mit arbeits- und sozialrechtlichen 
Informationen zum Wiedereinstieg sowie Kinderbetreuung während des 
Kurses. 
Weiters werden unter dem Aspekt des" Gender Mainstreaming" zukünftig 

alle AK-Aktivitäten analysiert und dementsprechend adaptiert. 

5.3 Die finanziellen Konsequenzen 

Für die in den Projekten erarbeiteten neuen Leistungsangebote für unse­
re Mitglieder haben und werden die Arbeiterkammern österreichweit fol­
gende Mittel zur Verfügung gestellt/stellen: 

Wert der neuen Leistungen: 
2001 ... 7,3 Mio € 
2002 .. . 18, 1 Mio € 
2003 ... 21,8 Mio € 
2004 .. . 25,4 Mio € 

72,6 Mio€ 
Auf der Basis der Umlage von 1999 sollen somit ab dem Jahr 2004 

jährlich ca. 10% der Umlage der Arbeiterkammern für neue Leistungen (mit 
jährlichen Schwerpunktsetzungen) für die Mitglieder aufgewendet werden. 

Bis 2004 ergibt dies Aufwendungen für verbesserte und neue Leistungen 
von über 70 Millionen Euro. 

Die Finanzierung dieser neuen Leistungsangebote erfolgt über Einspa­
rungen aus Rationalisierungsmaßnahmen und Umschichtung bei den 
bestehenden Angeboten. 

Geht man von dem in der Schneider-Studie (vgl. Schneider/Dreer, 2001) 
errechneten Effizienzsteigerungspotential von 7 - 15% aus, lässt sich aus 
den obigen Zahlen ableiten, dass die durchgeführten Effizienzsteigerungs­
und Modernisierungsmaßnahmen in den Österreichischen Arbeiterkam­
mern unseren Mitgliedern zugute kommen und damit ihrem Wunsch ent­
sprechen, nicht die Umlage zu senken, sondern die Leistungen anzupas­
sen und auszubauen. 

ln einem im August 2001 durchgeführten Monitaring über die Beurteilung 
des AK-Pius Projektes bewerteten 24% der Befragten die Aktion AK-Pius 
mit der Note 1 (auf einer fünfteiligen Bewertungsskala), 41% vergaben die 
Note 2 und 21% die Note 3. Der Gesamtbewertungsdurchschnitt für die 
Aktion liegt bei 2,02. 

Auch die neuen Leistungsangebote wurden sehr positiv aufgenommen. 
84% bewerteten den Ausbau des Konsumentenschutzes, 88% die Förde­
rung von Aus- und Weiterbildung in den Zukunftsbereichen, 84% die För­
derung von Frauen im Berufsleben, 69% den Ausbau der Rechtsberatung 
für freie Arbeitnehmer als "sehr wichtig" oder "wichtig" (vgl. Michenthaler, 
2001 ). 

Als Resümee lässt sich folgender Schluss ziehen: 
Das Konzept ist von seiner Philosophie her aufgegangen. Rationalisie­

rungserfolge unseren Mitgliedern in Form neuer Leistungsangebote zu 
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gute kommen zu lassen und die Arbeiterkammern als starke Interessen­
vertretungen und als effiziente Dienstleister für Arbeitnehmer auszubauen. 
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Volkswirtschaftliche Analyse des Nutzens 
und der Kosten der Arbeiterkammern am 

Beispiel der AK OÖ 

Elisabeth Dreer, Friedrich Schneider 

1. Einleitung 

Die Arbeiterkammer steht, wie die Wirtschaftskammer, vor der Heraus­
forderung, ihre Leistungen für die Gesellschaft transparenter zu machen. 
Die Arbeit der Kammer ist häufig nur jenen bewusst, die davon direkt 
profitieren. Eine Umfrage im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich 
(AK OÖ) zeigt, dass 56% der Befragten den Nutzen der AK höher ein­
schätzen, als die Kosten, die durch diese Institution verursacht werden. 1 

Ein Fünftel der Befragten ist in dieser Frage jedoch unschlüssig. Dies ist ein 
Signal dafür, dass über den konkreten Nutzen der Arbeiterkammer weiter 
Informationsbedarf besteht. 

Der "Nutzen", den die AK OÖ mit ihren Serviceleistungen stiftet, wurde in 
zwei Studien untersucht.2 Folgende Methoden wurden dabei angewandt: 
1.) Die Dienstleistungen, die die AK OÖ für Ihre Mitglieder erbringt, wurden mit 

Alternativpreisen (d.s. Marktpreise) bewertet, sodass daraus ein (fiktiver) 
Marktwert der Leistungen der AK OÖ errechnet werden konnte. Dieser 
wurde dem Aufwand gegenübergestellt (vgl. 2. "Kosten-Nutzen-Analyse"). 

Neben den direkten Leistungen wurden auch die Geldflüsse eruiert, die 
durch die Arbeit der AK an die Mitglieder zurückflossen (vgl. 3. "Geldflüsse 
an die Mitglieder"). 
2.) Nicht bewertet werden konnte hier der "externe Nutzen", der durch die 

Folgewirkungen der interessenspolitischen Arbeit der AK entsteht. Die­
ser "externe Nutzen" kann am ehesten durch die Zahlungsbereitschaft 
der Mitglieder erfasst werden, die in der zweiten Studie untersucht wurde. 
Über Präferenzäußerungen der AK-Mitglieder für die einzelnen Dienst­
leistungen wurde versucht, die Zahlungsbereitschaft der Mitglieder für 
diese Serviceleistungen der Arbeiterkammer zu quantifizieren. Mit der 
Zahlungsbereitschaft wird sowohl der wahrgenommene direkte, als 
auch der "indirekte" bzw. "externe Nutzen", der durch die Folgewirkun­
gen der Leistungen der Interessensvertretung entsteht, bewertet (vgl. 4. 
"Zahlungsbereitschaftsanalyse"). 
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Zunächst wird im 2. Abschnitt die Kosten-Nutzen-Analyse auf Basis der 
Alternativkosten dargelegt. Danach werden im 3. Abschnitt die Gelder, die 
durch die Arbeit der AK an die Mitglieder flossen, transparent gemacht. Im 
4. Abschnitt wird dann das Konzept der "Zahlungsbereitschaft" auf die 
Serviceleistungen der AK OÖ angewandt und im 5. Abschnitt werden dann 
die Ergebnisse für OÖ präsentiert. Im 6. Abschnitt erfolgt eine kurze 
Zusammenfassung der Ergebnisse. 

2. Kosten-Nutzen-Analyse 

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist eigentlich ein Konzept der Wohlfahrts­
ökonomik, das auf die Leistungen der AK OÖ angewandt wurde. Die 
Hauptprobleme einer derartigen Analyse liegen in den zumeist uneinheitli­
chen Bewertungsmaßstäben der Kosten und des Nutzens sowie in der 
Berücksichtigung von Nebenwirkungen, die nicht objektivierbar sind (hier: 
Folgewirkungen bzw. externer Nutzen durch die "Produktion" von öffentli­
chen Gütern3). 

Um die Leistungen der AK OÖ umfassend bewerten zu können, wurden 
die Leistungen zunächst nach ihrer Marktfähigkeit differenziert. "Produziert" 
die AK OÖ Leistungen, die auch am Markt erhältlich sind (z.B. bei Rechts­
hilfen, Unternehmensberatungen, etc.), können hier Marktpreise angesetzt 
werden. Für die interessenspolitische Arbeit wurden vergleichbare Bewer­
tungsansätze (z.B. Rechtsanwaltskosten) angewendet. Schwierig war die 
Bewertung der externen Effekte, die durch die interessenspolitische Arbeit 
der AK OÖ entstehen. Diese Folgewirkungen wurden in einer weiteren 
Studie indirekt, nämlich über die Zahlungsbereitschaftsanalyse, bewertet 
(vgl. 4. Zahlungsbereitschaftsanalyse). 

Die Leistungsbewertung erfolgte generell unter folgenden Gesichtspunk­
ten: 
- Die Mitglieder erhalten (von Gesetz wegen oder "freiwillig") kostenlose 

Leistungen, die auch am Markt angeboten werden (marktfähige Leistun­
gen). 

- Diese Leistungen sind mit entsprechenden Marktpreisen zu bewerten 
( Alternativkosten ). 

- Der Nutzen für die Mitglieder ergibt sich aus der Ersparnis durch die 
Kammerzugehörigkeit 
Die Bewertung der von der AK OÖ erbrachten Leistungen erfolgte nach 

folgenden Kriterien: 
* Outputorientiert (wenn möglich), 
* Bewertung mit tatsächlich erzielten oder hypothetisch erzielbaren Markt­

preisen, 
* Erfassung von Leistungen die ausschließlich an externe Kunden 

adressiert waren (keine Doppelzählungen). 
ln Tabelle 1 sind die verwendeten Alternativpreise bzw. die angewandten 

Bewertungsansätze zusammengefasst. 
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Tabelle 1: Alternativpreise bzw. Bewertungsansätze der Serviceleistungen der AK OÖ 
Alternativpreise Preis Einheit Beschreibung 

Beratungen ATS Euro 
Telefonische Beratungen 125 9pro 5Min 

Tagsatz gern. Fachverband der Unternehmensberater umgerechnet auf 
Stunden (ca. 1.500 S/1 09 € pro h) 

Persönliche Beratungen 750 55 pro 30Min 
Tagsatz gern. Fachverband der Unternehmensberater umgerechnet auf 
Stunden (ca. 1.500 S/109 € h) 

Schriftliche Beratungen 1.500 109 pro 1 h 
Tagsatz gern. Fachverband der Unternehmensberater umgerechnet auf 
Stunden (ca. 1.500 S/1 09 € pro h) 

Beratungen/lnformationen über Unterrichtseinheit des Pädagogischen Instituts ca. 768 S/55,81 € 
lnteressenv. 1.024 74 1 h je45Min 

ReterateNorträge 5.000 363 pro Fall geschätzter Marktpreis für Vortragstätigkeit inkl. Diskussion 
Studien/Proiekte Auftragssumme bzw. Projektkosten 

St~llunalinabm~nli;X!!~!:lili!!!!l 
G~li~~~lib~auta~<btuna~n Mischpreis von 0,5 h zu 1000 S/72,67 € f. wissenschaftlichen 
Stundensatz für wissensch. Arbeit 1.500 109 pro 1 h Assistenten und 0,5 h zu 2000 S/145,45 € f. Univ. Prof. 

Pro Fall : Tagesarbeit= 8 h 12.000 872 pro 8h 
ca. Rechtsanwaltsatz bei einem Streitwert von weniger als 50.000 SI 
3.634 € (Quelle: oerak.or.at) 

Gremienarbeit I 

Mischpreis von 0,5 h zu 1000 S/72,67 € f. wissensch. Assistenten und ! 
Stundensatz für wissensch. Arbeit 1.500 109 1 h 0,5 h zu 2000 S/1.45,45 € f. Univ. Prof. ' 

Yeran!iU!Itunaen 
a) Teilnehmerzahl multipliziert mit 
geschätztem Marktpreis abzüglich 
event Eintrittspreise Unterrichtseinheit des Pädagogischen Instituts ca. 768 S/55,81 € 
b) Arbeitszeit z.B. bei Messepräsent 1.024 74pro 1 h je45 Min 

c) Schulungsveranstaltungen 1.024 74pro 1 h 
Unterrichtseinheit des Pädagogischen Instituts ca. 768 S/55,81 € 
je45 Min 

Servjf<eleilitungen 
Arbeitnehmerschutz: Messungen: 1.800 131 pro 1 h Technisches Büro 
Konsumenteninformation: 

300 22 pro Fall Maklerpreis für Versicherungsvergleiche 
Versicherungsvergleiche 
Konsumenteninformation: Wassertests 320 23 pro Fall Kosten pro Test be1 Analyseinstitut 
Publikationen 
Sonlitiae§: 

Ut 

Abteilung , Funktionärebildung" Quelle AK OÖ, siehe Anhang 
Abteilung ,Öffentlichkeitsarbeit" Diverse Quellen, AK OÖ 
Andere Leistungen QuelleAKOÖ 

- ··- --- --

Quelle: Eigene Erhebung, AK OÖ 

N 
00 

._ 
I» 
:T .., 

()Q 
I» 
::I 

()Q 

'N 
0 
0 

~ 
cn 
0 
::I 
0.. 
0 .., 
:T 
0 
;:::> 

~ 
~ 

"' 0 
:T 
I» 
;:::> 
t:: 
::I 
0.. 

Cl 
0 

"' 0 

"' 0 
:T 
I» 
;:::> 



Wirtschaft und Gesellschaft 28. Jahrgang (2002), Sonderheft 

Untersucht wurden die einzelnen Abteilungen des "Rechts- und Sozialbe­
reichs", des Bereichs "Wirtschaft, Umwelt und Konsumentenschutz", des 
"Kultur- und Bildungsbereichs" sowie der "Öffentlichkeitsarbeit". 

ln Tabelle 2 und in Abbildung 1 ist der Aufwand der AK OÖ für ihre 
Dienstleistungsbereiche dem (fiktiven) Marktwert, den die einzelnen Abtei­
lungen erwirtschaften, gegenübergestellt. Aufwand und Marktwert der Ab­
teilung "Öffentlichkeitsarbeit" wurden annäherungsweise auf die Dienst­
leistungsbereiche umgelegt und diesen zugerechnet. Nur die abteilungs­
übergreifenden Leistungen wurden als "Kernbereich" der Abteilung "Öffent­
lichkeitsarbeit" gewertet (z.B. AK Report u.ä.). 

Fürdie Dienstleistungsbereiche "Rechts- und Sozialbereich", "Wirtschaft, 
Umwelt- und Konsumentenschutz", "Kultur- und Bildungsbereich" sowie für 
den Bereich "Öffentlichkeitsarbeit" wurden 1999 rund 31 Mio. Euro aufge­
wendet (Gesamtaufwand). Dem Gesamtaufwand stand ein (fiktiver) Ge­
samtmarktwert der erbrachten Leistungen von rund 26 Mio. Euro in diesem 
Jahr gegenüber. ln Summe entsprach der Marktwert der Leistungen ca. 
85% des Gesamtaufwandes für die Servicebereiche. 

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist, gleicht sich Aufwand und Marktwert 
des Bereichs "Wirtschaft, Umwelt und Konsumentenschutz" beinahe aus. 
Dies ist nicht zuletzt auch auf den hohen Marktwert der Abteilung "Kon­
sumentenberatung" zurückzuführen.4 

Eine Diskrepanz von lediglich 1, 7 Mio. Euro ist im Rechts- und Sozial­
bereich gegeben. Obwohl der Marktwert des Rechtsbereichs den Aufwand 
deutlich übersteigt, liegt der Marktwert der stärker interessenspolitisch 
ausgerichteten Abteilung "Sozialpolitik" deutlich darunter.5 

Eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem Marktwert der Leistungen und 
Gesamtaufwand ist auch im Bereich Bildung und Kultur zu verzeichnen (3,4 
Mio Euro) und dies, obwohl bei den Kulturveranstaltungen die lukrierten 
Einnahmen gegengerechnet wurden. 

3. Geldflüsse an die Mitglieder 

Die Dienstleistungsbereiche bringen für ihre Mitglieder auch monetäre 
Rückflüsse. Diese umfassen im wesentlichen erstrittene Gelder aus Ar­
beits-, Sozial- und Insolvenzrechtsvertretungen ( Barwert der Forderungen) 
sowie Konsumentenrechtsvertretungen, Gelder für Wissenschaftsför­
derungspreise der AK, sowie Beihilfen für Bildungsaktivitäten. 

Die Zuschüsse der AK an das BFI/BBRZ und an die VHS können 
ebenfalls als indirekter Geldfluss an die Mitglieder interpretiert werden, da 
hier Bildungsangebote für die Mitglieder bereitgestellt werden. Die Zu­
schüsse belaufen sich 1999 auf eine Summe von 1 ,5 Mio. Euro. 

Die Geldrückflüsse betragen in Summe 83 Mio. Euro im Jahr 1999 und 
sind in Tabelle 3 dargestellt. 
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Tabelle 2: Gegenüberstellung des Gesamtaufwands und des (fiktiven) 
Marktwertes der Leistungen der AK OÖ im Jahr 1999* 

AUFWAND (MARKT-) WERT 
Servicebereiche 

1000ATS 1000€ in% 1000ATS 1000€ in% 

Rechts- und Sozialber. 
Rechtsbereich 121.334 8.818 54% 155.502 11.301 77,0% 
Sozialpolitik 78.834 5.729 35% 15.358 1.116 8,0% 
Frauenbüro 2.759 201 1% 899 65 0,4% 
Öffentlichkeitsarbeit 22.305 1.621 10% 30.438 2.212 15,1% 

Aufwand/Marktwert 225.232 16.368 100% 202.196 14.694 100% 

% von Dienstleitungen 
gesamt 53% 56% 

Wirtschaft, Umwelt- u. 
Konsumentenschutz 
Wirtschaftspolitik 19.179 1.394 26% 14.888 1.082 21% 
Europapolitik 13.867 1.008 19% 8.567 623 12% 
Konsumentenberatung 26.796 1.947 36% 30.502 2.217 43% 
AK Consult 7.188 522 10% 7.598 552 11% 
Öffentlichkeitsarbeit 7.300 531 10% 9.962 724 14% 

Aufwand/Marktwert 74.331 5.402 100% 71.516 5.197 100% 

% von Dienstleistungen 
gesamt 17% 20% 

Kultur- und 
Bildungsbereich 
Bildung und Kultur 68.432 4.973 64% 26.969 1.960 45% 
Funktionärebildung 28.411 2.065 26% 18.799 1.366 31% 
Öfentlichkeitsarbeit 10.600 770 10% 14.465 1.051 24% 

Aufwand/Marktwert 107.443 7.808 100% 60.233 4.377 100% 

% von Dienstleistungen 
gesamt 25% 17% 

Öffentlichkeitsarbeit 
für Kernbereich 
(AK Report, 
AK informiert, 
AK Wandzeitung , 
Anzeigen) 
Aufwand Kernbereich 20.149 1.464 100% 27.496 1.998 100% 

Aufwand/Marktwert 20.149 1.464 27.496 1.998 

% von Dienstleistungen 
gesamt 5% 8% 

Summe 
Dienstleistungen 427.155 31.043 361.441 26.267 

Marktwert in % des Aufwandes für Dienstleistungen 85% 
* Ohne die durch die AK induzierten Geldflüsse und ohne Bewertung des .externen Nutzens" 
Quelle: Angaben der AK OÖ und eigene Berechnungen 
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Abbildung 1: Gegenüberstellung von Aufwand und (fiktivem) Markt­
wert 1999 in Mio Euro (in Mio S) 
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4. Zahlungsbereitschaftsanalyse 

31 ,0 
(427MoS) 

Dienstleistungen 

gesamt 

Die "Zahlungsbereitschaft" repräsentiert den Betrag, den ein Individuum 
aus seinem gegebenem Einkommen für die Bereitstellung eines "öffent­
lichen Gutes" zu zahlen bereit ist. Im Fall der Arbeiterkammer OÖ bezieht 
sich der Begriff auf die Einschätzung der Mitglieder über den Nutzen, den 
die Serviceleistungen und die politische Interessensvertretung der Arbeiter­
kammer für die Mitglieder stiftet. 

Um die Präferenzen der AK-Mitglieder für die Dienstleistungen der AK zu 
ermitteln, werden i.d.R. Befragungen durchgeführt.6 Die im Rahmen einer 
repräsentativen Meinungsumfrage gewonnenen (qualitativen) Präferenz­
äußerungen lassen sich unter bestimmten Bedingungen auch dazu ver­
wenden, um die Wertschätzung für Dienstleistungen mit "Öffentlichem-Gut­
Charakter" zu eruieren. 

Ausgangspunkt bildet die Überlegung, dass ein Befragter- je nachdem, 
ob der wahrgenommene Nettonutzen positiv oder negativ ist- die Bedeu­
tung einer bestimmten Leistung unterschiedlich einschätzt. Von jenen, die 
die derzeitige Leistung als "ziemlich wichtig" bewerten, wird angenommen, 
dass sie den Status quo akzeptieren -also auch ihren derzeitigen monetä­
ren Beitrag dazu. Bei jenen, die die Leistung als "sehr wichtig" bezeichnen, 
wird unterstellt, dass sie die Leistung und ihren monetären Beitrag dazu 
ausweiten würden und bei jenen, die die Leistung als "nicht besonders 
wichtig" bewerten, wird davon ausgegangen, dass sie die Leistung und 
ihren monetären Beitrag einschränken würden. Diegenaue Berechnungs­
methode wird in Abschnitt 4.3 erläutert. 
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Tabelle 3: Durch die AK OÖ bewirkte Geldflüsse an die Mitglieder, 
1999 

Geldflüsse an Mitglieder im Jahr 1999 

ATS € 

1) Recht 
Arbeitsrechtsvertretung 143.601.556 10.435.932 
Insolvenzrechtsvertretung 520.130.078 37.799.327 
Sozialrechtsvertretung 440.000.000 31.976.047 
Recht gesamt 1.103.731.634 80.211.306 

2) Konsumenteninformation 
Konsumentenrechtsvertretung 13.192.715 958.752 

3) Europapolitik 
AK-Preise für Dipi.-Arbeiten 
u. Dissertationen 155.000 11.264 

4) Bildung und Kultur 
AK-Maturabeihilfe, Anträge 
(bis 1. 12. 99) 773.500 56.212 
AK-Bauhandwerkerbeihilfe, Anträge 
(bis 1. 12. 99 118.800 8.634 
AK- Leistungskarte - ermäßigte 
Kurskosten für VHS 5.495.000 399.337 
Bildung und Kultur gesamt 6.387.300 464.183 

5)Zuschüsse 
AK-Zuschuss an Volkshochschule 10.000.000 726.728 
AK-Zuschuss an VHS Linz 1.000.000 72.673 
AK-Zuschuss an BFI 9.500.000 690.392 
Zuschüsse gesamt 20.500.000 1.489.793 

Gesamt 1.143.966.649 83.135.299 
.. 

Quelle: AK 00 1999, eigene Zusammenstellung 

4.1 Untersuchte Serviceleistungen 

Für die Dienstleistungsabteilungen wurden einzelne Serviceleistungen 
definiert und wurde nach deren WichtigkeiF für die Mitglieder gefragt. 
Beispielhaft für die Arbeit der in Tabelle 4 angeführten Abteilungen wurde 
die Einschätzung/Bedeutung der kursiv angeführten Leistungen für die 
Mitglieder abgefragt. 

4.2 Präferenzäußerungen der AK-Mitglieder für die Serviceleistungen 

Tabelle 5 zeigt die Präferenzäußerungen der AK-Mitglieder für die 
einzelnen Serviceleistungen gemäß einer repräsentativen Befragung im 
Jahr 2002. Die "arbeitnehmernahen" Dienstleistungen werden i.d.R. höher 
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Tabelle 4: Charakterisierung der Serviceleistungen der AK: "Wich­
tigkeit von .... " 

Al Bl!öbm· uod S21ialblmi1<b 

Rechtsschutz Linz: "Beratung in Arbeits- und Sozialrechtsfragen, 
->Arbeits- u. Sozialrecht z.B. bei Kündigungen oder wenn Löhne und 
-> Lohnsteuerberatung Gehälter vorenthalten werden" 

"Kostenlose Lohnsteuerberatung z.B. über 
Abschreibungsmöglich-keiten, 
Sonderausgaben etc." 

SQzi~IQQiitik Ausbildung von Vertrauens-personen in 
-> Arbeitnehmerschutz Betrieben zur Verhinderung von 
-> Lehrlings- u. Jugendschutz gesundheitsschädlichen Arbeitsplätzen" 
-> Insolvenzrecht "Lehrlings- und Jugendschutz, um für die 

fachlich richtige Ausbildung sowie die 
geeigneten Arbeits- und Wohnverhältnisse der 
Lehrlinge zu sorgen" 
"Kostenlose Rechtsvertretung vor Gericht bei 
Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers" 

Frauenbüro "Frauenbüro als Interessensvertretung der 
berufstätigen Frauen" 

a) Wi!D!öbaft, !.!ml!BI1· LIDd 
IS;QD~LimiD11D~!öbLI~ 

Wirtschaftspolitik "Interessensvertretung der Arbeitnehmer in 
wirtschaftspolitischen Fragen" 

Europapolitik I "lnteressensvertretung der Arbeitnehmer in 
lnst. für Wirtschafts- u. europapolitischen Fragen" 
Sozialwissenschaften (ISW) 

AK Consult "Beratung der Betriebsräte z.B. für 
Arbeitszeitmodelle oder Mitbestimmung" 

Konsumenteninformation "Kostenlose Beratung in Konsumentenfragen" 

~) IS:LII1LI[ !.!Dd ailduog~!2g[gi!öb 

Bildung und Kultur (inkl. Betriebssport) "Kulturangebote mit ermäßigtem Eintritt vor 
Klassik bis Kabarett" 
"Ermäßigungen für die Weiterbildung bei Bfl 
oderVHS" 

Funktionärebildung "Kooperation der Arbeiterkammer mit ÖGB und 
Gewerkschaften bei der Ausbildung von 
Betriebsräten" 

Dl lpforma1igo, 
Qffeo11i~<bls!li1~i[b!li1 uod 
Dglsumgo1a1i2D 

Öffentlichkeitsarbeit "Zusendung von Informationsbroschüren über 
die Tätigkeit der AK an die Arbeitnehmer" 

Quelle: Eigene Darstellung 
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eingeschätzt als Serviceleistungen ohne direkten Bezug für die Arbeitneh­
mer. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen weiters den Zusammenhang zwi­
schen der Nutzung der Dienstleistungen und ihrer Wichtigkeit sowie 
zwischen der Bekanntheit der Dienstleistungen und ihrer Bedeutung für die 
Mitglieder. 

Tabelle 5: Präferenzäußerungen der AK-Mitglieder für die einzelnen 
Serviceleistungen 

Wichtigkeit der Serviceleistungen für die 
AK-Mitglieder 

Servicebereiche nicht sehr ziemlich besonders gar nicht weiß 
wichtig wichtig wichtig wichtig nicht 

Rechts- und Sozialbereich 
R~!<ht§schutz Linz 
*Arbeits- und Sozialrecht 83% 14% 2% 1% 0% 
* Insolvenzrecht 79% 16% 3% 1% 0% 
* Exkurs: Wohnrecht 44% 32% 17% 6% 2% 

Sozialpolitik 
* Arbeitnehmerschutz 61% 30% 7% 2% 0% 
* Lehrlingsschutz- und 
Jugendschutz 77% 20% 2% 1% 0% 
* Lohnsteuerberatung 48% 34% 14% 3% 1% 
Frauenbüro 48% 34% 14% 3% 1% 

Wirtschaft, Umwelt- u. 
Konsumentenschutz 
Wirt§chaftspolitik 34% 41% 19% 3% 3% 

Europapolitik 27% 39% 25% 5% 4% 

Kon§umenteninform~tion 50% 36% 12% 2% 1% 

AK Consult 52% 37% 8% 2% 1% 

Kultur und Bildungsbereich 
Bildung und Kultur 
*(Weiter-) Bildung 65% 28% 5% 1% 1% 
*Kultur 22% 34% 35% 8% 1% 
Funktionärebildung 49% 36% 10% 3% 2% 

Information, Öffentlichkeits-
arbeit u. Dokumentation 
Öffentlichkeitsarbeit 57% 33% 7% 1% 1% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von IMAS 2002 

4.3 Die Berechnung der Zahlungsbereitschaft 

Aus den Ergebnissen wurde die Zahlungsbereitschaft wie folgt berechnet: 
Ausgangspunkt sind die Prozentangaben über die "Wichtigkeit" der 

einzelnen Abteilungen laut IMAS (sehr wichtig, ziemlich wichtig, nicht 
besonders wichtig, gar nicht wichtig und weiß nicht). 
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Abbildung 2: Portfolio der marktfähigen Serviceleistungen nach 
Nutzung und Wichtigkeit 
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Quelle: Ergebnisse auf Basis von IMAS 2002 

Abbildung 3: Portfolio weiterer Serviceleistungen nach Bekanntheit 
und Wichtigkeit 
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Quelle: Ergebnisse auf Basis von IMAS 2002 
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Berechnet wurde die Zahl der Mitglieder, die die jeweilige Dienstleistung 
als "sehr wichtig", "ziemlich wichtig", etc. befinden. 

Bei "ziemlich wichtig" wurde davon ausgegangen, dass der/die Befragte 
mit dem jetzigen Angebot zufrieden ist. Das heißt, dass der Anteil, den er/ 
sie für diese Abteilung von der Kammerabgabe (5,09 €, 70 S) bezahlt, 
gerade richtig ist.8 Die Zahl der Mitglieder, die die jeweilige Dienstleistung 
für "ziemlich wichtig" erachten, wird also mit dem derzeitigen Euro-Anteil 
dieser Abteilung am gesamten Dienstleistungsaufwand der AK multipliziert. 
Bei der Antwortkategorie "sehr wichtig" wurde der derzeit zu bezahlende 
Anteil in 10%-Schritten erhöht (d.h. Euro-Anteil zzgl 10%/20%/30% bis 
100%). Bei der Antwortkategorie "nicht besonders wichtig" wurde der 
derzeit zu bezahlende Anteil in 10%-Schritten reduziert (d.h. Euro-Anteil 
abzgl. 10%/20%/30% bis 100%). Insgesamt resultieren daraus 10 Schritte. 

Aus diesen Ergebnissen wurde der Mittelwert errechnet, der die Zah­
lungsbereitschaft der Mitglieder entsprechend ihrer Einschätzung über die 
"Wichtigkeit" dieser Dienstleistung zeigt. 

Die so errechnete Zahlungsbereitschaft wurde in Relation zur Benchmark 
(=wenn alle Mitglieder diese Dienstleistung als "ziemlich wichtig" einstufen 
würden und folglich bereit sind, den derzeitigen Euro-Anteil am Dienstleis­
tungsaufwand zu zahlen) und zum tatsächlichen Aufwand für die jeweilige 
Abteilung gesetzt. 9 

5. Ergebnisse für Oberösterreich 

Im Durchschnitt liegt die Zahlungsbereitschaft (ZB) für die Dienstleistun­
gen der AK um 27% über dem Wert, der erreicht würde, wenn alle Befrag­
ten die Serviceleistungen als "ziemlich wichtig" bewertet hätten (Bench­
mark) - und lediglich um 8% unter dem tatsächlichen Dienstleistungs­
aufwand (vgl. Tab. 6). Im Durchschnitt errechnet sich ein Reformpotential 
von rund 1 0% des gesamten Dienstleistungsaufwands. 

Die Zahlungsbereitschaft ist für den Rechtsschutz am höchsten. Sie 
übersteigt die Benchmark um mehr als 40% und liegt auch über dem 
tatsächlichen Aufwand für diese Abteilung. Die höchste Wertschätzung er­
langt dabei die Arbeits- und Sozialrechtsberatung mit +42%. 

Vergleichbar hoch liegt die Zahlungsbereitschaft für die lnsolvenzrechts­
beratung und für den Lehrlings- und Jugendschutz der Abteilung Sozial­
politik (mit jeweils 40% über der Benchmark und ebenfalls knapp über dem 
tatsächlichen Aufwand). 

Ebenfalls hoch ist die Zahlungsbereitschaft für den Bereich "Bildung". Sie 
liegt um rund 30% über der Benchmark, jedoch knapp unter dem tat­
sächlichen Aufwand. 

Relativ gering ist die Zahlungsbereitschaft für den kulturellen Bereich. 
Hier liegt v.a. das Interesse an Ermäßigungen für kulturelle Angebote mit 
-16% deutlich unter der Benchmark und mit beinahe -40% deutlich unter 
dem tatsächlichen Aufwand für diese Serviceleistung. 
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~ Tabelle 5.1: Zahlungsbereitschaft für die Servicebereiche der AK OÖ 2001 (in Euro) 

Konfidenz-
Zahlungsbereit- Zahlungsbereit-

OÖ gesamt 
Zahlungs-

intervall Benchmark 
schaft liegt x% tat. schaft liegt x% 

bereitschaft über/unter der Aufwand über/unter dem (95%) Benchmark tat. Aufwand 

Rechts- und Sozialbereich 
Reghl~~Ch!.l~ Linz 9.480.148 +/- 199.680 6.732.159 41% 9.320.390 2% 
* Arbeits- und Sozialrecht 9.052.543 +/- 193.914 6.359.356 42% 8.804.260 3% 
* Lohnsteuerberatung 427.605 +I- 5.766 372.803 15% 516.130 -17% 

Sozialpolitik 4.317.897 +I- 78.633 3.142.337 37% 4.350.433 -1% 
* Arbeitnehmerschutz 842.118 +I- 13.172 659.451 28% 912.982 -8% 
* Lehrlings- und Jugendschutz 1.466.098 +I- 27.059 1.045.346 40% 1.447.237 1% 
* Insolvenzrecht 2.009.681 +I- 38.402 1.437.540 40% 1.990.214 1% 
(Sozialpolitik) 
Frauenbüro 176.680 +I- 2.383 154.036 15% 213.257 -17% 

Wirtschaft, Umwelt- u. 
Konsumentenschutz 
Wirtschaftspolitik 967.552 +I- 10.952 946.261 2% 1.310.058 -26% 

Europapolilik 879.241 +I- 9.115 954.659 -8% 1.321 .685 -33% 

Konsument~ninform!;!tion 2.153.909 +I- 29.396 1.811 .530 19% 2.507.987 -14% 

AKConsult 632.547 +I- 8.900 521 .926 21% 722.584 -12% 

Kultur und Bildungsbereich 
Bild!,lng !,lnQ K!.lltur 5.154.984 +I- 81 .074 4.135.369 25% 5.725.244 -10% 
*Bildung 4.688.431 +I- 76.682 3.578.955 31% 4.954.912 -5% 
*Kultur 466.553 +I- 4.392 556.414 -16% 770.332 -39% 
FunktiQn~r~biiQ!,lng 2.161 .612 +I- 29.690 1.856.257 16% 2.569.910 -16% 

Information, Öffentlichkeits-
arbeit und Dokumentation 
Qff!intlighk~il~S!rQ~i! 4.831 .586 +I- 72.363 3.880.792 25% 5.372.793 -10% 

Gesamt 30.756.182 24.135.325 27% 33.414.341 -8% 

Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft 20% -11% i 

* Die Lohnsteuerberatung der Abteilung Rechtschutz und der Abteilung Sozialpolitik wurden zusammengefasst. 
Die Berechnungen für die Zahlungsbereitschaft und die Benchmark basieren auf einem mittleren Kammerbeitrag (Median) von 5,09 Euro/70S. 
Im Dienstleistungsaufwand ist der Aufwand für die Sozialpolitik (1 .664.632 Euro/22.630.627 S) nicht enthalten, da diese Leistung in der Befragung nicht berück­
sichtigt wurde. 
Der Dienstleistungsaufwand versteht sich auch ohne den Aufwand für die Fachausschüsse. 
Rechnungsabschluss der AK 2001 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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28. Jahrgang (2002), Sonderheft Wirtschaft und Gesellschaft 

Deutlich schwächer und ebenfalls negativ ist die Zahlungsbereitschaft für 
die Interessensvertretung in europapolitischen Fragen. 

Insgesamt zeigt sich jedoch eine hohe Wertschätzung für die Leistungen 
der AK OÖ. Dennoch ist ein Reformpotential von ca. 10% des Gesamtauf­
wands im Dienstleistungsbereich gegeben. 

6. Zusammenfassung 
Aus der Kosten-Nutzen-Analyse der Dienstleistungen der AK wurde ein 

Marktwert der Leistungen von rund 26 Mio. Euro im Jahr 1999 errechnet. 
Das bedeutet, dass sich die Mitglieder Dienstleistungen in diesem Umfang 
ersparen konnten, da diese Leistungen von der AK OÖ kostenlos ange­
boten werden! ln Relation zum Gesamtaufwand für die Dienstleistungsbe­
reiche entspricht der Marktwert rund 85% des Gesamtaufwands. 

Die Marktwertanalyse greift jedoch zu kurz, da sie den Wert der 
Dienstleistungen nur über die tatsächliche Nutzung (z.B. Zahl der Anfra­
gen, Beratungen, etc. ) ermittelt. Der Nutzen der Dienstleistungen besteht 
jedoch aus der potentiellen (kostenlosen) Verfügbarkeit dieser Serviceleis­
tungen für alle Kammermitglieder und aus dem sog. externen Nutzen, an 
dem alle partizipieren. 

Die Wertschätzung für die Serviceleistungen wurde über eine Befragung 
in eine monetäre Größe, nämlich die Zahlungsbereitschaft für die jeweilige 
Dienstleistung transferiert. Hier zeigt sich, dass die Zahlungsbereitschaft 
für "arbeitnehmernahe" Dienstleistungen am höchsten ist. Dies betrifft die 
Bereiche "Rechtsschutz Linz", den "Lehrlings- und Jugendschutz" sowie die 
"lnsolvenzrechtsberatung und -Vertretung", aber auch der Bildungsbereich 
wird deutlich positiv wahrgenommen. 

ln Summe zeigt die Marktwertanalyse ein Effizienzsteigerungspotential 
von ca. 15% des Dienstleistungsaufwands; die Zahlungsbereitschafts­
analyse zeigt ein Reformpotential von rund 10% des gesamten Dienst­
leistungsaufwands. ln den Präferenzäußerungen der Kammermitglieder 
spielt folglich nicht nur der tatsächliche Leistungsbezug eine Rolle, sondern 
die potentielle Verfügbarkeit der Dienstleistung und der daraus ent­
stehende externe Nutzen. 

Anmerkungen 

1 Vgl. SORA (Institut for Social Research and Analysis) 2000. 
2 Schneider F. , Dreer E., 2001 und Schneider F., Dreer E., 2002. 
3 Öffentliches Gut (ö. G) = Kollektivgut, Charakteristika nach Musgrave: Die Nutzung des ö.G 
kann nicht von der Zahlung eines Entgeltes abhängig gemacht werden, da niemand vom Kon­
sum des Gutes (z.B. aus technischen Gründen) ausgeschlossen werden kann. Der den Indi­
viduen zufließende Nutzen aus dem ö. G ist unabhängig von der Zahl der Nutzer. Die genann­
ten Merkmale verhindem eine effiziente Allokation dieser Güter über den Marktmechanismus 
(Marktversagen). Externe Effekte sind Auswirkungen einer wirtschaftli-chen Aktivität, die nicht 
dem Urheber zugerechnet wird. Gehen von einem Gut ausschließ-lich externe Effekte aus, 
handelt es sich um ein öffentliches Gut. ln Bezug auf die Arbeit der AK wird darunter z.B. die 
Mitwirkung an der Gesetzgebung mit (positiven) Effekten für die Arbeitnehmer verstanden. 
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4 Vgl. Schneider F., Dreer E. 2001. 
5 Vgl. Schneider F., Dreer E. 2001. 
6 Vgl. Pommerehne, 1987, S. 204ff. 
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7 Kategorien "sehr wichtig", ziemlich wichtig", nicht besonders wichtig", "gar nicht wichtig" 
und "weiß nicht". 

8 Der Wert fungiert als "Ankerwert" ausgehend vom mittleren Kammerbeitrag (Median); 
QuelleAKOÖ. 

9 Zu beachten ist, dass die Aufwandszahlen in der Zahlungsbereitschaftsanalyse auf dem 
Rechnungsabschluss der AK für das Jahr 2001 beruhen und jene für die Kosten-Nutzen 
Analyse auf dem Rechnungsabschluss für das Jahr 1999! 
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Pflichtmitgliedschaft in den 
Arbeiterkammern 

Michael Mesch 

Berufliche Selbstverwaltung in den Kammern und gesetzliche Mitglied­
schaft (Pflichtmitgliedschaft) bilden eine untrennbare Einheit. Im Folgenden 
sollen diese Zusammenhänge zwischen dem Organisationsmerkmal 
,Körperschaft öffentlichen Rechts', der beruflichen Selbstverwaltung und 
der Pflichtmitgliedschaft dargelegt sowie wichtige Argumente zugunsten 
der Pflichtmitgliedschaft, vor allem aus staatsrechtlicher und ökonomi­
scher, aber auch aus politikwissenschaftlicher Perspektive zusammenge­
fasst werden. 

1. Staatsrechtliche Überlegungen 

1.1 Selbstverwaltung und Pflichtmitgliedschaft 

Mitunter- insbesondere von sog. freiheitlichen Ideologien -wird die 
Demokratie nur im Gegensatz von Bürgern und dem Staat gesehen. Neben 
den Interessen der einzelnen Bürger und dem einheitlichen Staatswillen 
bestehen jedoch legitime Teilinteressen, z.B. die Interessen von Berufs­
gruppen, der Bewohner von Regionen usw. Gegensätze zwischen diesen 
Teilinteressen sind der modernen Gesellschaft wesenseigen. 

Die Österreichische Verfassung anerkennt diese Gliederung der Bevöl­
kerung nach lnteressenbereichen, indem sie die in der Gemeinde verkör­
perte örtliche Gemeinschaft als Selbstverwaltung einrichtet und indem sie 
Kammern als Einrichtungen der wirtschaftlichen und beruflichen Selbstver­
waltung vorsieht: Die Aufgabe der umfassenden Interessenvertretung er­
fordert eine selbstverwaltungsmäßige Konstruktion. Zur Selbstverwaltung 
gehört aber nach österreichischem Verfassungsrechtsverständnis und 
nach Judikatur des Verfassungsgerichtshofs begrifflich die Pflichtmitglied­
schaft (PMS); 1 man kann auch aus einer Gemeinde nicht ,austreten'. 

Das Organisationsmerkmal ,Körperschaft öffentlichen Rechts', die beruf­
liche Selbstverwaltung (Autonomie) und die PMS bilden somit eine untrenn­
bare Einheit.2 Diese Einheit macht das Wesen der Kammern aus. 

Die Kammern als berufliche und wirtschaftliche Selbstverwaltungskörper 
dienen einerseits der umfassenden Interessenvertretung und andererseits 
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der Wahrnehmung bestimmter öffentlicher Aufgaben, d.h. der Mitwirkung 
an der Gesetzgebung, an der Sozialgerichtsbarkeit, an der Staatsverwal­
tung in dezentralisierter, mittelbarer Form usw. ln allen Funktionen erfüllen 
die Kammern Aufgaben der Verwirklichung des Gemeinwohls in einer 
pluralistischen, interessenmäßig gegliederten Gesellschaft: 

1.2 Umfassende Interessenvertretung, interner Interessenausgleich 
und Pflichtmitgliedschaft 

Eingangs sei betont, dass auch die Interessenvertretung eine öffentliche 
Aufgabe darstellt. 3 Die spezifische Art der Interessenvertretung durch die 
Kammern unterscheidet sich gerade dadurch von den vereinsmäßig or­
ganisierten lnteressenverbänden, dass nicht nur eine bestimmte Gruppe 
von Berufsangehörigen, nämlich der jeweils zusammengefassten Mitglie­
der, sondern alle Berufsangehörigen nach objektivierten Kriterien der 
Interessenlage zusammengeschlossen werden. Dies gewährleistet Re­
präsentativität in Bezug auf alle Angehörigen der betreffenden Berufsgrup­
pe, setzt aber PMS nach objektiven Kriterien der Berufszugehörigkeit vor­
aus. 

Auf PMS beruhende und demokratisch legitimierte Interessenvertretun­
gen aller relevanten beruflichen Gruppen wiederum sind Voraussetzung 
eines dem Gemeinwohl dienenden externen (gesellschaftlichen) lnteres­
senausgleichs. 

Aufgrund der umfassenden Vertretung der Interessen der Berufsange­
hörigen obliegt den Kammern die Funktion des internen Interes­
senausgleichs unter den Mitgliedern (der der Sache nach auch Minder­
heitenschutz ist). Die Aufgabe der Arbeiterkammer (AK) besteht mithin 
darin, die möglicherweise widerstreitenden Interessen einzelner Arbeitneh­
mergruppen intern aufeinander abzustimmen. Es ist der AK gesetzlich zur 
Pflicht gemacht, stets das Gesamtinteresse der unselbstständig Beschäf­
tigten im Auge zu behalten und die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Interessen einzelner Gruppen von Arbeitnehmerinnen abzuwägen und 
ausgleichend zu berücksichtigen. Diese Integration der vielfältigen Einzel­
interessen, die mittels demokratischer Willensbildung erfolgt, ermöglicht es 
den Kammern, nach außen hin in allen Angelegenheiten eine einheitliche 
Stellungnahme abzugeben.4 Diese öffentliche Funktion der Bildung eines 
verbindlichen, umfassenden Gemeinwillens setzt freilich PMS voraus, da 
andernfalls eine mächtige, finanzkräftige Minderheit der Mitglieder die 
Berufsvertretung durch Austrittsdrohung manipulieren könnte. 

Innerhalb der Kammer besteht eine bindende demokratische Struktur in 
Form von Partizipations- und Kontrollrechten: Auf der Grundlage von 
aktivem und passivem Wahlrecht für die Kammerwahlen kann jedes 
Mitglied an der Gestaltung seiner Interessenvertretung mitwirken. Durch 
das Arbeiterkammergesetz 1992 wurden zudem Auskunfts-, Petitions- und 
Antragsrechte an die Vollversammlung eingeführt.5 Abgesehen davon sind 
noch weitere Kontrollmöglichkeiten institutionalisiert: Im Kontrollausschuss 
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der Arbeiterkammern sind alle in der Vollversammlung präsenten 
Fraktionen vertreten, und den Vorsitz führt ein Angehöriger einer 
Minderheitsfraktion. 

Unzufriedenheit mit den Zielen, dem Mitteleinsatz oder der Effizienz der 
Kammer kann daher durch die wahlwerbenden Gruppen in mehrfacher 
Weise zum Ausdruck gebracht werden: 
~ durch Forderungen nach Reformen; 
~ durch intensive Nutzung der demokratischen Mitbestimmungsmöglich­

keiten in der Kammer, vor allem 
~ durch die Teilnahme an den Kammerwahlen. Das demokratische 

Grundprinzip impliziert, dass sich die wahlwerbenden Gruppen im Zuge 
der kammerinternen Interessenabstimmung um eine Mehrheit aller 
Angehörigen der jeweiligen Berufsgruppe bzw. deren Repräsentanten 
bemühen müssen und auf diese Weise Reformen durchsetzen können. 
Abschließend sei an dieser Stelle festgehalten, dass die Einrichtung von 

Kammern mit dem Grundrecht der Vereinsfreiheit, auf dem private Verbän­
de (wie der Österreichische Gewerkschaftsbund oder die lndustriellenver­
einigung) beruhen, nichts zu tun hat. Eine Verletzung der positiven Vereini­
gungsfreiheit liegt nicht vor, weil die Bildung privater Interessenver­
einigungen und der Beitritt zu solchen durch die öffentlichrechtlichen 
Kammern weder untersagt noch faktisch unmöglich gemacht werden 
(Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes).6 Die Bürger 
können ihre Interessen in voller Freiheit bündeln. 

1.3 Die Wahrnehmung von Staatsaufgaben durch die Kammern 
Neben dem internen Interessenausgleich und der umfassenden Interes­

senrepräsentation obliegen den Kammern weitere öffentliche Funktionen. 
Aus Letzteren lässt sich eine Reihe von Argumenten für die PMS begrün­
den. 

1.3.1 Begutachtungs- und Beratungsrechte der Kammern 
Die Kammern als berufliche Selbstverwaltungskörper sind dazu angehal­

ten, in ihrem Wirkungsbereich das ihnen anvertraute Teilstück des Ge­
meinwohls zu realisieren. Dies geschieht u.a. dadurch, dass die Kammern 
den verschiedenen Organen des Staates ihren spezifischen Sachverstand 
zur Verfügung stellen: Die Kammern haben das Recht, zu Gesetzentwürfen 
der Regierung bzw. der Ministerien Gutachten abzugeben. Nicht nur ist es 
für die Effizienz der Kammern wichtig, ihren umfassenden lnteressen­
vertretungsauftrag auch im Vorfeld der Gesetzgebung wahrzunehmen, 
vielmehr ist die Expertise der Kammern auch für die Regierung und die 
Gesetzgeber vorteilhaft, weil die Ministerialbürokratie und die Abgeord­
neten (sowie deren Assistenten) nicht immer in der Lage sind, alle Interes­
sen zu überblicken und die Auswirkungen der beabsichtigten gesetzlichen 
Regelung vollständig abzuschätzen. Die Erstattung von Kammergutachten 
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zu Gesetzentwürfen dient daher sowohl der umfassenden Interessenver­
tretung als auch dem Gemeinwohl. Die Beauftragung der Kammern mit der 
Begutachtung beruht auf den öffentlichen Funktionen des internen Interes­
senausgleichs und der umfassenden Interessenvertretung derselben (sie­
he oben 1.2), welche wiederum die PMS zur Voraussetzung haben. Pri­
vater Interessen-Lobbyismus könnte die Kammern in ihrer Funktion der 
Mobilisierung des Sachverstandes für den Gesetzgeber keinesfalls er­
setzen. 

Entsprechendes gilt für die Beratungsfunktion der Kammern: Diese sind 
kraft Gesetzes verpflichtet, in zahlreiche Kommissionen, Beiräte und Kol­
legialorgane fachkundige Interessenvertreter zu entsenden, Sachver­
ständige zu nominieren usw. Auch diese Aufgaben setzen die Objektivie­
rung der Interessenvertretung im Sinne aller Berufsangehörigen voraus 
und bedürfen daher der PMS. 

1.3.2 Sozialautonomie und Pflichtmitgliedschaft 

Die Kammern sind weiters mit der Mitwirkung u.a. an der Arbeits- und 
Sozialgerichtsbarkeit und an der Sozialversicherung betrauU Das Öster­
reichische Arbeitsverfassungsrecht, das Sozialversicherungssystem, die 
Wirtschaftsförderung und weite Teile des Verwaltungsrechts des Bundes 
und der Länder sind auf der Grundlage der Kammerselbstverwaltung und 
der Sozialpartnerparität errichtet. Die Beteiligung der Kammern an diesen 
öffentlichen Funktionen erfolgt aufgrund der Erfordernisse des sachge­
rechten Interessenausgleichs und des Gegengewichtprinzips. Die PMS in 
den Kammern erfüllt in diesem Zusammenhang die Voraussetzungen für 
ein gleichgewichtiges System der Sozialautonomie. Ohne die auf der PMS 
beruhenden Sozialpartnerparität wäre das gesamte System funktionswidrig 
und verfassungsrechtlich bedenklich. 

1.4 Konsensorientierte Demokratie und berufliche und wirtschaftliche 
Selbstverwaltung 

Zu den wesentlichsten Voraussetzungen einer konsensorientierten De­
mokratie, eines partnerschaftliehen Zusammenwirkens und einer sach­
orientierten, die Interessen der verschiedenen in der Wirtschaft tätigen 
Gruppen einbeziehenden Politik zählt die umfassende Repräsentation die­
ser Interessen in Selbstverwaltungseinrichtungen (Kammern). Selbstver­
waltung aber bedarf der PMS. Beseitigt man die PMS, so verzichtet man 
auf die Selbstverwaltungskonstruktion. 

1.5 Staatsmacht, Freiheitssicherung und Selbstverwaltung 

Staatsmacht muss im Interesse der Freiheit der Bürger in Grenzen gehal­
ten werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bezieht sich die 
Österreichische Verfassung auf das Modell der Gewaltenteilung: Staatliche 
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Macht muss auf verschiedene Organe aufgeteilt werden. Nur wenn die 
Macht tragenden Organe in ihrer Kompetenz und Machtausübung begrenzt 
sind und einander gegenseitig kontrollieren, ist die Freiheit der Bürger 
geschützt. Einer der von der Österreichischen Verfassung vorgesehenen 
Mechanismen, welcher das Prinzip der Gewaltenteilung in die Realität 
umsetzt, ist die Einrichtung von Selbstverwaltungskörpern. Diese entspricht 
auch dem Konzept der Subsidiarität. 

Die Idee der beruflichen Selbstverwaltung impliziert, dass die Betroffenen 
Angelegenheiten, die sich auf ihre Berufsgruppe beziehen, selbst in die 
Hand nehmen und eben nicht dem Staat überlassen.8 Die Existenz von 
beruflichen und wirtschaftlichen Selbstverwaltungskörpern (Kammern)- zu 
deren Begriff, wie betont, PMS gehört- wirkt somit auch staatsmachtbe­
grenzend und auf diese Weise freiheitssichernd. 

1.6 Rechtspolitische Alternativen zur Pflichtmitgliedschaft 

Die Aufhebung der PMS in den Kammern wäre nicht etwa nur eine 
Organisationsreform, sondern käme deren Auflösung als Selbstverwal­
tungskörpern gleich und bedeutete eine Änderung der Österreichischen 
, Realverfassung'. 

Welche Folgen9 hätte die Beseitigung der Kammern als Einrichtungen 
der beruflichen und wirtschaftlichen Selbstverwaltung? 

1.6.1 Interessenvertretung durch private Verbände 

Die Artikulation von Interessen wäre privaten Verbänden zugeordnet. 
Innerhalb der einzelnen Verbände würden sich die finanzstarken Mitglieder 
bzw. -gruppen in den Vordergrund schieben und mit der Austrittsdrohung 
die Berücksichtigung ihrer Sonderinteressen zu erzwingen versuchen. Ein 
lnteressenausgleich, der berechtigte Anliegen von Minderheiten bzw. der 
Mehrheit der finanziell Schwachen Rechnung trägt, fände nicht mehr 
statt. 10 Die regelmäßige Durchsetzung der Interessen der wirtschaftlich 
Stärksten widerspräche den Prinzipien der Gerechtigkeit und der Solidari­
tät. Eine umfassende lnteressenvertretung, welche immer auch das 
Gemeinwohl im Auge behält und gleichzeitig die Belange der schwachen 
Minderheiten berücksichtigt, wäre nicht mehr im bisherigen Ausmaß ge­
währleistet. Eine Vielzahl von Verbänden, die jeweils nur enge Sonder­
interessen vertreten, stünde in scharfer Konkurrenz zueinander. 11 Auch in 
diesem Konkurrenzkampf zwischen den Verbänden würden sich die wirt­
schaftlich stärksten durchsetzen. Ein Lobby-System zeichnet sich zudem 
durch ein Höchstmaß an lntransparenz aus. 

Die Aufgabe der Integration der unterschiedlichen Interessen, die gegen­
wärtig zunächst von den Kammern und auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene 
auf vielen Gebieten von der Sozialpartnerschaft (bzw. vom umfassenden, 
symmetrischen System der Kammern) geleistet wird, müsste unter diesen 
Bedingungen von Organen des Zentralstaates übernommen werden. 
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1.6.2 Verstärkung der staatlichen Einflussnahme 

Die derzeit von den Kammern in Selbstverwaltung besorgten öffentlichen 
Aufgaben müssten - auch aus verfassungsrechtlichen Gründen - auf den 
Staat übertragen werden, d.h. die Verwaltung des Bundes und der Länder 
hätte zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Die Folge wäre eine Expansion 
des Staatssektors. Die Abschaffung der Autonomie (Selbstverwaltung) und 
die Verstaatlichung eines Sektors des öffentliches Lebens würde eine 
verstärkte staatliche Reglementierung, Bürokratisierung, Zentralisierung und 
damit auch Bürgerferne bedeuten. Das System privater Interessenverbände 
ist daher- dies mag auf den ersten Blick paradox erscheinen - gleichzeitig 
ein Modell des starken Staates! 

Mit der Auflösung der Kammern als Selbstverwaltungseinrichtungen 
wäre aber nicht nur eine Konzentration von Aufgaben und Macht beim 
Staat verbunden, sondern auch eine Abkehr von den Konzepten der 
Gewaltentrennung und der Subsidiarität, die der Freiheit der Bürger die­
nen: Denn Sonderinteressengruppen können die Staatsmacht begren­
zende Funktion im staatsrechtlichen Ordnungssystem nicht entsprechend 
wahrnehmen. 

Ferner besteht das Problem, dass große Gruppen wirtschaftlich Schwacher 
kaum instande sind, sich auf der Grundlage freiwilliger Mitgliedschaft selbst mit 
dem Hauptzweck zu organisieren, öffentliche Güter und Gruppengüter 
bereitzustellen (zu den Gründen siehe unten die Abschnitte 2.2.1 und 2.2.3). 
Derartige freiwillige Interessenverbände existieren daher, wie komparative 
internationale Studien bestätigen, meist nur dort, wo der Staat hilft, indem er die 
Organisationskosten subventioniert und/oder nur den Mitgliedern Privilegien 
zugesteht. Die Finanzierung dieser Verbände hängt somit stark von dem 
jeweiligen Regierungsprogramm und den kurzfristigen staatlichen Budgetent­
scheidungen ab. Der Einfluss der Mitglieder auf die Ziele, Vorhaben und 
Ausgabenstruktur des Verbandes ist erheblich eingeschränkt. Von Unab­
hängigkeit gegenüber dem Staat kann bei diesen Interessenverbänden somit 
nicht die Rede sein. 12 Finanziell unabhängig vom Staat sind daher tendenziell 
nur die freiwilligen Interessenverbände der wirtschaftlich Starken. 

Die Notwendigkeit von staatlichen Subventionen13 für die Bildung von 
freiwilligen und umfassenden Verbänden wirtschaftlich Schwacher mit dem 
Ziel der Bereitstellung kollektiver Güter bedeutet auch, dass die Aufhebung 
der PMS für den betreffenden Personenkreis nicht den völligen Wegfall von 
Mitgliedsbeiträgen mit sich brächte -wie dies nicht selten suggeriert wird. 
Die Folge wäre vielmehr, dass die betreffenden Personen ihren Mitglieds­
beitrag auf dem Umweg über staatliche Kassen entrichteten. 14 

2. Ökonomische Überlegungen 

2.1 Bereitstellung von Kollektivgütern und Pflichtmitgliedschaft 

Viele der Aufgaben, welche die AK gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag 
wahrnimmt, sind ihrem Wesen nach sog. ,Kollektivgüter' (z.B. Gesetzes-
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begutachtung, lnteressenausgleich, Mitwirkung an der Sozialpartnerschaft, 
Konsumentenschutz). Kollektivgüter zeichnen sich durch die Merkmale der 
Nichtausschließbarkeit und Nichtrivalität im Konsum aus. 15 

Nichtausschließbarkeit im Konsum bedeutet, dass der Anbieter einer 
Leistung keine Möglichkeit besitzt, nichtzahlende Personen und Wirt­
schaftssubjekte vom Konsum auszuschließen. Mit anderen Worten: Kol­
lektivgüter stehen allen Mitgliedern einer Gesellschaft zur Verfügung, 
gleichgültig, ob sie einen finanziellen Beitrag zur Deckung der Kosten der 
Bereitstellung der Leistungen erbrachten oder nicht. Nichtrivalität im 
Konsum liegt dann vor, wenn die Nutzung durch ein Individuum die Mög­
lichkeiten der Nutzung durch andere Individuen nicht einschränkt. 

Die besondere Problematik von Kollektivgütern ergibt sich direkt aus die­
sen Merkmalen. Ohne PMS besteht für rational handelnde (d.h. ihren Nutzen 
maximierende) Personen keinerlei Anreiz zur Beteiligung an den Kosten der 
Bereitstellung der Leistung, denn ist diese einmal erstellt, kann sie auch ohne 
Kostenbeteiligung uneingeschränkt genutzt werden. Das sog. Trittbrett­
fahrerverha/ten wird daher weit verbreitet sein.16 Im Extremfall führt das 
,Schwarzfahren' der Konsumenten von Kollektivgütern dazu, dass eine von 
allen gewünschte Leistung überhaupt nicht bereitgestellt wird, denn es findet 
sich kein privater Anbieter, der Leistungen mit diesem Merkmal erstellt. ln 
jedem Fall aber wird die bereitgestellte Menge des Kollektivgutes unter dem 
gesellschaftlichen Optimum und unter den von den einzelnen Personen 
gewünschten Mengen liegen: Marktversagen liegt vor. 

Die einzelnen Konsumenten befinden sich in einem sog. Gefangenen­
dilemma: Dieses Dilemma besteht darin, dass die rationalen Überlegungen 
der Individuen (die zum Trittbrettfahren führen) ein gesamtwirtschaftlich 
erwünschtes bzw. effizientes Ergebnis verhindern. 

Die PMS ermöglicht die Lösung des Trittbrettfahrer-Problems und gewähr­
leistet somit die ausreichende Bereitstellung von Kol/ektivgütem. Sie sorgt 
dafür, dass niemand Leistungen genießt, die er bzw. sie nicht bezahlt hat. 

Anzufügen ist an dieser Stelle, dass die PMS prinzipiell nicht gegen das 
Nutzenkalkül der Betroffenen erfolgt: Es wäre zwar- wie angeführt - für 
jeden Berufsangehörigen rational, auf die Mitgliedschaft in einer freiwilligen 
beruflichen Interessenvertretung zu verzichten und die kollektiven Güter, 
welche durch die Beiträge der anderen finanziert worden sind, ,schwarz' zu 
konsumieren. Wenn jedoch jeder so handelt, wird das kollektive Gut gar 
nicht erstellt. Dann kann der Nutzen jedes potenziellen Verbrauchers des 
kollektiven Gutes gesteigert werden, indem PMS eingeführt und damit eine 
gesellschaftlich optimale Bereitstellung gewährleistet wird. 

Folgende Aufgaben der AK besitzen den Charakter von Kollektivgütern: 17 

2.1.1 Begutachtung von Gesetzen und Verordnungen 

ln erster Linie dient das Begutachtungsrecht der AK den Interessen der 
Arbeitnehmerinnen (und stellt somit vornehmlich ein Gruppengut dar; siehe 
unten 2.2). Positive externe Effekte aus dieser Tätigkeit der AK, die für die 
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Wirtschaftssubjekte außerhalb der AK entstehen, können dann abgeleitet 
werden, wenn man unterstellt, dass durch das Begutachtungsrecht meh­
rerer Kammern ausgewogenere Gesetze und Verordnungen zustande 
kommen, von denen alle Mitglieder einer Volkswirtschaft profitieren.18 

Die AK begutachtet weiters auch Gesetze und Verordnungen, deren 
Inhalte weit über den arbeitnehmerspezifischen Bereich hinausgehen 
(Konsumentenschutz, Familienrecht etc. ). Für die betreffenden Gruppen sind 
die Tätigkeiten und Bemühungen der AK als externe Vorteile zu werten. 

Die umfassende Repräsentativität der Kammern und die Symmetrie des 
Kammersystems bilden die Voraussetzung für eine sachliche und am 
Gemeinwohl orientierte Auseinandersetzung über zu regelnde Inhalte. Bei 
der Ausübung des Begutachtungsrechtes kommt es auf die Kraft der 
Argumente und nicht auf die Zahl und die finanziellen Ressourcen der 
jeweiligen Mitglieder an. 

2.1.2 Gesellschaftlicher Interessenausgleich 

Die umfassende Repräsentativität der Kammern und die Symmetrie des 
Kammersystems ermöglichen einen gesamtgesellschaftlichen Interessen­
ausgleich. Sozialer Friede stellt ein klassisches Kollektivgut dar, von 
dessen Nutzung kein Bürger ausgeschlossen werden kann. Bei Wegfall 
der PMS wäre der gesellschaftliche Interessenausgleich nur durch den 
Zentralstaat zu gewährleisten (siehe unten 2.1.3 und 2.2.8). 

2.1.3 Mitwirkung an der Sozialpartnerschaft 

Ohne Abstützung auf umfassende, mit PMS ausgestaltete Organisatio­
nen wäre das System der gesamtwirtschaftliche Relevanz besitzenden 
Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft nicht aufrechtzuerhalten: 19 Verbindli­
che Beschlüsse auf gesamtwirtschaftlicher Ebene setzen umfassend 
repräsentative Verbände und die interne Bindungswirkung voraus. Durch 
die PMS und den demokratisch herbeigeführten internen Interessenaus­
gleich innerhalb der Kammern wird beides sichergestellt. 

Die Österreichische Sozialpartnerschaft leistete einen wesentlichen Bei­
trag zur im internationalen Vergleich günstigen wirtschaftlichen Entwicklung 
Österreichs in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten (nach inter­
nationalen Maßstäben hohe Wachstumsrate des Pro-Kopf-Einkommens, 
niedrige Arbeitslosen rate, geringer Preisauftrieb ). Diese Ergebnisse, an 
deren Zustandekommen die Kammern mitwirkten, sind Kollektivgüter: 
Wenn in einem Land Preisstabilität besteht, so zieht jedes Wirtschafts­
subjekt daraus Nutzen, gleichgültig, ob es selbst dazu beiträgt oder nicht. 

Einen wesentlichen Bestandteil der Österreichischen Wirtschaftspolitik 
bildete und bildet die in der Regie der Sozialpartner stehende Einkommens­
politik: 

Für die in Österreich praktizierte maßvolle, am mittelfristigen Anstieg der 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität orientierte Lohnpolitik stellt die 
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Existenz umfassender Verbände eine unabdingbare Voraussetzung dar; 
denn umfassende Verbände sind im Interesse ihrer Mitglieder dazu 
veranlasst, die gesamtwirtschaftlichen Folgen ihrer Verbandspolitik zu 
berücksichtigen. Weder die einzelne Fach- bzw. Betriebsgewerkschaft 
noch der einzelne Unternehmer bzw. Branchenverband unterliegt 
derartigen Anreizen. Das Bestehen umfassender Verbände und die Suche 
der Sozialpartner nach einer gemeinsamen Sichtweise der wirtschaftlichen 
Abläufe lenken die Aufmerksamkeit auf Kreislaufzusammenhänge sowie 
Interdependenzen der Verbandsinteressen und führen dazu, dass die 
umfassenden Organisationen die Verhandlungen nicht als Nullsummen­
spiel begreifen. Auf diese Weise werdenungebremste Verteilungskonflikte 
um das Sozialprodukt, in deren Gefolge erhebliche Faktorpreisverzer­
rungen und kosteninflatorische Tendenzen eintreten, verhindert. 

Die Aufhebung der PMS in den Kammern hätte aus den bereits angeführten 
Gründen das Ende der gesamtwirtschaftlich wirksamen Wirtschaft- und 
Sozialpartnerschaft zur Folge. Sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der 
Arbeitnehmerseite würden (als private Verbände organisierte) Sonderinteres­
sengruppen viel größeres Gewicht haben als derzeit. 

Derartige Sonderinteressengruppen streben die Umverteilung von 
Einkommen und Vermögen zugunsten ihrer begrenzten Klientel an und 
unterliegen keinen Anreizen, die sozialen Kosten (d.h. die negativen 
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen) ihrer Handlungen zu berücksichti­
gen. Mit anderen Worten: Sonderinteressengruppen fühlen sich nicht für 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verantwortlich. 

Während die Kammern aufgrund der PMS in der Lage sind, im Rahmen der 
Sozialpartnerschaft langfristige Verpflichtungen einzugehen, die dem 
Gemeinwohl (u. U. auch jenem der nächsten Generation) zugute kommen, 
sind berufliche Verbände, die um Mitgliederwerben müssen, gezwungen, sich 
den Erwägungen der den Beitritt überlegenden Individuen anzupassen. Und 
da die Zeithorizonte Einzelner- wie Erfahrungen zeigen- nicht sehr weit in die 
Zukunft reichen, orientieren sich private Verbände eher an kurzfristigen Zielen. 
Bei Nichtbefolgung der Präferenzen von mächtigen Mitgliedergruppen können 
diese mit ihrem Austritt drohen. Dies verstärkt den Druck auf die 
Verbandsfunktionäre, im Streben nach Wiederwahl kurzfristige Vorteile auch 
unter lnkaufnahme langfristiger Nachteile (für die Mitglieder selbst, aber auch 
für die Gesamtwirtschaft) zu verfolgen. PMS hingegen eröffnet die Möglichkeit, 
auf Positivsummenspiele überzugehen (z.B. kurzfristige Ansprüche an das 
Sozialprodukt gegen eine höhere Wachstumsrate einzutauschen). 

Die Effekte des einkommenspolitischen Verhandlungssystems der So­
zialpartnerschaft reichen über den Arbeitsmarkt hinaus. Sie beeinflussen 
die Erwartungen der Unternehmer und der anderen Akteure. Die durch sie 
erreichte Reduzierung von Unsicherheit2° und bestehenden Destabilisie­
rungstendenzen schafft überhaupt erst die Voraussetzung für einen ziel­
führenden Einsatz von Stabilisierungspolitik.21 

Die auf dem Bestehen von mit PMS ausgestatteten Kammern und eines 
umfassenden Gewerkschaftsbundes beruhende Österreichische Sozial-
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partnerschaft bietet mithin günstige Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Teilnahme an der Europäischen Währungsunion. 

Ferner trägt die Sozialpartnerschaft wesentlich dazu bei, den sozialen 
Frieden in Österreich zu sichern, also die Anzahl, Dauer und den Erfas­
sungsgrad von Streiks sowie die mit diesen zwangsläufig verbundenen 
Reibungsverluste (Produktionsausfälle, Einbußen von Exportaufträgen 
durch Nichteinhaltung von Lieferfristen etc.) auf ein Mindestmaß herab­
zudrücken. 

Die Aufhebung der PMS wäre also mit gesamtwirtschaftlichen Kosten 
verbunden: Erzielte Österreich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
mit dem System der Kammern und der darauf beruhenden Sozialpartner­
schaft Stabilitätsgewinne und positive Wachstumseffekte, so bedeutete die 
Abschaffung der PMS geringere Stabilität und Wachstumsverluste. 

2.1.4 Konsumentenschutz 

Auch die Aktivitäten der AK im Bereich des Konsumentenschutzes sind 
als Kollektivgüter zu klassifizieren. Sie kommen allen Konsumenten zu­
gute, denn der Ausschluss von Nichtmitgliedern der AK stößt auf unüber­
windbare technische und finanzielle Schwierigkeiten. 

2.1.5 Berufliches Bildungswesen 

Die beruflichen Fortbildungsprogramme des Berufsförderungsinstituts 
(BFI) kommen zwar in erster Linie den Kursteilnehmerlnnen selbst zugute, 
darüber hinaus ruft der erzielte höhere Qualifikationsstand der Arbeitneh­
mer aber auch positive externe Effekte für die Gesamtwirtschaft hervor. 

2.2 Bereitstellung von Gruppengütern und Pflichtmitgliedschaft 

Zahlreiche Tätigkeiten der AK für ihre Mitglieder sind sog. Gruppengüter, 
d.h. sie können von allen der Gruppe der unselbstständig Beschäftigten 
angehörenden Personen genutzt werden, und Nichtmitglieder aus dieser 
Gruppe können vom Konsum der Leistungen nicht ausgeschlossen 
werden. 

Folgende Aufgaben der AK besitzen den Charakter von Gruppengütern: 
~ Begutachtungs- und Vorschlagsrecht der Arbeiterkammer im Hinblick 

auf Gesetze und Verordnungen: Von einem durch die AK initiierten oder 
mitgestalteten Gesetz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen profi­
tieren alle in Österreich tätigen Arbeitnehmerlnnen. Ein Ausschluss von 
Nichtmitgliedern ist technisch nicht möglich. 

~ Auch die Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen durch Entsendung 
von Vertreterinnen in Gremien der Gebietskörperschaften kommt allen 
Arbeitnehmerinnen zugute. Diese Leistungen haben zudem einen Um­
verteilungsaspekt: Die sozial und wirtschaftlich schwächsten Arbeitneh­
merinnen profitieren in höherem Maße von der Interessenvertretung 
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durch die AK, ihre Pflichtbeiträge liegen aber unter jenen der Bezieher 
mittlerer und höherer Löhne bzw. Gehälter. (Insofern dieser Beitrag 
zu einer ,gerechten' Verteilung im gesamtgesellschaftlichen Interesse 
liegt, ist derselbe sogar als Kollektivgut (siehe oben 2.1) zu klassifizie­
ren.) 
Das Charakteristikum der Nichtrivalität im Konsum der Gruppengüter 

wird am Beispiel der Interessenvertretung besonders deutlich. Negative 
externe Effekte (Überfüllungskosten, Staueffekte), die bei Hinzukommen 
eines weiteren Konsumenten auftreten, sind hier nicht vorhanden. Im Ge­
genteil gilt eher, dass mit steigender Anzahl der Mitglieder die Effizienz der 
Interessenvertretung für die Gruppe zunimmt. PMS ermöglicht die Nutzung 
von Größenvorteilen und Verbundvorteilen bei der Erstellung der Leistung 
,lnteressenvertretung'. Mit anderen Worten: PMS erfüllt auch den Zweck, 
ein Gruppengut produktionstechnisch am effizientesten (kostengünstigs­
ten) bereitzustellen. 
);> Wissenschaftliche Grundsatzarbeiten und statistische Erhebungen 

dienen u.a. der Untermauerung interessenspezifischer Standpunkte und 
bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Vertretung der Arbeitnehmer­
interessen. 

);>Überwachung der Arbeitsbedingungen: Diese Aufgabe der AK verfolgt 
den Zweck, den gesetzlich garantierten Schutz der Arbeitnehmerinnen 
am Arbeitsplatz zu gewährleisten. 

2.2.1 Allgemeine Konsequenzen einer Aufbebung der 
Pflichtmitgliedschaft für die Bereitstellung von Gruppengütern 

Ist die Einhebung von Pflichtbeiträgen ausgeschlossen, so ist eine Or­
ganisation, die sich die Vertretung der Interessen aller Arbeitnehmerinnen 
(welche ein Gruppengut darstellt) zum Ziel setzt, unausweichlich mit dem 
Trittbrettfahrer-Problem konfrontiert. Da kein Arbeitnehmer von dem 
Nutzen der Leistungen dieser Organisation ausgeschlossen werden kann, 
somit jeder an den Vorteilen teilhaben kann, ohne sich an den Kosten 
beteiligen zu müssen, hat jede einzelne Person aus diesem Kreis einen 
Anreiz, die Zahlung des Mitgliedsbeitrages zu unterlassen. Somit tritt nur 
ein Teil desjenigen Personenkreises, dessen Interessen vertreten werden, 
der Organisation bei und zahlt Mitgliedsbeiträge, die Übrigen ziehen 
Nutzen aus der lnteressenvertretung, ohne zu der Abdeckung der Kosten 
beizutragen, betätigen sich also als Trittbrettfahrer. Das Ergebnis ist eine 
Unterversorgung mit dem Gruppengut lnteressenvertretung. 

ln einem System privatrechtlicher Verbände und Lobbys geriete die 
Vertretung der Interessen der sozial und wirtschaftlich schwächsten Arbeit­
nehmergruppen in Gefahr: Verlangt der Verband für seine Tätigkeit von 
allen Mitgliedern den gleichen Mitgliedsbeitrag, kommen die wenig ver­
tretungsintensiven Mitglieder billiger weg, wenn sie ihre Vertretung außer­
halb dieses Verbandes selbst organisieren. Wenn aber die ,billigeren' Mit­
glieder wegfallen, also die Nettozahler, muss der Mitgliedsbeitrag für die 
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verbleibenden, vertretungsintensiven Arbeitnehmerinnen erhöht werden. 
Das wiederum macht es für die nächste Gruppe sinnvoll und billiger, ihre 
Vertretung selbst zu organisieren usw. Zuletzt bleiben die vertretungsin­
tensivsten und wohl auch sozial und wirtschaftlich schwächsten Gruppen 
übrig, für welche die Kosten der Interessenvertretung nicht mehr tragbar 
wären. Man nenntdiesen Prozess,Negativauslese',22 ein Problem, das auch 
als Argument für Pflichtmitgliedschaft bei der Sozialversicherung dient. 

Große Gruppen wirtschaftlich und sozial Schwacher sind (im Gegensatz 
zu kleinen Gruppen wirtschaftlich Starker) somit kaum imstande, selbst 
Verbände zur Bereitstellung von öffentlichen und Gruppengütern zu or­
ganisieren.23 Die Benachteiligung dieser Interessen widerspricht dem 
demokratischen Prinzip, demgemäß alle beruflichen Interessen die gleiche 
Chance haben sollen, vertreten zu werden. PMS gibt den Gruppen der 
Nicht-Selbstorganisationsfähigen eine Vertretung. 

Letztlich ist festzuhalten, dass ein System von Sonderinteressengruppen 
und Lobbys nicht die billigere Lösung gegenüber der PMS darstellt. Bei der 
Aufteilung der Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen auf zahlreiche 
Verbände könnten weder Größenvorteile noch Verbundvorteile in der Er­
stellung der Leistungen erzielt werden. Sonderinteressengruppen müssten 
um ihre Mitglieder konkurrieren und auf diese Art und Weise Ressourcen 
verwenden, die dann für die Bereitstellung der Gruppen- und Individual­
güter fehlten. 

Inwieweit das Grundproblem der Bereitstellung von Gruppengütern, 
nämlich das Trittbrettfahrer-Problem, zum Tragen kommt, hängt von der 
Größe der Gruppe ab: 

2.2.3 Gruppengröße und Trittbrettfahrer-Problem 

ln kleinen Gruppen ist die Erstellung von Gruppengütern häufig auf 
freiwilliger Basis möglich. Erstens senken das Fehlen der Anonymität, die 
Existenz sozialer Beziehungen unter den Mitgliedern und die daraus 
resultierenden sozialen Anreize die Trittbrettfahrerneigung stark. Zweitens 
muss der Einzelne aus der kleinen Gruppe, der Beitritt und Trittbrettfahren 
abwägt, erkennen, dass sein individueller Beitrag für den Erfolg der 
Vereinigung wesentlich ist bzw. sein Beitrag einen erheblichen Einfluss auf 
das Verhalten der anderen hat, deren Beiträge in Summe für den Erfolg der 
Vereinigung erforderlich sind. Jeder hat somit einen Anreiz, in einer Weise 
zu handeln, welche die Wirkungen der eigenen Entscheidung auf die 
Entschlüsse der anderen in Betracht zieht. Für den Angehörigen einer 
Kleingruppe ist Trittbrettfahren daher keine vernünftige Alternative. 

Kleingruppen wie z.B. Betriebsgewerkschaften können sich somit häufig 
mit Gruppengütern versorgen, ohne auf PMS zurückgreifen zu müssen. Ein 
schwerwiegendes Problem besteht hier allerdings darin, dass die effiziente 
Bereitstellung von Gruppengütern durch Kleingruppen in einen Gegensatz 
zur Bereitstellung von Kollektivgütern gerät. Am Beispiel der Lohnpolitik 
von Betriebsgewerkschaften wird das deutlich: Während umfassende 
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Gewerkschaftsverbände bei der Formulierung ihrer Lohnpolitik auf die 
makroökonomische Lage Bedacht nehmen müssen, berücksichtigen Be­
triebsgewerkschaften lediglich die lokalen Bedingungen, d.h. die Ertrags­
lage des Unternehmens, den regionalen Arbeitsmarkt etc. Sie unterliegen 
aber keinerlei Anreizen, die negativen gesamtwirtschaftlichen Konsequen­
zen überhöhter Ansprüche an das Sozialprodukt in Rechnung zu stellen. 
Kleine Verbände werden also selbst zu Trittbrettfahrern. 

ln Großgruppen sieht der Einzelne seinen Beitrag zur Erreichung des 
Gruppenziels als unmerklich und unwesentlich an. Das Trittbrettfahrer­
Verhalten überwiegt daher: Es ist für kein Individuum rational, einer großen 
Gruppe beizutreten, um ein Kollektiv- oder Gruppengut mitzufinanzieren. 
Das Ergebnis ist jedenfalls eine Unterversorgung mit Gruppengütern. 

Eine Möglichkeit, dem Trittbrettfahren entgegenzuwirken, besteht darin, 
neben den Gruppengütern auch Leistungen anzubieten, die ausschließlich 
Mitgliedern zugute kommen. Durch die Bereitstellung von derartigen Zusatz­
leistungen, so genannten positiven selektiven Anreizen, für die im Gegensatz 
zu den Gruppengütern der Ausschluss von Nichtmitgliedern möglich ist (z.B. 
Beratung, Bildungsangebote), steigert sich die Bereitschaft abwägender 
Personen, dem Verband beizutreten und einen Mitgliedsbeitrag abzuführen. 
lnfolge positiver selektiver Anreize ist es daher möglich, dass sich große 
Gruppen freiwillig zu Verbänden zusammenschließen, wobei die Bereitstel­
lung des Gruppengutes als Neben- oder Kuppelprodukt anzusehen ist und 
in den Augen der Mitglieder gegenüber den zusätzlichen Individualleistungen 
in den Hintergrund tritt. 

Die freiwillige Verbandsbildung und in der Folge die Bereitstellung von 
Gruppengütern aufgrund selektiver Anreize können jedoch aus folgendem 
Grund bezweifelt werden: Häufig werden sich nämlich private Anbieter 
finden, die diese Individualleistungen billiger als der Verband erstellen, 
denn sie müssen im Gegensatz zum Verband nicht die Zusatzkosten für 
das Gruppengut tragen. Das Angebot von Verbänden kann nur dann 
günstiger sein, wenn sich diese bei der Erstellung der Individualleistungen 
Größenvorteile zunutze machen können. 

ln der Praxis ist daher zu beobachten, dass sich das Engagement 
privater Verbände im Bereich der Interessenvertretung vor allem auf jene 
Bereiche konzentriert, in denen selektive Leistungen und Gruppengüter 
enge Kuppelprodukte bilden. Aus der oben ausgeführten Argumentation 
ergibt sich somit, dass private Verbände nicht alle angeführten Gruppen­
und Kollektivgüter bereitstellen können und jene, die sie erstellen, nicht in 
dem Ausmaß wie Verbände mit PMS. 

2.2.3 Komplementarität von freiwilligen Interessenverbänden und 
Kammern 

Spezialisierte und dezentralisierte private Interessenverbände besitzen 
Attraktivität, da sie Gruppengüter effizient anbieten können (siehe oben 
2.2.2) und im Hinblick auf Individualleistungen besser auf die Anliegen ihrer 
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Mitglieder eingehen können. Komplementarität zur PMS besteht insofern, 
als sich derartige freiwillige Interessenverbände leichter etablieren und 
erfolgreicher agieren können, wenn bereits Kammern bestehen, die sich 
vor allem auf die Bereitstellung von Kollektiv- und Gruppengütern (für 
große Gruppen) konzentrieren. Spezialisierte Interessenverbände können 
sich dann auf jene Bereiche der Betreuung beschränken, welche die Kam­
mern nicht gut abdecken können, etwa weil sie zum Interessenausgleich 
veranlasst sind. 

Auf die konkrete Österreichische Situation angewandt, bedeutet dies, 
dass die Existenz der mit PMS ausgestatteten AK das politische Gewicht 
des ÖGB und seiner Einzelgewerkschaften sowie die Effektivität ihrer 
Aufgabenerfüllung (Lohn- und Kollektiwertragspolitik, Verbindung zu den 
Betriebsräten und Personalvertretungen) erhöht. Die bewährte Koopera­
tion zwischen AK und ÖGB findet ihren Niederschlag im AK-Gesetz: 
Demgemäß sind die Arbeiterkammern berufen, die Gewerkschaften zu 
beraten, zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

2.3 Bereitstellung von Individualgütern und Pflichtmitgliedschaft 

Zahlreiche Leistungen der AK - wie die Beratungstätigkeit in Bezug auf 
Arbeitsrecht, Sozial recht, Steuerrecht, Pensionsrecht usw., überwiegend auch 
die Erwachsenenfortbildung- sind als Individualgüter zu klassifizieren, d.h. 
Nichtmitglieder können ausgeschlossen werden und der Konsum rivalisiert 
(z.B. längere Wartezeiten bei höherer Anzahl von Ratsuchenden).24 

Die Vorteile der PMS im Hinblick auf die Bereitstellung dieser Individual­
güter liegen in der kastengünstigeren Erstellung (Nutzung von Größenvor­
teilen) und in der Umverteilungswirkung (Einkommensschwächste pro­
fitieren stärker). Das Argument, dass bei Auflösung der PMS bestimmte 
Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden können, ist freilich nicht 
stichhaltig. Erstens könnten in vielen Fällen private Anbieter einspringen, 
zweitens könnten jene individuellen Leistungen, die positive externe Effekte 
aufweisen, vom Staat subventioniert werden. Während sich somit aus der 
Bereitstellung von Kollektiv- und Gruppengütern durch die Kammern starke 
Argumente für die PMS ableiten lassen, trifft dies auf die Individualgüter in 
der Palette der Kammerleistungen nur in geringem Maße zu. 

3. Politikwissenschaftliche Argumente 

3.1 Vernetzung gesellschaftlicher Subsysteme 

Autonomisierung, Subsidiarisierung und Dezentralisierung sind aner­
kannter Ausdruck der Notwendigkeit von Subsystemen innerhalb größerer 
Systeme. Das Zusammenspiel (die Vernetzung) der Subsysteme setzt 
relativ selbstständige Körper mit innerem Zusammenhalt voraus. Die 
beruflichen Selbstverwaltungskörper mit PMS erfüllen diese Bedingung, sie 
dienen der Vernetzung innerhalb der Gesellschaft. 
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3.2 Legitimierungsfunktion der Pflichtmitgliedschaft 

PMS erzeugt Legitimierung der AK nach außen, dem Staat und den 
Arbeitgebern gegenüber, und nach innen, den Mitgliedern gegenüber 
(durch die Verhinderung von Trittbrettfahren).25 

3.3 Interner Interessenausgleich und Vertretung 
gesamtgesellschaftlicher Interessen 

Sowohl theoretische Überlegungen als auch vergleichende Studien über 
die Interessenartikulation in anderen Demokratien lassen die Aussage zu, 
dass in Organisationen mit PMS der interne Interessenausgleich besser 
funktioniert als in einem System privatrechtlicher Verbände und Vereine. 

PMS begünstigt zudem umfassende Initiativen für gemeinsame, 
gesamtgesellschaftliche lnteressen. 26 Zwischen internem Interessenaus­
gleich und gesamtgesellschaftlichen Interessen besteht somit ein Zusam­
menhang. Der interne Interessenausgleich in den Selbstverwaltungs­
körpern ist mehr als ein bloßer Kompromiss divergierender Interessen, er 
enthält auch ein Element von Vorausschau und Orientierung an allge­
meinen Grundsätzen (z.B. soziale Marktwirtschaft). Im Gegensatz zu pri­
vatrechtliehen Verbänden können die Kammern auch die langfristigen Ef­
fekte von Maßnahmen berücksichtigen. 

Im internationalen Vergleich27 sind umfassende Interessensysteme vom 
Typus der Sozialpartnerschaft leistungsfähiger und funktioneller in Bezug 
auf die Erreichung wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ziele 
als Lobby-Systeme, und sie tragen mehr zur Effektivität des politischen 
Prozesses bei. 

Aufgrund von vielfältigen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftli­
chen Entwicklungen werden der interne Interessenausgleich und jener 
untereinander für die Kammern immer schwieriger. Gleichzeitig steigt an­
gesichts dieser Veränderungsprozesse die Bedeutung eines umfassenden, 
dem Gemeinwohl verpflichteten wirtschaftlichen und sozialen Interessen­
ausgleichs, stellt er doch eine wesentliche Grundlage für die Stabilität der 
demokratischen Ordnung dar. Die Rolle der Kammern als gesellschaftliche 
Stabilisatoren, die auf ihrem Potenzial zu diesem umfassenden internen 
und externen Interessenausgleich beruht, ist somit wichtiger denn je. ln 
nicht sozialpartnerschaftlieh geprägten politischen Systemen obliegt dieser 
Interessenausgleich überwiegend den politischen Parteien und der Legis­
lative sowie auch den Gerichten. Doch diese Institutionen sind für diese 
Aufgabe weniger gut geeignet als umfassende berufliche Interessen­
verbände. Die Österreichische Praxis des letzten Jahrzehnts zeigt, dass die 
Ausnahmeregelungen in Gesetzen stark zunahmen: Sonderinteressen­
gruppen verstanden es, solche Ausnahmen von der Norm oder sogar Aus­
nahmen von der Ausnahme durchzusetzen. So entstanden hoch kompli­
zierte, teils unvollziehbare Gesetze- ein Ausdruck misslungenen lnteres­
senausgleichs. Und Urteile von Gerichten wirken nur punktuell (und mit 
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großer Verzögerung) und können daher keinen Ersatz für einen funktio­
nierenden Interessenausgleich darstellen. 

3.4 Umfassende und effektive Interessenvertretung 

Ein mit PMS ausgestatteter Verband ermöglicht eine effektivere Interes­
senvertretung als eine Vielzahl von Verbänden, die jeweils auf freiwilliger 
Basis Sonderinteressen repräsentieren. Eine Interessenvertretung setzt 
sich gegenüber dem Staat und anderen Interessenvereinigungen vor allem 
dann besser durch, wenn sie im Namen aller handelt. Macht hängt auch 
vom internen Interessenausgleich ab. Je erfolgreicher der interne Interes­
senausgleich gelingt, desto mächtiger ist die lnteressenvertretung. 

3.5 Gegenmachtprinzip 

Die Macht einer Interessenvertretung beruht nicht nur auf der Anzahl und 
den Ressourcen der Mitglieder, der umfassenden Repräsentativität, dem 
internen lnteressenausgleich, der lnformationsstärke, sondern hängt auch 
von der Macht konkurrierender Interessenvertretungen ab. Die Existenz 
von ausgleichenden Gegenmächten liegt im gesamtgesellschaftlichen 
Interesse. 

Eine Abschaffung der PMS in den Arbeiterkammern oder eine wesent­
liche Herabsetzung der AK-Umlage würde die finanziellen Mittel, die den 
Arbeitnehmerinteressenvertretungen zu Verfügung stehen, sehr stark ein­
schränken. Es entstünde ein erhebliches Ungleichgewicht zugunsten der 
Arbeitgeberorganisationen. 

Gegenwärtig haben die Unternehmerverbände, was die Ressourcenaus­
stattung betrifft, einen klaren Vorsprung: 

Allein die Wirtschaftskammern hatten 2001 inklusive ihrer Außenhandels­
organisation ein Jahresbudget von rd. 9 Mrd. öS (siehe Peischer und Polzer in 
diesem Heft). Auch die Landwirtschaftskammern verfügen über bedeutende 
finanzielle Mittel. Die in der "Bundeskonferenz der Kammern der Freien Berufe" 
zusammengeschlossenen neun Kammern der Freiberufler mit über 50.000 
Mitgliedern sind ebenfalls der Arbeitgeberseite zuzurechnen. 

Außer den Kammern bestehen auf der Unternehmerseite weitere finanz­
starke Verbände: die Industriellenvereinigung und eine Vielzahl von Bran­
chenverbänden aus der verarbeitenden Industrie (z.B. Vereinigung Öster­
reichischer Papierindustrieller, Vereinigung der industriellen Bauunter­
nehmer) sowie aus dem verarbeitenden Gewerbe; Assoziationen im 
Finanzsektor (Bankenverband, Sparkassenverband, Volksbankenver­
band, Versicherungsverband); der Raiffeisenverband; der Handelsver­
band; in der Tourismusbranche die Österreichische Hoteliersvereinigung 
und zahlreiche Verbände auf Landesebene; und noch viele weitere 
Organisationen in anderen Bereichen des tertiären Sektors. 

Die AK verfügte 2001 österreichweit über ein Budget von rd . 3,7 Mrd. öS 
und hatte 2.250 Beschäftigte (Wirtschaftskammer: 5.200 Beschäftigte). 
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Wenn auch von einem Gleichgewicht der Ressourcenausstattung keine 
Rede sein kann, so beruht die Sozialpartnerschaft doch auf einem zumin­
dest einigermaßen ausgewogenen Stärkeverhältnis. 

3.6 Machtverteilung 

Es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass wirtschaftliche und 
wirtschaftspolitische Macht nicht konzentriert ist. Die Verteilung der Macht auf 
viele Träger erhöht die demokratische Qualität eines politischen Systems. ln 
Österreich stehen die Kammern einerseits dem wirtschaftspolitischen Akteur 
Staat gegenüber, andererseits sorgt die Symmetrie des Kammerwesens für 
eine einigermaßen ausgewogene Machtbalance zwischen den großen 
beruflichen Gruppen. Die noch vor kurzem für Österreich charakteristische 
Einbindung der Verbände in die Wirtschaftspolitik setzte umfassende und 
verpflichtungsfähige (innere Verbandsdisziplin) Organisationen voraus. 
Durch die PMS wurden diese Voraussetzungen erfüllt. 

Eine Aufhebung der PMS in den Kammern würde die Machtverteilung 
zugunsten des Staates und zugunsten weniger unternehmerischer 
Sonderinteressengruppen verändern. 28 

3.7 Konsequenzen der Aufhebung der Pflichtmitgliedschaft 

Die Abschaffung der PMS sowohl bei Arbeiter- als auch bei Wirtschafts­
kammer würde keinesfalls bedeuten, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei 
ihrem jeweiligen Bemühen um eine durchschlagskräftige, auf freiwilliger Mit­
gliedschaft beruhende Interessenvertretung auf einer ähnlichen Ausgangs­
position stünden. Organisationen, welche die Mobilisierung und Vertretung von 
großen, uneinheitlichen Gruppen (z.B. die Arbeitnehmerinnen einer Branche 
oder eines Wirtschaftssektors) bezwecken, haben aus mehreren Gründen 
eine ungleich schwierigere Aufgabe als Organisationen, welche sich die 
Vertretung einer der Zahl nach vergleichsweise kleinen Gruppe (z.B. von 
Unternehmungen eines Industriezweiges) zum Ziel setzen: 
- Eine kleine Zahl an potenziellen Mitgliedern bedeutet, dass die Kosten 

der Mobilisierung und Koordination gering sind, der individuelle Nutzen 
der Teilnehmer aus der Interessenvertretung aber relativ hoch ist. 

- ln Kleingruppen kann das Trittbrettfahrer-Problem gelöst werden (siehe 
oben 2.2.2). 
Jene Marktteilnehmer also, welche bei freiem Spiel der Kräfte die gün­

stigsten Ausgangspositionen einnehmen, große und mittlere Unterneh­
mungen nämlich, können mit den geringsten Schwierigkeiten effektive ln­
teressenverbände bilden. 

Insgesamt würde sich somit eine stark ungleichgewichtige Situation 
ergeben: Einer überwiegend straff organisierten Arbeitgeberseite stünden 
auf der Arbeitnehmerseite einige umfassend vertretene, durchschlags­
kräftige Bereiche, aber auch eine Reihe von sehr unzulänglich organisier­
ten Arbeitnehmergruppen gegenüber. 
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Eine Abschaffung der PMS hätte nicht nur die Verlagerung der Interes­
senvertretung in Richtung auf die kurzfristigen Ziele von Sonderinteres­
sengruppen zur Folge, sondern auch eine Vergrößerung des staatlichen 
Einflusses. Der Staat hätte öffentliche Aufgaben, die derzeit von den 
beruflichen Selbstverwaltungskörpern besorgt werden, zu übernehmen 
(siehe oben 1.6.2). 
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28 Siehe dazu u.a. Pelinka (1995). 
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Themen einer sozialpartnerschaftliehen 
Politik in einerneuen Welt 

Manfred Prisehing 

Eine neue postindustrielle1 , posttayloristische oder postfordistische2 

Wirtschaftskonstellation beginnt sich zu formieren, und wie dies mit einem 
umfassenden Wandel der Produktivkräfte nun einmal so ist: Sie scheinen 
einer neuen gesamtgesellschaftlichen Konstellation ihre Charakteristik 
aufzuprägen- "alles Ständische, alles Althergebrachte, alles Verknöcherte 
und Verkrustete verdampft." Man kann das bejubeln oder betrauern; 
nüchtern ist festzustellen, dass die alten Ortsbestimmungen vielfach nicht 
mehr hilfreich sind. Dies gilt für die großen Interessengruppen, für die 
weltanschaulichen Positionen, für die wirtschaftspolitischen, sozialpoliti­
schen und gesellschaftspolitischen Instrumente. Es geht um neue Paradig­
men, die sich in unseren Köpfen formen müssen, wenn wir mit dieserneuen 
Welt zurecht kommen wollen. 

Es wäre verwunderlich, wenn der umfassende Wandel, der auch ein 
Wandel des Staates und ein Wandel des Politikmachans ist, die Sozialpart­
nerschaft unberührt gelassen hätte. Die Sozialpartnerschaft hat nicht nur 
zu den Zutaten eines vagen Österreichischen ldentitätsbewusstseins3 

gehört (und allzu viele stützende Elemente für eine solche Identität, mit 
denen man unbefangen umgehen hätte können, hat es ja nicht gegeben); 
sie hat auch auf der internationalen politikwissenschaftlichen Szene einen 
Sonderfall dargestellt: Österreich war immer ein Musterbeispiel für ein 
korporatistisches Land.4 Das "korporatistische" Regierungsmodell5 wurde 
zwar unterschiedlich definiert, aber Österreich war jedenfalls in allen ver­
fügbaren Definitionen ein gutes und erfolgreiches Beispiel. Man führte das 
Österreichische Wirtschaftswunder nicht zuletzt auf die sozialpartnerschaft­
lich gewährleistete Friedlichkeit der sozialökonomischen Beziehungen in 
diesem Lande zurück; aber man stellte zunehmend auch fest, dass in den 
letzten zwei Jahrzehnten die Stärke und zugleich die Problemlösungsfähig­
keit der Sozialpartnerschaft kontinuierlich abgenommen haben: Es begann 
sich eine Reformangst breit zu machen, die sich gegen die Tendenzen der 
globalen Entwicklung wendete, zunehmend verkrampft an alten Sitten und 
Gebräuchen festhielt, sich gegen eine Professionalisierung des politischen 
Apparats wendete und langsam in eine gewisse Krisenhaftigkeit schlitterte. 
Dabei lässt sich- auf Grund der engen Verflechtungen- nicht immer trenn-
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scharf unterscheiden, welche Schwächen bei den Sozialpartnern selbst 
und welche bei den ihnen verbundenen Parteien begründet waren. Ins­
gesamt hat sich der Eindruck verbreitet, dass die Sozialpartnerschaft nicht 
nur eine kontinuitätsgarantierende Konstellation politisch relevanter Kräfte 
darstellt, sondern auch auf eine Welt der Kontinuitäten angewiesen ist -
und das heißt: in einer turbulenten Welt mit ihren Instrumenten und ihrer 
Weltsicht in Schwierigkeiten gerät. 

Nun handelt es sich hierbei, wie dies in solchen Fällen immer der Fall ist, 
nicht (nur) um die mangelnde Erkenntnis- oder Anpassungsfähigkeit ein­
zelner Personen, denen die Schuld an allem zuzuschieben wäre, sondern 
auch um einen so tiefgreifenden Wandel äußerer Umstände, dass eine 
ganze Reihe von Voraussetzungen für die stabile sozialpartnerschaftliehe 
Ordnung herkömmlicher Prägung in einem nationalstaatlich beherrsch­
baren System weggefallen ist.6 Die alte Politik wurde weitgehend obsolet; 
ein neues Bild des Staates begann sich herauszubilden; eine neue 
internationale Konstellation kam hinzu. Alles das ergibt eine neue Situation, 
und die Sozialpartnerschaft muss ihre "Bilder" davon, was vor sich geht, 
und ihre Vorstellungen davon, was hinfort politisch gemacht werden kann, 
revidieren, wenn sie eine Chance haben will, bei der Politikgestaltung 
wieder stärker mit im Spiel zu sein. Da sich heute kein Staat mehr als eine 
Art von obrigkeitlicher Monopolverwaltung verstehen und als Schutzwall vor 
der Flexibilisierung aller Verhältnisse profilieren kann, ist jene Form der 
Sozialpartnerschaft- die, manchmal auch in überzogener Weise, als "Ver­
hinderungsgemeinschaft" mit überholten Perspektivierungen von Problem­
lagen angesehen wurde - Vergangenheit. Zudem ist es schwierig, in 
turbulenten Zeitläufen Unbeweglichkeit von Kontinuitätswahrung zu unter­
scheiden, die unzureichende Wahrnehmung von Veränderungserfordernis­
sen von der bewussten Positionierung einer Verweigerungshaltung, die 
nicht allen Modernismen applaudierend nachläuft. Da aber zugleich auch 
die klassische weltanschaulich gefügte Parteienkonstellation in die Vergan­
genheit abgedriftet ist, haben die Rearrangements im parteipolitischen 
Bereich den Manövrierspielraum der Interessenorganisationen weiter 
eingeengt. Es geht nunmehr um die Entwicklung eines geistigen Rahmens 
für eine neue Sozialpartnerschaft. Die folgenden Bemerkungen können nur 
eine allgemeine Skizze für eine Auseinandersetzung liefern, die vertieft 
werden muss und sich letztlich an politischen Details konkretisieren muss. 
Angesichts des Kontexts dieser Ausführungen wird der Arbeitnehmerseite 
und ihren Institutionen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

1. Von der politischen Verfügbarkeit zur neuen Flexibilität 

Einst gab es einen Nationalstaat, in dem die jeweilige Regierung (fast) 
machen konnte, was sie wollte -freilich mit abnehmender Wirksamkeit in 
Anbetracht hoher Außenwirtschaftsverflechtungen. Wirtschafts- und So­
zialpolitik waren aber im Grunde eine nationalstaatliche Angelegenheit. 
Wenn sich die Sozialpartner einig waren, konnten sie mit Hilfe der Regie-
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rung ihre Pläne durchsetzen,? und da sie auch mit Regierungs-, Partei­
und Legislativinstitutionen enge Verflechtungen aufwiesen, wurde ihnen 
dieser Freiraum in der Tat oft gewährt.8 

Das ist grundlegend anders geworden: Herkömmliche nationale Sozial­
partnerpolitik kann in einer transnationalen Politikszene nicht mehr betrie­
ben werden, weil die herkömmlichen Themen und Instrumente nicht mehr 
im politischen Zugriffsbereich liegen. Geldpolitik kann es im gemeinsamen 
Währungsraum nicht mehr geben9 , und Fiskalpolitik ist für einzelne Staa­
ten so gut wie sinnlos, allenfalls auf europäischer Ebene in konzertierter 
Aktion realisierbar. 10 Preis- und Mengenfestlegungen sind obsolet gewor­
den; Marktregulierungen sind dem innerstaatlichen Zugriff immer mehr 
entzogen; und was europäische Verbote in dieser Hinsicht nicht leisten, das 
bringt der neoliberale Zeitgeist zuwege. Vieles an der traditionellen Soziai­
partnerpolitik lief ja auf Wettbewerbsbeschränkung hinaus; nun aber gibt es 
einen europäischen Wettbewerb und eine europäische Behörde, die über 
das Konkurrenzgeschehen wacht, und das Konkurrenzgeschehen hat an 
Härte gewonnen. Man kann als Bundes- oder Landesregierung Unterneh­
men nicht mehr nach Belieben subventionieren, auch wenn die Betriebs­
räte zusammen mit den Arbeitgebern noch so heftig intervenieren, oder 
man muss zumindest beachtliche rechtliche Kunstgriffe zuwege bringen, 
um die eine oder andere versteckte Förderung doch noch zu bewerk­
stelligen. Die alten verstaatlichten Betriebe, die man einst im bequemen 
Hausmacht-Zugriff hatte, gibt es nicht mehr, genau so wenig wie Post, 
Bahn und Elektrizitätswirtschaft als politische Vorfeldorganisationen; und 
selbst die Banken kämpfen hart im internationalen Wettbewerb. 

Dieser Wandel hat viele politische Akteure in Verwirrung gestürzt. Man 
hat am Gewohnten über die Zeit hinaus festgehalten, weil man sich 
Alternativen nicht vorstellen konnte, vor allem aber auch, weil eingeses­
sene Machtgruppen nicht wahrnehmen wollten, dass ihnen sämtliche 
Stützpfeiler weg brachen; das gilt für die seinerzeitige Verstaatlichte Indus­
trie ebenso wie auch heute für den landwirtschaftlichen Bereich. Zugleich 
akkumulierten sich im Laufe der Zeit etliche Probleme, die verschoben und 
verdrängt wurden. Der politische lmmobilismus11 in den letzten Jahren des 
vorigen Jahrhunderts - die "verschwiegene Sklerose" Österreichs - hat 
viele Gesichter, und um sie wahrzunehmen, muss man keineswegs ein 
blinder Bejubler_jenes Wandels sein, der nur des Wandels halber vorge­
nommen wird. Uber Pensionsreformen wurde Jahre, ja eigentlich Jahr­
zehnte geredet, ohne dass sie auch nur zaghaft angegangen wurden. Im 
Bildungsbereich wurde herumdilettiert, ohne wirklich etwas zu bewirken. ln 
der Ökologie gab es eine Politik der sehr kleinen Schritte. Im Gesund­
heitsbereichtraute man sich über keine System-Reformen. Die Staatsver­
schuldung explodierte in der Endphase der großen Koalition, als man alle 
vorherigen, bereits zaghaft unternommenen Konsolidierungsversuche 
endgültig einstellte. Wenn -von welcher Seite auch immer- ein Problem 
thematisiert wurde, stemmten sich jeweils einflussreiche Interessengrup­
pen dagegen, weil sie nicht einsehen konnten, dass jene Politik, die immer 
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richtig gewesen war, nunmehr nicht mehr stimmen sollte. Die Österreichi­
sche Pfründenverteilungspolitik wurde immer unzeitgemäßer, ebenso wie 
jene Österreichische Konfliktvermeidungspolitik, die auf der gleichmäßigen 
Bedienung aller Beteiligten durch öffentliche Gelder fußte. 

Das politische Handlungsrepertoire hat sich nunmehr verändert: Bei 
geschlossenen Grenzen12 braucht man nicht wirklich Standortpolitik zu 
machen, bei offenen Grenzen ist die Standortpolitik (unter Einschluss von 
Technologie-, Forschungs-, Bildungs-, lnfrastrukturpolitik) beinahe das 
einzige verbliebene wirtschaftspolitische lnstrumentarium. 13 Standortpolitik 
ist jedoch eine "neue" Politik. Das Betreiben von Standortpolitik ist ein ab­
straktes Geschäft (im Vergleich mit der Vergabe konkreter politischer 
"Wohltaten"), ein komplexes Geschäft (weil es nicht mehr nur um simple 
"Ankurbelung" im Sinne seinerzeitiger Fiskalpolitik gehen kann) und ein 
langwieriges Geschäft (dessen Erfolg ungewiss ist, ja nicht einmal nach­
träglich in seiner Kausalität wirklich nachgewiesen werden kann). Es geht 
um eine Revision der Machbarkeiten: Die Sozialpartner sind nicht mehr 
Herren im eigenen Hause Österreich, und somit ist eine "Hausherren­
mentalität" nicht mehr angebracht. Man muss die Wahrnehmung der 
Wirklichkeit zurechtrücken. 

Zu den Elementen der herkömmlichen "Verfügbarkeitsattitüde" gehörte 
ein wohlausgeprägtes Besitzstandsdenken. Die Perspektive der Arbeit­
nehmervertretung ist von der geschichtlichen Erfahrung geformt, derzu­
folge man auf friedlichem Wege beachtliche Erfolge einfahren kann, wenn 
man hartnäckig jeweils kleine Schritte durchsetzt und das Erreichte 
vehement verteidigt. Aber dieser an sich sinnvolle Weg genügt nicht in allen 
Situationen, und in turbulenten Zeiten macht er notwendige Reformen 
unmöglich. Die alte Wachstumslogik-Arbeitnehmerpolitik heißt Inflations­
rate plus drei Prozent (und ein paar Schutzbestimmungen dazu)- ist (a) an 
eine hohe Wachstumsrate und (b) an einen kontinuierlichen Wachstums­
pfad gebunden. Aber zu den Reformrestriktionen in schwächeren Wachs­
tumsphasen hat Lester Thurow in seiner "Null-Summen-Gesellschaft" sei­
nerzeit schon das Nötige gesagt14 , und dass man in Zeiten der Globalisie­
rung und der Wissensgesellschaft nicht mehr von "kontinuierlichen Pfaden" 
sprechen kann, bedarf keiner näheren Erläuterung. Wenn zudem bestimm­
te Entwicklungen absehbar in Schwierigkeiten führen - vom Pensions­
system bis zur Ökologie -, dann stimmen die Prämissen einer solchen 
Politik nicht mehr. Österreich ist nicht (mehr) allein auf der Welt, und 
Vergleiche mit anderen Ländern können nicht abgetan werden. Öffnung ist 
angesagt, ohne dass deswegen alles, was erreicht worden ist, über Bord 
geworfen werden soll (und darf). Aber genau das gilt es zu analysieren und 
auseinanderzuhalten: Wie macht man grundsätzliche Reformen, ohne 
soziale Errungenschaften aufzugeben? Es ist eine anspruchsvollere Politik 
als jene, die Stück für Stück auf das Erreichte aufsetzen konnte; denn sie 
soll ja auch nicht in einen stückweise verhandelbaren Rückbau münden. 
Die Arbeitnehmerpolitik hat sich zu wandeln: vom linearen lnkrementalis­
mus (mehr vom Gleichen) zum inkrementalen Redesign ("anders", ohne 
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dass es schlechter, ja damit es vielleicht sogar besser wird) von Politikberei­
chen. Sie braucht soziale Phantasie, Mut zum Experiment und die Fähigkeit 
zur Fehlerkorrektur. 

2. Von den Milieus zu den Interessen 

Die korporative Interessenvertretung beruhte auf geschlossenen Klassen 
mit abgrenzbaren Interessen lagen, aber diese sind in einer individualisiert­
pluralisierten Gesellschaft immer weniger zu finden. Man trifft jetzt auf 
Milieus und Lebensstilgruppen, auf Individuen mit ganz unterschiedlichen 
Interessen und Wünschen. 15 Herkömmliche Sozialpartnerpolitik hat auf 
großen Aggregaten beruht. Wenn aber jede Gruppe Klienten mit ganz 
unterschiedlichen Interessen und zum Teil mit gegensätzlichen Vorstellun­
gen zu vertreten hat, wie dies in einer "Lebensstilgesellschaft" anstelle einer 
"Klassengesellschaft" der Fall ist, wissen die Vertreter der Sozialpartner­
politik nicht mehr, was sie wollen sollen. Die Interessenvertretungen haben 
sich damit abzufinden, dass die Voraussetzungen für eine kollektiv 
durchgeplante Normalbiographie (einschließlich des "Normalarbeitsver­
hältnisses") ebenso wie die Voraussetzungen für eine lebensweltlich 
gesättigte Solidarität in einheitlicher Weltanschauung dahingeschwunden 
sind: Es gibt nicht mehr die Arbeitersiedlungen, die lebenslangen Arbeits­
plätze, die geschlossenen Lebenskreise16 ; es gibt auf der Arbeitgeberseite 
auch immer weniger jene große Zahl von Kleinunternehmern, die eine 
lebenslange Bindung an die Entwicklung ihrer Firma hatten. Es steigt die 
Volatilität auf allen Seiten. 

Die Weltanschauungsparteien lösen sich ebenso auf wie die Interessen­
vertretungen. "Der Typus der auf relativ homogenen sozialen Milieus beruh­
enden Weltanschauungspartei, die zugleich einen lebenspraktischen Rah­
men für ihre Gefolgschaft ,von der Wiege bis zur Bahre' bildet, gehört der 
Vergangenheit an. Es gibt keine säkulare soziale Bewegung mehr, die, wie 
es prototypisch für die Arbeiterbewegung zutraf, den gesamten Lebens­
zusammenhang von der Regulierung der Arbeit über die politische Interes­
senvertretung bis hin zur kulturellen Reproduktion gleichsam in einer 
Paketlösung zu organisieren verspricht." Das hat Folgen: Eine Entwicklung 
von der politischen Beheimatungsattitüde zur Mentalität einer Inanspruch­
nahme von Serviceleistungen setzt ein. "Parteien und Verbände sind in 
ihren heutigen Funktionen spezifischer und zugleich leistungsfähiger 
geworden; sie verstehen sich zunehmend als Dienstleistungsunternehmen 
[ ... ], die man situativ beansprucht. Parteien sammeln Wählerstimmen, 
Interessenverbände suchen bestimmte Fachpolitiken zu beeinflussen, aber 
sie bieten kaum mehr ganzheitliche Entwürfe, in denen Fragen der sozialen 
und politischen Ordnung mit denen der alltäglichen Lebenspraxis aufs 
engste verknüpft werden. Wie im Falle der Erwerbsarbeit treten individuelle 
Motive und organisatorische Zwecke auseinander[ ... ] Man ist nicht Mitglied 
im ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), weil man seine Ver­
kehrspolitik unbedingt gutheißt, sondern seine Pannenhilfe schätzt. Man 
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bleibt nicht in der Gewerkschaft aus Klassenbewusstsein, sondern weil 
man auf ihre Hilfe im Fall einer arbeitsgerichtliehen Auseinandersetzung 
hofft."17 Die politischen Parteien ebenso wie die Interessenvertretungen 
werden, wie Sozialwissenschaftler nicht müde werden zu betonen, von 
"Mitgliederorganisationen" auf der Grundlage von Solidarpakten zu Ver­
trags-, Service- und Versicherungsorganisationen. 18 

Aber das ist nur die halbe Wahrheit; man soll die Vernunft der Menschen 
ebenso wenig überschätzen wie man an ihrem Egoismus und an ihrer 
Kurzsichtigkeit verzweifeln soll - das schlichte Autofahrer-Club-Modell 
erschöpft nicht die Eigenart des politischen Bereichs. Ein Blick auf drei 
Aspekte- Politiker, Medien und Experten - ist angebracht, um die Politik­
szene etwas ausführlicher zu beschreiben. 

Erstens: Die Qualität der "politischen Diskussion" ist verbesserungsbe­
dürftig, wenn das politische Geschehen nicht tatsächlich in den "Service­
Sektor" abgleiten soll. Es gibt in diesem Lande viele Politiker, die nie etwas 
anderes gelernt haben als "Untergriffe" und die deshalb zu einer seriösen 
Sachdiskussion unfähig sind -da ist das Klima bereits in Deutschland viel 
besser. Es gibt auch hinreichend viele Politiker, die glauben, sich über 
Rechtsregeln (und seien es Regeln der Verfassung) ebenso wie über 
Verfassungsinstitutionen (und sei es der Verfassungsgerichtshof) unge­
niert hinwegsetzen zu können -weil eben in Österreich augenzwinkernde 
Umgehungsstrategien zum normalen politischen Leben gehören. Ebenso 
gibt es Politiker, die nach wie vor glauben, sich auf Dauer ungestraft ihre 
"Freundeskreise" durch Geldvergaben absichern zu können, auf dass 
ihnen selbst hinterdrein, wenn sie aus der Politik ausscheiden, ein lukrativer 
Direktorenposten winke. Die Zeit der politische Erbpachten für die ge­
schlossene Besetzung und Versorgung von Funktionärsriegen ist in 
seriösen administrativen und intermediären Systemen abgelaufen. Alle 
Demokratien sind so schlecht, dass solche Bestrebungen immer vorhan­
den sind; aber die meisten sind so gut, dass es auch permanente Konflikte 
gibt mit Leuten, die sich erfreulicherweise dagegen wehren. Österreich ist 
institutionell "aufgelockert", aber es ist noch lange kein wirklich "liberales" 
Land: mit einem hinreichenden Maß an Rechtsstaatlichkeit; mit Selbst­
bewusstsein und Mündigkeit der Bürger; mit einem kompetenten Medien­
system, das noch etwas anderes kennt als bejubeln oder heruntermachen. 
Wir haben noch ein schönes Stück Weges an Liberalisierung vor uns, einer 
Liberalisierung , die eben auch mit einem "flexibleren" Verhältnis zu 
politischen "Beheimatungen" verbunden ist, und deshalb sollte man nicht 
allzu schnell Angst davor haben, dass die ganze Szene ein wenig "volatiler" 
wird. 

Zweitens: Die politische Bindungskraft auf Grund festgefügter Traditio­
nen ist also geschwunden; aber nach wie vor tragen die Interessen­
organisationen (wie auch die herkömmlichen Parteien) dazu bei, die Wirk­
lichkeit zu strukturieren und die Welt zu ordnen. Freilich sind es nicht mehr 
ausgeklügelte Programme, die öffentlichkeitswirksam werden, sondern es 
sind Bündel flottierender, widersprüchlicher und diffuser Haltungen, die sich 
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im Publikum finden. Damit ist zu rechnen, und es wäre unrealistisch, den 
Bedingungen einer mediengeprägten (und vielleicht sogar postmodernen) 
Gesellschaft nicht Rechnung zu tragen. Allerdings bleibt ein Rest von 
Authentizität, politischer Erfahrung und Sachverstand vonnöten- und da ist 
es für die politischen Organisationen zunehmend fatal, dass sie sich 
schwerer tun, qualifiziertes Personal zu finden. Es ist zum einen nicht damit 
getan, in den intermediären Organisationen politisch nahestehende 
Personen, die sonst nirgends landen können, "unterzubringen", weil auch 
diese Organisationen auf ihre Effektivität achten müssen; es ist zum 
anderen nicht damit getan, für die politische Öffentlichkeitsszene als 
wichtigste Wege zur Politikkarriere nur auf fernsehen- und bürgerinitiativen­
erfahrene Proponenten zu setzen. Politik soll man nicht abwerten: Es 
handelt sich um einen Job, für den man Kenntnisse und Erfahrungen 
benötigt, soweit die Position mehr sein soll als die Zählstimme eines Hinter­
bänklers. Die Reduktion des politischen Personals auf Stammtisch­
hegernone (und seien es auch akademische Stammtische) und Bier­
zeltvirtuosen (bei denen sich ein breites Spektrum von Varianten anbietet) 
würde zudem die politische und wirtschaftliche Entwicklung auf Dauer 
beeinträchtigen; die Demokratie ist ohnehin ein anfälliges Gebilde. Interes­
senverbände weisen im Vergleich mit politischen Parteien, die sich in die 
Rolle von Marketing-Organisationen begeben, oft eine gewisse "Erden­
schwere" auf, und es fällt ihnen schwer, Medienattraktivität zu entfalten; 
aber dies hebt sich andererseits auch vorteilhaft von einem allzu luftigen 
Populismus ab, dessen Anziehungskraft auf Dauer nachlassen könnte, und 
sie ist ein Gegengewicht gegen beliebige Schwankungen von Mehrheiten, 
die seit jeher als eines der bestandsgefährdenden Grundprobleme einer 
demokratischen Ordnung verstanden worden sind. 

Drittens: Auch wenn der Auflösungsprozess der Institutionen mit einer 
Volatilität von Personal und Programm einhergeht, gibt es eine "Hinter­
bühne" der Experten. Denn zugleich sind die (rechtlichen, gesellschaftli­
chen, wirtschaftlichen, organisatorischen) Verhältnisse derart kompliziert 
geworden, dass so viel Sachverstand und Expertenturn vonnöten istwie nie 
zuvor. Die Interessenorganisationen haben auf diesem Gebiet immer punk­
ten können, und tatsächlich ist es verfehlt anzunehmen, man bräuchte 
keinen institutionalisierten Sachverstand, sondern könne sich im Bedarfs­
fall die erforderlichen Ratschläge von einer Consulting-Firma besorgen. Die 
Wahrheit ist, dass der Sachverstand dort nicht zu finden ist: weil es sich um 

ein "gewachsenes" Expertenturn handeln muss, das in der Zwischenweit 
zwischen Wissenschaft und Politik schwebt; das genug Pragmatismus 
aufweist, um die Grenzen des Machbaren umschreiben zu können, und 
genug Wahrhaftigkeit, um nicht nur der politischen Legitimierung beliebiger 
Ideen dienlich zu sein; das letztlich auch einen beträchtlichen Bestand an 
"tacit knowledge" aufbauen kann. 

Nicht zuletzt diesem pragmatisch disziplinierten Sachverstand ist es 
zuzuschreiben, dass die Sozialpartnerorganisationen bei ihrer jeweiligen 
Klientel "Vertrauen" genießen: Auch wenn im Einzelfall nicht immer nach-
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vollzogen werden kann, was im Ganzen vor sich geht, sind die Mitglieder 
überzeugt, dass grosso modo ihre Interessen gewahrt und verfolgt werden. 
Es sind Kurzfrist- und Langfristeffekte zu unterscheiden. Lächeln allein 
genügt nicht. Gags genügen nicht. Medien genügen nicht. Aber auch der 
ad hoc-Zukauf von Expertenwissen genügt nicht. Das Vertrauen muss 
gepflegt und bewahrt werden , nicht durch starke Gesten und große Sager, 
sondern auch durch langfristige Arbeit auf einer institutionell gesicherten 
Hinterbühne. 

3. Von der Obrigkeit zum Verhandlungsstaat 
Die Regierung war- nach der Österreichischen "Lehre" - stark, weil sie 

von den Sozialpartnern unterstützt wurde, die im Hinblick auf die gesell­
schaftlichen Schichtungen eine große Durchdringungskraft besaßen. Aber 
die "starke" Regierung war in Wahrheit immer auch eine schwache: Sie war 
den Interessengruppen und letztlich der Gesellschaft insofern oft ausge­
liefert, als sich die nichtantagonistisch handelnden Partner mit ihren 
divergierenden Interessen oft auf Kosten eines Dritten, in diesem Falle der 
staatlichen Kasse, einigten. ln der Verstaatlichten Industrie hatten ohnehin 
die Betriebsräte das Sagen; und öffentliche Einrichtungen wie die Eisen­
bahn und die Post waren, trotzaller Ineffizienz, ebenso unantastbar wie die 
Elektrizitätsgesellschaften, trotzaller Pfründenverteilung. Auch diese Zeit 
geht immer mehr vorbei: Nunmehr erhöht die Internationalisierung die 
Handlungsfähigkeit der nationalen Regierungen gegenüber ihren Gesell­
schaften, vor allem auch gegenüber den lnteressenverbänden. Die Regie­
rung kann sich auf internationale Vereinbarungen und Verpflichtungen 
beziehungsweise auf internationale Zwänge berufen; daher werden viele 
ihrer Maßnahmen unangreifbar. Plötzlich gibt es Energie- und Postmärkte, 
und die letzten "unsinkbaren Schiffe" melden starken Wassereinbruch; 
viele sind schon unter den sich kräuselnden Wellen verschwunden: "Die 
Kommission, das Europäische Parlament, Brüssel hat beschlossen." Eine 
zunehmende Menge von Sachverhalten wird durch internationale Exper­
tengruppen reguliert, und die Nationalstaaten haben deren Vereinbarungen 
mehr oder minder nachzuvollziehen. Das ist nicht notwendig nur negativ zu 
bewerten, ja die Abgabe der Verantwortung in vielen Bereichen kann sogar 
als demokratieförderliche Veränderung bewertet werden. Die Internationali­
sierung, so wird von Politikbeobachtern verkündet, kann zur Stärkung der 
Demokratie beitragen, insofern sie zur Stärkung der Exekutive führt, das 
heißt zur Rückgewinnung der Unabhängigkeit der Politik gegenüber der 
Gesellschaft. Internationalisierung ist ein Remedium gegen Unregierbar­
keit. Die Regierung ist nicht mehr den modischen Alltagsströmungen 
ausgesetzt, sie hat die Möglichkeit zum bedauernden Schulterzucken. Sie 
muss keine privilegierenden Interventionen mehr exekutieren: Der gebeu­
telte Staat gewinnt Autonomie; es ist nicht mehr ein Abtausch-Staat, in dem 
jede Maßnahme Ueder Posten) "verdoppelt" werden muss, weil die Zustim­
mung des anderen "erkauft" werden muss.19 Eine Sozialpartnerschaft, die 
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nur auf "Verdoppelungspolitik" in diesem Sinne setzt, muss an Terrain ver­
lieren. 

Die korporatistische Demokratie war eine Demokratie der Interessen­
gruppen für die Bürger. Insoweit die Politisierung aller Bereiche als Ge­
fährdung der Demokratie im Sinne einer Entmündigung der Bürger an­
gesehen werden kann (wofür Österreich natürlich auch immer ein Muster­
beispiel war) und Demokratie als Abwesenheit politisierter, freiheitsge­
fährdender Interventionen in Markt und Zivilgesellschaft angesehen wer­
den kann, in einem liberalen Demokratieverständnis also, fördert Internatio­
nalisierung (durch pauschale Zurückdrängung staatlicher Intervention) die 
Demokratie. Hier ist das Paradoxon einer liberalisierenden Politik wirksam: 
Diese läuft darauf hinaus, dass der Staat einerseits nicht mehr intervenie­
ren muss und andererseits nicht mehr intervenieren kann: ein Staat, der so 
stark gemacht wird, dass er sich selbst schwächen kann. 20 ln analoger 
Form findet dieser "Rückzug" auch bei den Sozialpartnern statt: Sozialpart­
ner, die so "schwach" sind, dass sie ihre paternalistische Zugriffsfreude auf 
den Bürger und auf die Politik nicht mehr auszuleben vermögen; die aber 
"stark" sind in ihren Kernthemen und ihrer argumentativen Substanz. 

Dem ersten Eindruck zufolge mag es sich dabei um ein verheerendes 
Szenarium für die Sozialpartner handeln; aber auf den zweiten Blick ergibt 
sich Überraschendes, nämlich der Umstand, dass die Sozialpartner darin 
eine durchaus moderne Rolle spielen können. 

Erstens erfüllt das sozialpartnerschaftliehe System einige Kriterien des­
sen., was man als moderne Politik verstehen kann. Es handelt sich um eine 
politische Landschaft, in der im Zuge fortschreitender Entstaatlichungs­
initiativen die "Zivilgesel/schatr' immer stärker angerufen wird. Nun soll man 
die Reichweite und Funktionsfähigkeit zivilgesellschaftlicher Tätigkeiten 
und Organisationen nicht überschätzen (insbesondere wird man sich nicht 
erwarten dürfen, dass sich durch derlei Aktivitäten eine wesentliche 
finanzielle Entlastung für den Sozialstaat ergibt); aber es handelt sich dabei 
nicht nur um die Freiwillige Feuerwehr, den Gesangsverein und die Sterbe­
hilfe. Vielmehr sind die Interessenorganisationen klassische Einrichtungen 
einer "Bürgergesellschaft". 

Zweitens ist das Modell des "Verhandlungsstaates"21 eines, mit dem die 
Sozialpartner umgehen können; denn das war immer ihr ureigenstes 
Terrain. "Mehrebenenpolitik" ist ein politischer Prozess, der nicht mehr nur 
in formal streng geregelten Verfahrensweisen abläuft. Er ist informell; hat 
unterschiedliche Akteure; beruht auf Kontakten, Informationen und Treffen; 
zielt auf Verhandlungslösungen, mit denen alle leben können; wird immer 
fortgesetzt. Das war das, was die Sozialpartner immer getan haben; 
mittlerweile haben sie zwar weitere Mitspieler bekommen und die Szene ist 
unübersichtlicher geworden, aber das Verhandeln im informellen Kreise 
unter Wahrung der empfindlichen Punkte der Verhandlungspartner sollte 
ihnen nicht fremd sein. 

Drittens: Die alte, obrigkeitliche Sozialpartnerschaft wird sich an eine 
gewisse "Horizontalisierung" der Strukturen gewöhnen müssen; es handelt 
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sich eher um Netzwerke als um Hierarchien, eher um Wendigkeit als um 
etablierte Macht, eher um eine "lose Kopplung" als um eine "enge 
Kopplung". Auch hierbei besteht Gewöhnungsbedarf. Aber zugleich ergibt 
sich dadurch die Chance, eine stärkere Einbeziehung der Bürger zu 
gewährleisten. Es ist schließlich eine der großen Bedrohungen, dass die 
Bürger - aus Verdruss oder Indifferenz - einen Massen-Exitus aus 
demokratischen Prozessen vornehmen. 

Viertens: Die demokratiebewussten Vorbehalte gegen die Sozialpartner­
schaft - als "Nebenregierung" - werden durch den Blick auf die neuen 
europäischen Formen einer demokratischen Ordnung hinfällig. Die Sozial­
partnerschaft hatte sich als zweite politische Ebene etabliert, so wie andere 
institutionelle Elemente als balancierende Gewichte im demokratischen 
System verankert wurden. An Hand der entstehenden europäischen Ver­
fassung wird das klassische Demokratiemodell nunmehr als historisch 
gewachsene Form bewusst gemacht; es kann durchaus demokratische 
Formen geben, die nicht der herkömmlichen Funktions- und Kompetenz­
verteilung von Legislative und Exekutive entsprechen, und das gilt es 
jenseits eines naiven Demokratismus festzuhalten. 

Allerdings gilt es herauszustellen, dass die Sozialpartnerschaft von der 
Konstruktion her ein hoch kontingentes System ist: Es ist wesentlich von 
Personen geprägt. Das bedeutet zugleich, dass die Vorgangsweise, die 
Sozialpartner in das politische Boot zu holen, in zweierlei Richtung wirken 
kann: Erstens kann sie eine Reformpolitik fördern, -weil ein breiter Konsens 
aller Gruppen erzielt wird. Zweitens kann sie jede Reformpolitik verhindern, 
weil sich die Gruppen wechselseitig zuverlässig blockieren.22 Erforderlich 
ist in turbulenten Zeiten ein bewusster Umgang mit der ersten Variante; 
aber letztlich ist es eine Sache der Atmosphäre, der Kompatibilität der 
handelnden Akteure und des politischen Anstands, ob sich eher die eine 
oder die andere Variante durchsetzt. Dies kann durch institutionelle 
Regelungen nicht wirklich determiniert werden. 

4. Von der Gemeinschaftlichkeit zum breiteren Horizont 
Im alten Modell waren die Grenzen des Staates auch die Grenzen einer 

nationalen Gesellschaft, ebenso die Grenzen einer Volkswirtschaft im 
Sinne einer funktional vollständigen und nach außen weitgehend abgrenz­
baren Ökonomie, weiters die Grenzen einer Kultur-, Werte- und Solidar­
gemeinschaft. Darauf haben sich Geldverteilungsaktivitäten gegründet. Die 
Solidaritätspflicht wurde durch die kulturelle Einheit legitimiert und durch 
die funktionale Vollständigkeit der Wirtschaft ermöglicht.23 Österreicher 
helfen österreichern. 

Diese Optionen sind mit dem dahinschwindenden Modell eines 
"Container-Staates", einer abgeschlossenen, scharfrandigen, souveränen 
Einheit, der Erosion preisgegeben: Bei offenen Grenzen können Verpflich­
tungen weniger leicht auferlegt werden, und in multikulturellen Gesell­
schaften ist das Wir-Gefühl komplexer gelagert. ln der Europäischen Union 
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ist die solidarische Perspektive überhaupt weiter gefasst: Österreicher 
sollen Spaniern, Griechen, Süditalienern, bald auch Slowenen, Ungarn, 
Polen, Tschechen, Slowaken helfen. Aber die Solidarität, die sich in einer 
solchen Perspektive wachrufen lässt, ist weniger intensiv, und auch das 
Umverteilungsvolumen ist weit geringer, als es innerstaatliche Redistri­
butionsprogramme vorgeführt haben. Dazu kommen die generellen Bud­
getbegrenzungen. Unter diesen Bedingungen sind die Spielräume für Ar­
beits- und Sozialpolitik geschrumpft, jene Bereiche, die immer die Kern­
felder des sozialpartnerschaftliehen Wirkens waren. 

Natürlich ist es für sozialpartnerschaftliehe Institutionen nicht leicht, mit 
einer Erweiterung der Europäischen Union fertig zu werden. Auf der Arbeit­
geberseite hegen die kleinen Gewerbetreibenden ihre Aversionen gegen 
das Ausland, weil sie Konkurrenz befürchten, während sich die Industrie 
über die Aussicht freut, ihr Arbeitskräftepotential aufzustocken. Auf der 
Arbeitnehmerseite stehen die durchaus vorhandenen internationalen 
Solidaritätsgefühle mit dem Unbehagen schlechtgestellter Arbeitnehmer, 
die nicht zu Unrecht eine verschärfte Lage auf dem Arbeitsmarkt voraus­
sehen, in Konflikt. Ähnliche Ambivalenzen finden sich in der Haltung zu 
anderen Europäisierungsthemen: Natürlich wird man im Zuge der europäi­
schen Erweiterung für eine Neugestaltung der Brüsseler Entscheidungs­
verfahren eintreten müssen; aber das wird es verunmöglichen, die 
Sozialpolitik im eigenen Hause zu behalten, und mit europäischen "Frei­
zügigkeiten" und globalen "GATS-Regeln" wird manches auf Dauer nicht 
verträglich sein. Das wird uns die europäische Rechtsprechung zeitgerecht 
mitteilen.24 

Kurz gesagt: Es wird kein politisches Problem geben, bei dem nicht die 
europäische Ebene und die globale Ebene in Rechnung zu stellen sind. 
Das macht alle Probleme viel schwieriger; jedes Problem einer Beschäfti­
gungs- oder Sozialpolitik ist hinfort nicht allein als "österreichisches" 
Problem zu betrachten. Die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie ist 
dann nicht auf das Problem des LKW-Verkehrsaufkommens in Tirol zu 
reduzieren, sondern bedarf einer nachhaltigen und intelligenten Gesamt­
strategie; die Arbeitnehmerbewegung ist da in einem Gewöhnungsprozess. 
Auch die Multikulturalität ist weder mit einigen Phrasen über Offenheit und 
Menschlichkeit und einer diffusen Authentizitätsideologie ("Welt umarmen") 
noch mit unintelligenten Abschottungsmaßnahmen ("auf die Straße set­
zen") abgetan, sondern bedarf eines harten Kerns - Wahrung der Men­
schenrechte, Integration in umschreibbaren Sachverhalten- und gleich­
zeitig einer Entfaltung von Hilfsbereitschaft und Toleranz; die Arbeitneh­
merbewegung tut sich noch schwer im Umgang mit diesen Dingen. Tat­
sächlich werden eine prosperierende Wirtschaft und eine ausreichende 
soziale Versorgung nicht alle Migrationsprobleme lösen können.25 Wie sich 
die Sozialversicherungssysteme im internationalen Benchmarking tun 
werden, wird abzuwarten sein. Wie sich die Zukunft öffentlich-rechtlicher 
Medien entwickeln wird, werden wir sehen. Welche Berufsberechtigungen 
wir anpassen müssen, ist Sache der nächsten Jahre. Die Konturen dessen, 
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wie sich die Konvergenz der Bildungssysteme weiter entwickelt, zeichnet 
sich ab. Viele Probleme dieser Art stehen an. 

5. Von der Marktaversion zur Leistungsethik 

Die sozialdemokratische Variante der "sozialen Demokratie" hat seit der 
Nachkriegszeit auf einer Aversion gegen Marktgesetzlichkeiten beruht, die es 
manchen Politikern aus dem linken Lager oder aus Interessenverbänden­
allen marktwirtschaftsfreundlichen Bekundungen zum Trotz- als vorzugswür­
dig erscheinen ließ, Menschen durch sozialpolitische Maßnahmen aus dem 
Markt herauszunehmen.26 Es gab Kreise, die- bei allem Einsatz für Be­
schäftigungspolitik - nicht unbedingt an die Bedürfnisse oder Notlagen der 
Klienten anknüpften, sondern es klammheimlich begrüßten, wenn jemand 
durch marktunabhängige, das heißt staatliche Alimentierung von dem verab­
scheuungswürdigen Zwang, seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen, frei­
gestellt werden konnte:27 Jeder Sozialhilfeempfänger ist ein sozialer Erfolg. 
Jede Ausweitung von wohlfahrtsstaatliehen Budgets ist ein politischer Erfolg. 
Jedes Budgetdefizit ist unbeachtlich, wenn es nur guten Zwecken dient. 

Der Aufstieg des Marktparadigmas in den letzten Jahrzehnten lässt den 
Schutz vor dem Markt als Kernelement eines politischen Programms 
unglaubwürdig und unrealistisch erscheinen. Das "wohlfahrtsstaatliche 
Projekt" verliert seine "utopischen Energien", die es sich fälschlich appro­
priiert hat; 28 denn dieses Projekt war in Wahrheit (glücklicherweise) immer 
ein recht pragmatisches und kein utopisches. Doch Politik, auch wohl­
fahrtsstaatliche Politik, muss heute anders ansetzen als mit dem Ziel der 
Befreiung vom Markt: Es kann sich nicht mehr um die Schaffung von 
Nischen eines erleichterten Lebens und verringerter Arbeitsmühe inmitten 
einer "feindseligen", das heißt leistungsfordernden Umwelt handeln, 
sondern es muss sich um die Angleichung von Lebenschancen durch Hilfe 
zur Marktbewährung handeln. Das ist eine Strategie des Empowerment. 
Eine Schlaraffenland-Ideologie, die ohnehin nie gestimmt hat, ist endgültig 
als obsolet erwiesen. 

Die Herausnahme aus dem Markt kollidiert nicht nur mit einer weithin 
akzeptierten Antiverschuldungspolitik, weil der freizügige Ersatz privaten 
Einkommens durch öffentliches auf Dauer unbezahlbar wird; es regt sich 
auch der Verdacht, dass langfristig fortgesetzte Abhängigkeit soziale 
Pathologien produziere, insbesondere auch den Verlust der Fähigkeit zu 
verantwortlicher sozialer Teilhabe. Das weitverbreitete Bewusstsein "Ge­
rechte Sozialpolitik heißt, dass den anderen genommen und mir gegeben 
wird" muss nicht noch gefördert werden. Als Ziel von sozialpolitischen 
Maßnahmen wird heute weithin anerkannt, dass die Klienten nach Tunlich­
keit zur Lebensführung aus eigenen Kräften zu befähigen sind. Wirt­
schaftlicher Zwang gilt nicht mehr per se als persönlichkeitsdeformieren­
des Unheil, sondern wird auch als charakterbildende Kraft gesehen. Die 
Menschen im Wettbewerb halten und sie dazu wieder befähigen -
"employability fördern" hat Programm der Sozialpartner zu sein. 
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Zum neuen geistigen Gehalt einer Politik im 21. Jahrhundert, auch einer 
Arbeitnehmerpolitik, gehört eine neue Leistungsethik Auch die alte Arbei­
terbewegung hat ihre sozialen Absicherungsideen immer mit einem Ethos 
der manuellen Arbeit als Quelle aller Werte verbunden. ln jeder Gesell­
schaft war die Sorge für die ihr Angehörenden mit der selbstverständlichen 
Verpflichtung verbunden, dass jeder nach seinen Kräften zum Wohl des 
Ganzen beizutragen habe. Die Gesellschaft hat die Verpflichtung, einen 
Arbeitslosen nach Kräften zu unterstützen; und der Arbeitslose hat die 
Verpflichtung, sich nach Kräften um eine neue Arbeit zu bemühen. Das 
Heer der strahlenden, braungebrannten , bergsteigenden und "kurenden" 
Frühpensionisten muss nicht mit allen Mitteln verteidigt und vermehrt 
werden. Dass es Personen gibt, die unter turbokapitalistischen Turbulen­
zen zu leiden haben, ist ebenso offenkundig wie der Umstand, dass es 
arbeitsscheue Personen gibt, die nichts mehr fürchten als einen Arbeits­
platz. Die augenzwinkernde Nutzung sozialstaatlicher Programme ist zu­
rückgedrängt, aber noch nicht beseitigt. Da in der konsumistischen Ge­
genwartskultur ein Ethos der Arbeit immer weniger zur Verfügung steht, 
weil es unter anderem durch eine marktturbulente Event- und Konsum­
kultur- die ja den wirklichen , alle Lebensbereiche aufzehrenden Sieg einer 
Wirtschaftsmentalität ausmacht, die den Menschen nur noch auf seine 
Rolle als Arbeitskraft und Konsument reduziert- abgebaut wird29 , werden 
auch die Sozialpartner akzeptieren müssen, dass an die Stelle dieses 
Ethos weithin die Disziplin des Marktes tritt. Diese passt ohnehin besser 
zum dominierenden Selbstentfaltungs- und Autonomiebewusstsein. Das 
bedeutet eine Neugewichtung, auch bei weiterhin gültiger Anerkennung der 
beiden Prinzipien: Erstens, der Wohlfahrtsstaat, eine großartige Errungen­
schaft30 , braucht sein Gegengewicht, den Markt. Zweitens, der Markt 
braucht sein Gegengewicht, den Wohlfahrtsstaat. 31 

6. Vom etatistischen System zur Symbiose von Markt und Staat 

Ein hohes Maß an Vertrauen in die Superiorität staatlicher Regelungen 
und Interventionen ist zeitweise für eine Arbeitnehmervertretung kenn­
zeichnend gewesen, die sich den Launen eines ungebärdigen Kapitals 
ausgesetzt sah. Der Gedanke, dass sich die wirtschaftlichen Prozesse am 
besten von einer zentralen Instanz aus steuern ließen, hat- allen Dementis 
und Proklamationen zum Trotz- immer noch insofern Spuren hinterlassen, 
als man jedes Mal, wenn ein Problem irgendeiner Art auftauchte, ohne 
Umschweife die Verantwortung der Politik angerufen hat. Diese Ära ist vor­
über: Ohne Politik unterschätzen zu wollen - es ist ein guter Grundge­
danke, dass die Menschen in erster Linie für ihr Leben selbst verantwortlich 
sind. Nicht an allem ist "die Gesellschaft" schuld. Und nicht für jedes 
Problem ist "der Staat" zuständig. Der Pawlowsche Etatismus hat ausge­
dient. 

Der hemmungslose Umgang mit den Verschuldungspotentialen des 
Staates war ohnehin immer der Kurzsichtigkeit und nicht der Gerechtigkeit 
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geschuldet. Es ist kein Zeichen von Anstand, aus Gründen kurzfristiger 
politischer Opportunität der nächsten Generation die unbeglichenen 
Rechnungen zu hinterlassen. Eine wesentliche Herausforderung der 
Demokratie "erwächst aus ihrer angeborenen Neigung, vorrangig ,die Be­
dürfnisse des Augenblicks' [ ... ] zu befriedigen -zu Lasten der Zukunft. Die 
Lastenverschiebung auf spätere Generationen ist bequem, begünstigt den 
Machterwerb und Machterhalt hier und heute und ist politisch relativ einfach 
zu bewerkstelligen. Denn die zukünftigen Generationen haben weder 
Stimmrecht noch sonstige Machtressourcen. Dadurch kommen die 
lautstarken Interessen der Gegenwart, vor allem die für Machterhalt oder­
verlust ausschlaggebenden Interessen, um so besser zum Zuge. Doch die 
Lastenabwälzung auf die Zukunft kann auf ihre Urheber zurückschlagen, 
wenn ein Teil der Abwälzungsfolgen schon in der Gegenwart spürbar wird. 
Dies ist z.B. im Fall der Staatsverschuldung gegeben, zu der auch die 
Demokratie neigt. Die Bedienung einer hohen Staatsverschuldung mit Zins 
und Tilgung allerdings verknappt den haushaltspolitischen Spielraum 
außerordentlich, erschwert die Zukunftsvorsorge und behindert zudem die 
Reaktions- und Gestaltungsfähigkeit in der Gegenwart nachhaltig."32 

Ausgabendisziplin ist für alle politischen Lager zu einem Imperativ gewor­
den, allenfalls natürlich hingezogen über einen Konjunkturzyklus, aber 
jedenfalls nicht im Sinne der Ausschöpfung aller Finanzierungsmöglich­
keiten auf dem Kapitalmarkt, dessen Wirkungsmechanismen ja auch nicht 
so gestaltet sind, dass die Auswirkungen einer Verschuldungspolitik 
vorrangig den Arbeitnehmern zugute kommen. 

Der Staat soll stark, aber nicht groß sein. Das ist auch für Arbeitnehmer 
gut. Dabei ist die einfache Entgegensetzung von Markt versus Staat im 
Grunde eine Diskussion von gestern. Bei allen praktischen Fragen geht es 
immer häufiger um brauchbare institutionelle Mischungen: um New Public 
Management; um regulierte Märkte; um Verschränkungen öffentlicher und 
privatwirtschaftlicher Aufgabenerfüllung. Die Gestaltung dieser Bereiche ist 
kompliziert, und in vielen Fällen geht es nur um Versuche, Experimente, 
Probe-Designs - und diese ließen sich trefflich unter Beteiligung der 
Sozialpartner anstellen. Es gibt in diesen neu zu erschließenden Politik­
feldern keine Rezepte, sondern man muss Erfahrungen sammeln, wie man 
eine sinnvolle Balance zwischen Einflusssphären zustande bringt. Dort 
spielen sich die wirklichen Probleme ab, nicht bei der klassischen Markt­
Staat-Konfrontation. 

Das Entstaatlichungsprogramm hat natürlich auch seine Grenzen, und 
man müsste die Augen ganz fest zu kneifen, um zu glauben, dass man sich 
um sie nicht kümmern muss: Nicht immer sind vorgebliche Privatisie­
rungen, bei denen die eine Gebietskörperschaft durch eine andere ersetzt 
wird, tatsächliche "Verkäufe", und es handelt sich schon gar nicht um "Ent­
staatlichungsinitiativen". Zuweilen kommt der Verdacht auf, dass öffentli­
ches Vermögen auf für den Käufer günstigste Weise in Privatvermögen 
umgewandelt wird. Auch dubiose Ausgliederungen, bei denen Vermögens­
werte von einer im öffentlichen Besitz befindlichen Gesellschaft übernom-
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men werden, sind nicht immer überzeugende Lösungen.33 Deregulierungs­
initiativen haben in einigen Fällen zu großartigen Leistungssteigerungen 
und Preissenkungen geführt; aber in manchen Fällen bleibt die Ratio 
rätselhaft. Jedenfalls wären die unterschiedlichen Fälle eine sachkundige 
Debatte wert, eine Debatte, die freilich nicht mit Pauschalbekundungen -
"Verschleuderung öffentlichen Vermögens" auf der einen Seite und "Belas­
tungsverminderung des Steuerzahlers" auf der anderen Seite - geführt 
werden darf. Die Sozialpartner haben sich ihre Reputation seinerzeit nicht 
zuletzt dadurch erworben, dass Sachargumente (bei allem politischen 
Hintergrundverständnis) in ihren Überlegungen eine große Bedeutung 
besaßen, und dadurch, dass sie- mehr pragmatisch als ideologisch- auch 
einmal über ihren Schatten springen konnten. Das sind Qualitäten, die das 
politische Leben in Zeiten wie diesen brauchen könnte, in denen tatsächlich 
bei vielen Problemen "soziale Innovationen" erforderlich sind. 

7. Von der alten zur neuen Sozialpolitik 

Das Ziel, soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, bleibt aufrecht, gerade 
in tiefgreifenden Transformationsprozessen. Aber das bedeutet keinen 
dogmatischen Traditionalismus. Es bedeutet vielmehr, jenen zu helfen, die 
sich nicht selbst helfen können; jene zu fördern, die ihre Potentiale entfalten 
wollen; jenen Überbrückung zu leisten, die sich in transitorischen Verhält­
nissen befinden; und jene zu tadeln, die es sich auf die billige Tour und zu 
Lasten der anderen "richten" wollen. 

Soziale Gerechtigkeit ist etwas anderes als formale Gleichmacherei; sie 
schließt die Herausforderung zur Leistung ein. Es ist ein neuer Produktivis­
mus angesagt: Es gibt keinen Schutz mehr vor den Leistungszumutungen 
des Marktes, sondern vorrangig Hilfe bei ihrer Bewältigung. Die individuel­
len "Anfangspotentiale" im Wettbewerbsgeschehen sind zu korrigieren, 
nicht die Ergebnisse unter dem Titel einer egalitär verstandenen Gerechtig­
keitsauffassung, die mit Vorliebe an die schlechteren Instinkte der Men­
schen, an den Neid allzumal, appelliert. Eine Verbesserung der Markt­
chancen für jedes Mitglied der Gesellschaft ist anzustreben. Dass die Er­
gebnisse des Wettbewerbs nicht allen Wünschen Rechnung tragen, wird 
sich nicht vermeiden lassen. Die egalitäre Demokratie nach der produkti­
vistischen Wende zielt demgemäß auf den Aufbau von fair verteilter 
Wettbewerbsfähigkeit 

Soziale Gerechtigkeit bedeutet nicht, ein verpflichtungsloses Anspruchs­
denken zu fördern: der "Staat" möge zahlen, die "Reichen" mögen zahlen, 
die "anderen", wer immer dies auch jeweils sein mag, mögen zahlen. Ein 
angemessenes Verhältnis von Rechten und Pflichten ist vorauszusetzen 
und immer wieder zu bekräftigen. Es ist auch eine Aufgabe der öffentlichen 
Einrichtungen, eines öffentlichen Diskurses, dies bewusst zu machen. 
Politik, auch Arbeitnehmerpolitik, ist nicht nur das Reich der Versprechun­
gen, sondern auch jenes der Herausforderungen. Politische Kultur wird 
nicht gedeihen, wenn man immer an die Schwächen der Menschen appel-
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liert, an ihre Ressentiments, ihre Faulheit und ihre Gier. Das war nie Kenn­
zeichen der klassischen Arbeiterbewegung, es ist stete Versuchung in 
populistischen Zeiten. Arbeitnehmerpolitik muss im Gegenteil die besten 
Seiten der Menschen herausstellen und diese pflegen und entfalten. Das 
geschieht auch jenseits konkreter Versprechungen; zuweilen gilt es auch 
Grundsatzfragen zu thematisieren, im Hinblick auf die man nichts "tun" 
kann. 

Herausforderungen sind nicht gleichbedeutend mit beliebigen Forderun­
gen oder mit Überforderung. Natürlich gibt es Flexibilisierungsgrenzen, das 
heißt aber auch: Grenzen des liberalen Programms. Der Markt ist immer 
ebenso innovativ wie destruktiv.34 Die Wahrnehmung einer adäquaten 
Rolle für Marktprozesse heißt nicht, dass man seinen Frieden macht mit 
allen Formen einer neoliberalen Ideologie. Globalisierungsjubel ist be­
grenzt glaubwürdig: Auch die gute Botschaft, dass man sich dies und jenes 
in Zukunft selbst zahlen müsse und dadurch einen ungeheuren "Frei­
heitsgewinn" erzielen könne, ist nicht immer überzeugend. Der "flexible 
Mensch"35 ist ein Elitenprogramm, keine verstehbare Lebensperspektive 
für alle und gerade für "Normalmenschen" sehr oft kein erstrebenswertes 
Modell. Je dynamischer und vermarktlichter die Gesellschaft ist, desto 
schwerer tut sie sich mit Halbleistungsfähigen, die gleichwohl, da man sie 
nicht wegzaubern oder zur Gänze gettoisieren kann, integriert werden 
müssen. Es bleibt gültig, dass ein Markt im Rahmen von Normen 
funktioniert; dass eine Gesellschaft ohne Vertrauen gar nicht funktioniert; 36 

und dass deswegen der Wohlfahrtsstaat37 eine gewohnte und geschätzte 
Konfiguration ist. 38 Alle diese alten Besorgnisse und Warnungen sind zu­
treffend, so neoliberal und liberalprogressiv sich die Wirtschaftspropa­
ganda auch geben mag.39 

Natürlich geht es somit trotz des Perspektivenwechsels um Reform und 
Aufrechterhaltung des Sozialstaates, den in Wahrheit kein vernünftiger 
europäischer Politiker demontieren will; die treffende Formulierung ist die 
von der "solidarischen Hoch Ieistungsgeseiischaft". Da stimmt es nachdenk­
lich, wenn politische Kreise sich mit einer solchen Formulierung nicht 
anfreunden können, handelt es sich doch um einen essentiellen Bereich 
dessen, was immer vernünftige Sozialpartner-Politik ausgemacht hat. Die 
solidarische Hochleistungs-Gesellschaft ist gleichermaßen ein politisches 
und ein wirtschaftliches Konzept. Es gilt das Resümee Franz-Xaver Kauf­
manns: "Wenn es [ ... [ richtig ist, dass Sozialpolitik es mit der Vermittlung 
von Staat und bürgerlicher Gesellschaft zu tun hat, oder moderner formu­
liert: mit der Abarbeitung der Folgeprobleme einer funktionsorientierten 
Strukturdifferenzierung sich modernisierender Gesellschaften, so kann es 
nicht genügen, die Dinge entweder aus der Sicht des Staates - also 
juristisch oder politikwissenschaftlich - oder aus der Sicht der Marktwirt­
schaft bzw. einem breiter ansetzenden Konzept der Versorgung und der 
Wohlfahrtsproduktion - also ökonomisch oder soziologisch - zu betrach­
ten. Es kommt vielmehr gerade auf eine Verschränkung der disziplinären 
Perspektiven an, um das hybride Gebilde ,Sozialpolitik' oder ,Sozialstaat' in 
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seiner Eigenart zu erfassen. Und es genügt ebenso wenig, Sozialpolitik nur 
im Hinblick auf ihre unmittelbaren Wirkungen auf die Lebenslagen und 
Entfaltungschancen von Individuen hin zu diskutieren." Sozialpolitik habe 
"neben personfunktionalen auch systemfunktionale Aspekte. Diese zur 
Sprache zu bringen fällt schwer in einer auf individualistische Selbstentfal­
tungswerte festgelegten Kultur. Die individuellen Nutzen allein könnten 
jedoch in der Regel keine politischen Mehrheiten mobilisieren. Sozialpolitik, 
auch soziale Umverteilungspolitik, ist eine Weise, in der sich ein Gemein­
wesen seiner basalen Solidarität versichert. Und es tut dies um kollektiver 
Nutzen wie der Humankapitalbildung, der inneren Pazifizierung oder der 
Verwirklichung akzeptierter Werte willen."40 

Es geht - erstens - in manchen Bereichen wohl um eine neue Ziel­
sicherheit: Die Sozialpolitik wird sich ein wenig zielgerechter geben müs­
sen, sie muss nicht alle Bereiche der Mittelschichten bevormunden und 
nicht alle Probleme der Weit lösen, sondern die wirklichen Härten angehen. 

Es kann aber auch - zweitens - Selbstbehalte und Mischverhältnisse 
geben, aus Finanzierungsgründen ebenso wie aus Steuerungsgründen; 
und die Einschwörung auf eine "Gratismentalität" in allen Lebensbereichen, 
die beliebige luxuriöse Ansprüche als den "unteren Rand" menschen­
würdigen Lebens ansieht, ist gleichermaßen unrealistisch wie sozial unge­
recht. 

Damit ist- drittens- die "Unantastbarkeit" der "Kernbereiche" des Wohl­
fahrtsstaates, auch im Sinne universeller Abdeckung, durchaus vereinbar: 
Eine umfassende Krankenversicherung gehört in die Kategorie Chancen­
gleichheit, nicht in die Kategorie Bevormundung, wie dies manche sehen 
wollen, und es gibt auch im internationalen Vergleich keine guten Gründe, 
wesentliche Vermarktlichungsinitiativen im Bereich der Krankenversorgung 
zu setzen. Die Vereinigten Staaten machen es vor, wie man mit viel Geld in 
einem marktförmigen Ambiente schlechte Resultate erzielen kann, und ein 
komparativer empirischer Befund wie dieser ist nun einmal ein gutes Argu­
ment. 

Solidarität bleibt auch in einer modernen, flexiblen, globalisierten Wirt­
schaft ein Wert. Aber Solidarität und soziale Gerechtigkeit bedeuten -
viertens - nicht, dass man den Sozialstaat ideologisch in der Utopie einer 
entkammodifizierten Gesellschaft und Lebensform verankern muss. Tat­
sächlich ist es ein Skandal, wenn in einer reichen Gesellschaft wie dieser 
Armut herrscht. Aber Armut liegt- nur zur statistischen Erinnerung - nicht 
dann vor, wenn jemand unterhalb des Medianeinkommens einer Gesell­
schaft liegt; vielmehr geht es um die Definition "echter" Armut, die in einer 
Luxusgesellschaft durchaus zu relativieren ist. Grundeinkommensvisionen 
sind unter den Vorbehalt realistischer Finanzierbarkeitsberechnungen zu 
stellen. Armut wird nicht gleich zu behandeln sein, wenn es um selbstge­
wählte Armut - einschließlich der Armut in Übergangsphasen - geht; so 
sind beispielsweise nicht alle alleinerziehenden Mütter, die ihren "Exkurs" 
aus der Arbeitswelt genaugeplant und vorbereitet haben, automatisch als 
gesellschaftliche "Opfer" zu sehen. Rund zehn Prozent der Bevölkerung 
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sind hingegen offenbar von dauernder Armut geplagt, und sie können sich 
auf dem Arbeitsmarkt nicht gut situieren; die meisten von ihnen nicht unbe­
dingt aus eigenem Verschulden, manche von ihnen hingegen durchaus mit 
dem Kalkül sozialstaatlich abgesicherter "Gemütsruhe". 

Asoziale Elemente gibt es - fünftens - auf beiden Enden der sozialen 
Skala: am oberen Ende jene, die sich mit Hilfe wirtschaftsnaher Dienst­
leisterder Steuerpflicht und allen sonstigen Verpflichtungen der "Bürger­
gesellschaft" geschickt entziehen oder in jenen Grauzonen des Arbeits­
marktes Geld verdienen, in denen tatsächlich oft Ausbeutung herrscht; am 
unteren Ende viele von jenen, die Karl Marx einst als "Lumpenproletariat" 
beschrieben hat und die es - als Mentalitätskonstellation - natürlich nach 
wie vor gibt. 

ln der Perspektive sozialer Gerechtigkeit sind- sechstens- auch man­
che überkommenen primitiven Progressismen überdenkenswert. ln man­
chen Kreisen herrscht beispielsweise eine Feindschaft gegenüber der her­
kömmlichen Familie, die für den Kernbestand der Arbeiterschaft nie typisch 
war. Von manchen erhält etwa alles, was nicht der konventionellen Ehe 
entspricht, blinden Applaus, und alles, was ihr ähnelt, verfällt dem Hohn. 
Auch wenn sich der diffus-linke, aber schicke Progressismus in den lebens­
nahen Milieus einer Arbeitnehmerbewegung niemals wirklich verankern 
konnte, ist doch seine Wirkung zuweilen spürbar und beeinflusst die politi­
sche Agenda. ln Wahrheit handelt es sich um überholte Traditionsbestände 
aus dem vorigen und vorvorigen Jahrhundert. Die Frage, wie das "gute 
Leben" in Zukunft aussehen kann, wird in einer umfassenderen Weise zu 
diskutieren sein.41 

8. Schlussbemerkungen 

Es wächst eine neue Govemance-Struktur- nach dem nationalstaatli­
ehen Konsens des 19. Jahrhunderts und dem wohlfahrtsstaatliehen 
Konsens des 20. Jahrhunderts. "Governance" als sozialwissenschaftliches 
Modewort bringt zum Ausdruck, dass Politik vielgestaltiger wird, ein Mehr­
ebenenmodell , ein Bargaining-System mit staatlichen und nichtstaatlichen 
Partnern. Sie schließt auch die Zivilgesellschaft ein, deren Ausprägungen 
in den letzten Jahren ein neues Interesse gefunden haben: intermediäre 
Assoziierungen, Gruppen, Vergemeinschaftungen zwischen Individuum 
und StaatY Dazu gehören letzten Endes auch die Interessengruppen. We­
der ist die "Verstaatlichung" ihrer Aufgaben empfehlenswert in Zeiten, in 
denen staatliche Bürokratien eher abgeschafft werden, noch ist ihre Über­
flüssigkeit in Zeiten hegemonialer Vermarktlichungsideologien plausibel zu 
machen. 

Die alte Sozialpartnerschaft ist tot, es lebe eine neue Governance-Struk­
tur. Diese erfordert eine Reorientierung, auf allen Seiten. Nach dem Para­
digmenwechsel , der als Gewöhnungsprozess einige Zeit dauert und für 
manche schmerzhaft ist, ist ein neues korporatistisches Verhandlungs­
regime möglich und angebracht. Auch in einer entrepreunerialen Welt wird 
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es sinnvoll sein, ein paar korporatistische Säulen- in etwas modernisier­
tem Design- in das demokratische Gebäude einzubauen. 
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Entwicklungstendenzen der 
Österreichischen Sozialpartnerschaft 

Thomas Delapina 

1. Umfassende Verbände als Basis des Systems 

Der Aufstieg Österreichs aus den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges 
zu einem der weltweit reichsten Länder ist untrennbar mit dem spezifisch 
Österreichischen System der Sozialpartnerschaft verbunden, das weit über 
den Kernbereich der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, nämlich die 
Regelung der Arbeitsbeziehungen (Kollektiwerträge über Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen) hinausgeht. Vor allem die beachtliche wirtschaftliche 
und soziale Stabilität sind auf dieses System zurückzuführen, das auf der 
Existenz großer, umfassender Organisationen der Interessenvertretung 
der großen wirtschaftlichen Gruppen aufbaut: Praktisch alle Berufsgruppen 
sind in den öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungskörpern der Kammern 
mit gesetzlicher Mitgliedschaft organisiert, und der Österreichische Ge­
werkschaftsbund als Verein mit freiwilliger Mitgliedschaft fungiert als um­
fassende Dachorganisation der einzelnen Fachgewerkschaften. 

Diese umfassende Organisationsform mit hohem Repräsentationsgrad 
und breiter demokratischer Legitimation ist notwendige Bedingung für den 
internen und externen lnteressenausgleich. Im Gegensatz zu der an vier­
jährigen Wahlzyklen orientierten Politik der Parlamentsparteien erlaubt sie 
einen Verzicht auf einseitige Maximalstrategien und damit eine Versach­
lichung der Politik sowie eine gesamtwirtschaftliche Orientierung der Stra­
tegien. Dies fördert die Stabilität von Erwartungen und des Gesamt­
systems, steigert Verlässlichkeit und Kalkulierbarkeit und führt daher zu 
einer Kostenentlastung, sowohl auf einzel- als auch auf gesamtwirt­
schaftlicher Ebene. 

2. Die Entwicklung in der EU 

Obwohl die Sozialpartnerschaft nie in ein starres Korsett gezwängt war 
und sich im Laufe der Jahrzehnte laufend an neue Rahmenbedingungen 
anpasste, wurden allgemein zu Mitte der neunziger Jahre größere Verän­
derungen erwartet, die zu einem Bedeutungsverlust der Sozialpartner­
schaft führen, da mit dem EU-Beitritt Österreichs wesentliche Entschei-
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dungen dem nationalen Gestaltungsspielraum entzogen wurden, wogegen 
auf EU-Ebene (ebenso wie in den meisten anderen Mitgliedstaaten der 
Union) keine ähnlich entwickelten Strukturen der Sozialpartnerschaft be­
stehen. 

ln der Praxis erwiesen sich die Änderungen durch den EU-Beitritt als 
nicht allzu gravierend, bestand doch weiterhin unverändert die wesentliche 
Aufgabe der Sozialpartner in der Beeinflussung der nationalen Entschei­
dungsträger, unabhängig davon, ob letztendlich die Gesetzgebung im 
nationalen Parlament oder auf europäischer Ebene über den Ministerrat 
erfolgt. Und abgesehen davon, dass für die Sozialpartner zentrale Materien 
(Arbeitsmarkt, Sozialpolitik ... ) weiterhin in nationaler Kompetenz verblie­
ben, räumt in der Regel die nationale Umsetzung bei auf die europäische 
Ebene abgewanderten Materien große nationale Gestaltungsspielräume 
ein. Nicht zuletzt ergaben sich- quasi als Kompensation für wegen Kom­
petenzabwanderung verloren gegangene- neue Einflussmöglichkeiten für 
die Sozialpartner auf europäischer Ebene, entweder über Dachverbände 
wie EGB oder UNICE (z.B. im Sozialen Dialog) oder in konsultativer 
Funktion im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. 

Die Lage der Sozialpartnerschaft in der EU muss dabei allerdings als 
recht widersprüchlich eingeschätzt werden. Denn- ohne hier in Details 
eingehen zu können- zeigen sich folgende Tendenzen: 
• Der Einfluss der existierenden sozialpartnerschaftliehen Einrichtungen 

wie Sozialer Dialog und EWSA auf den Entscheidungsprozess ist gering. 
• ln offiziellen Dokumenten, Erklärungen, Schlussfolgerungen von Rats­

sitzungen wird regelmäßig die Bedeutung einer verstärkten Einbindung 
der organisierten Gruppen aus Wirtschaft und Gesellschaft, also insbe­
sondere der Sozialpartner gefordert; dies vor allem, um Bedenken be­
züglich mangelnder Bürgernähe und demokratischer Legitimation von 
Entscheidungen, also dem bekannten Akzeptanzproblem entgegenzu­
treten. Die praktische Umsetzung erfolgt aber zumeist weit weniger am­
bitioniert, was zwei unterschiedliche Ursachen hat. 

• Erstens wurde auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten in jüngster Ver­
gangenheit das Interesse an kooperativen Strategien unter Einbe­
ziehung möglichst vieler Betroffener geringer, das politische Klima ent­
wickelt sich in Richtung Konfrontation, die Dialogbereitschaft nimmt ab. 
Charakteristisch dafür ist die Entwicklung in Italien, wo das Erreichen der 
Maastricht-Kriterien und die wenige Jahre zuvor noch als unrealistisch 
erscheinende Mitgliedschaft in der EWWU als historischer Erfolg gefeiert 
werden konnte, der nur durch das Zusammenwirken der Sozialpartner 
ermöglicht wurde. Doch kurz nachdem Politikwissenschaftler daraus ei­
nen in den Notwendigkeiten der EWWU begründeten Trend konstatier­
ten, kippte das Klima nach den letzten Wahlen wieder hin zur offenen 
Konfliktaustragung. Und auch die jüngsten Wahlergebnisse in Frank­
reich und in den traditionell konsensorientierten Niederlanden weisen in 
diese Richtung: konsensual orientierte Parteien haben an Bedeutung 
verloren, und neoliberale Kräfte arbeiten verstärkt daran, die Einfluss-
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möglichkeiten vor allem der Arbeitnehmerorganisationen zurückzudrän­
gen. 

• Zweitens leidet die EU-Ebene nach wie vor unter einer Begriffsver­
wirrung: neben die Sozialpartner trat in der Bemühung um verstärkte 
Identifizierung der Bürger mit der Politik die "Zivilgesellschaft". Die So­
zialpartner werden nun manchmal als Zivilgesellschaft (oder als we­
sentlicher Teil davon) identifiziert, manchmal aber unter Zivilgesellschaft 
nur sonstige NGOs außerhalb traditionellen Sozialpartnerorganisationen 
verstanden . Neben den (in seinen engen Grenzen) funktionierenden 
Sozialen Dialog mit klar definierten Beteiligten und Kompetenzen wurde 
ein ziviler Dialog reklamiert, wobei dessen Rolle und Teilnehmer aber 
zumeist unklar bleiben und die an den Sozialen Dialog angelehnte Be­
zeichnung irreführend ist: mangels Repräsentativität und Durch­
setzungsgewalt gegenüber ihren Mitgliedern können in einem wie auch 
immer organisierten zivilen Dialog keine bindenden Vereinbarungen 
geschlossen werden. 

3. Die Entwicklung in Österreich im ausklingenden Jahrtausend 

ln der Analyse der Entwicklung der Sozialpartnerschaft ist es sinnvoll , 
zwischen zwei Aspekten der Sozialpartnerschaft zu unterscheiden: erstens 
im weiteren Sinne die tripartite Beziehung zwischen Arbeitgeber-, Arbeit­
nehmervertretung und Regierung, und zweitens die Sozialpartnerschaft 
i.e.S., also zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, speziell 
wenn es um die Regelung von Arbeitsbeziehungen geht. Während also, 
wie oben dar!i]estellt, der EU-Beitritt Österreichs unerwarteterweise nicht zu 
massiveren Anderungen im sozialpartnerschaftliehen Gefüge Österreichs 
führte, bewirkten dies zwei hausgemachte Ereignisse: einerseits eine neue 
Bundesregierung seit dem Februar 2000, was vor allem die Sozialpartner­
schaft i.w.S. betrifft, und andererseits ein neues Regime in der Wirtschafts­
kammer Österreich nach dem Abgang von Präsident Maderthaner mit ihren 
Konsequenzen für die Sozialpartnerschaft i.e.S. 

3.1 Regierungswechsel und Sozialpartnerschaft i. w.S. 

Die Koalitionsverhandlungen nach der Nationalratswahl 1999 führten in 
Österreich erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg zu einer Regierung, die 
anstatt des gewohnten Konsenskurses eine einseitige "winner takes all" -
Strategie fuhr. ln einem abrupten Kurswechsel wurde eine bislang unbe­
kannte aggressive, zuweilen geradezu hasserfüllte Macht- und Einkom­
mensumverteilung auf Kosten anderer politischer und gesellschaftlicher 
Gruppen, also vor allem Arbeitnehmerorganisationen und Sozialdemokra­
tie, eingeleitet. Maßgebliche Vertreter der stimmenstärkeren Regierungs­
partei hatten sogar explizit die Zerschlagung von Arbeitnehmerinteres­
senvertretungen zum Programm erhoben. Ernsthafte Gespräche oder gar 
Verhandlungen mit den Gewerkschaften über Regierungsvorhaben wurden 
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folglich gar nicht angestrebt, und anfangs wurden sogar gesetzlich 
verbriefte Rechte wie die Begutachtung von Gesetzesentwürfen durch die 
gesetzlichen Interessenvertretungen ignoriert. Auch die traditionelle Mitwir­
kung von Vertretern der Sozialpartner in zahlreichen Gremien, Beiräten und 
Ausschüssen wurde erheblich reduziert. 

Zwar versuchte die neue Regierung, den Anschein einer Einbindung der 
Sozialpartner aufrecht zu erhalten (nicht zuletzt durch das Wissen um Um­
frageergebnisse, nach welchen die Sozialpartnerschaft in der Bevölkerung 
regelmäßig die besten Noten bezüglich Problemlösungskompetenz erhält), 
indem sie etwa die Gewerkschaften sehr wohl zu Gesprächen einlud und 
sich auch in sogenannten "Reformdialogen" mit ihnen (wie auch Vertretern 
anderer Organisationen) an einen runden Tisch begab. Allerdings wurde 
dabei weder verhandelt noch ein Dialog geführt, das Ziel war jeweils die 
Deklamation der Konzepte der Regierung, ohne dass dabei Raum für 
Abänderungen gelassen worden wäre. 

Erst nachdem der Bevölkerung die Auswirkungen der Politik der neuen 
Regierung, nämlich Sozialabbau und Umverteilung von unten nach oben, 
bewusst wurden, und als dem Österreichischen Gewerkschaftsbund in 
einer Urabstimmung die massive Unterstützung und Solidarität seiner 
Mitglieder bekundet wurde, stieg die Gesprächsbereitschaft der Regierung 
wieder etwas an, und in der letzten Phase der FPÖ-ÖVP-Regierung kann 
eine leichte Verbesserung im Dialogverhalten konstatiert werden. 

3.2 Regimewechsel in der WKÖ und Sozialpartnerschaft i.e.S. 

Nach dem Abgang Präsident Maderthaners unterzog sich die WKÖ einer 
tiefgreifenden Reform, sowohl in personeller, inhaltlicher und organisatori­
scher und Hinsicht. Eine komplett neue politische Führungsmannschaft, die 
schon alleine aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit weitgehend unbelastet 
von sozialpartnerschaftliehen Erfahrungen, Traditionen, Umgangsformen 
und Gepflogenheiten ist, verordnete der WKÖ eine Organisationsreform, 
die modernen Schlagworten (wie Verschlankung, Entbürokratisierung, Bei­
tragssenkung, Serviceorientierung, Ausgliederung ... ) gerecht werden und 
damit mediengerecht für positive Schlagzeilen gut sein sollte. Bald war klar, 
dass sich die angekündigte Kostenreduktion nur dann realisieren lässt, 
wenn man sich von (teureren) Führungskräften und älteren Mitarbeitern 
trennt sowie traditionelle Kernkompetenzen aufgibt. So bewirkte die ange­
strebte Reduktion der Zahl der Abteilungen unter anderem eine Kannibali­
sierung der Abteilung Wirtschaftspolitik. 

Wesentliche personelle Grundpfeiler der Sozialpartnerschaft kamen der 
WKÖ somit abhanden, sowohl auf Funktionärs- als auch auf Experten­
ebene. Vom verbliebenen Rest dieser "WKÖ neu" erlagen manche 
kurzsichtig durchaus dem Reiz der blau-schwarzen Wendepolitik mit ihrer 
"winner takes all" Strategie und dem radikalen Umverteilungsanspruch zu 
Gunstender nun Mächtigen. Auch die verstärkte Nutzung informeller Kanä­
le zur Regierung zwecks lnteressensdurchsetzung ging auf Kosten der so-
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zialpartnerschaftlichen Beziehungen. Nach einer kurzen Orientierungs­
phase bekannte sich allerdings die neue politische Führung grundsätzlich 
zum Geist der Sozialpartnerschaft- wenn auch in vielen Fällen die Praxis 
nicht mit diesem Anspruch Schritt halten konnte und vermehrt der Weg 
einer antagonistischen Interessenpolitik beschritten wurde. 

Dabei muss allerdings festgehalten werden, dass die Sozialpartnerschaft 
in ihrem Kernbereich, nämlich im Bereich der Arbeitsbeziehungen und der 
Kollektiwertragsverhandlungen, trotzder beiden Regimewechsel weiterhin 
ungebrochen funktioniert hat und die bewährten Praktiken durch die 
üblichen Zwischenrufer von außen nicht spürbar mehr gestört wurden als 
gewohnt. 

Was dagegen in der WKÖ verloren gegangen sein dürfte oder zumin­
dest vorübergehend nicht wirklich erkennbar ist, ist der umfassende Mitge­
staltungsanspruch auf der Basis einer gemeinsamen "Weitsicht", der die 
herausragende Qualität der Österreichischen Sozialpartnerschaft aus­
machte. Das gesamthafte Denken in makroökonomischen Kreislaufzu­
sammenhängen und das Bewusstsein über die Rolle der Nachfrage drohen 
zu Gunsten einer einseitigen Kostenminimierungsstrategie verloren zu 
gehen. Es gibt Signale in die Richtung, dass die aktuelle WKÖ-Führung 
unter Sozialpartnerschaft eine leicht verkaufbare, also sehr medien- und 
schlagzeilenorientierte, punktuelle Zusammenarbeit in ausgewählten Ein­
zelfragen versteht, quasi auf Abruf- ÖGB-Präsident Verzetnitsch prägte 
dazu den Begriff einer "just in time" - Sozialpartnerschaft 

4. Die Zukunft: Drei Szenarien 

Prinzipiell sind - nicht wirklich überraschend - drei Zukunftsszenarien 
denkbar: erstens eine Rückbesinnung und ein Wiederaufleben der traditio­
nellen umfassenden Kooperation (natürlich aktuellen und zukünftigen Her­
ausforderungen entsprechend modernisiert); zweitens eine Entwicklung in 
Richtung Konfrontation, also die Umwandlung in ein klassisches Lobby­
System, und drittens der Versuch eines Mittelweges, quasi eine "Sozial­
partnerschaft light". Auf diese drei Szenarien, auf die Wahrscheinlichkeit 
ihres Eintretens sowie auf ihre (insbesondere makroökonomischen) Kon­
sequenzen, soll in der Folge detaillierter eingegangen werden. 

4.1 Renaissance der klassischen Sozialpartnerschaft 

Dieses System setzt- wie in Abschnitt 1 dargestellt- große, möglichst 
umfassende repräsentative Verbände voraus, welche langfristige Verpflich­
tungen eingehen, gesamtwirtschaftliche Folgen berücksichtigen und das 
Trittbrettfahrerproblem lösen können. Gekennzeichnet ist dieses System 
durch ein Bekenntnis zu gemeinsamen Zielen (wie hoher, gleichmäßiger 
Wohlstand, Lebensqualität, Gestaltung der Arbeitsbeziehungen, Solidarität 
in Wirtschaft und Gesellschaft ... , wie sie etwa im jüngsten Sozialpartner­
abkommen 1992 oder im Jahr 1998 im Gutachten "Wirtschaftspolitische 
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Handlungsspielräume" des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen defi­
niert wurden) basierend auf einem gemeinsamen Verständnis bezüglich 
makroökonomischer Zusammenhänge, weiters durch Verzicht auf ein­
seitige "Maximalstrategien", durch Bereitschaft zu sachlicher Diskussion, 
Konsens und Kompromiss. Angestrebt wird eine aktive Gestaltung der 
Zukunft: Zukunftsthemen sollen offensiv besetzt werden, weshalb der An­
spruch auf Eingriffe in die Marktkonkurrenz erhoben wird. 

Ein solches System erlaubt eine professionellere Wirtschaftspolitik (keine 
Verabsolutierung eines Zieles, sach- und problemorientierte Diskussio­
nen ... ) sowie längerfristige, nachhaltige Lösungen anstatt einer überhaste­
ten ad-hoc-Politik. Diese Versachlichung und längerfristige Orientierung 
erleichtert auch die Bewältigung von Herausforderungen in einer durch 
zunehmende Unsicherheiten und Fluktuationen geprägten Welt, wie etwa 
durch "Giobalisierung" oder EU-Erweiterung, also einen Strukturanpas­
sungsprozess, welcher soziale Verwerfungen minimiert. 

Weiters erlaubt dieses System einen effizienteren gesamtwirtschaftlich 
(produktivitäts-)orientierten Lohnbildungsprozess durch Branchenkollektiv­
verträge, was den Unternehmen durch Auslagerung von Konflikten in 
eigene Systeme eine Entlastung von Verhandlungs- und Konfliktaus­
tragungskosten bringt. Dies fördert auch die Verlässlichkeit der Rahmen­
bedingungen, die Kalkulierbarkeit und die Stabilität, was mittelfristig -von 
besonderer Relevanz in einer Währungsunion- überdurchschnittliche Re­
sultate bezüglich Wachstum, Beschäftigung und Inflation ermöglicht. 
Stabile und berechenbare Rahmenbedingungen (Arbeitsbeziehungen, 
sozialer Frieden) erlauben eine Verbindung von hoher Wettbewerbsfähig­
keit mit starkem sozialen Zusammenhalt und erweisen sich daher als positi­
ver Standortfaktor. 

Eine darüber hinaus gehende tripartite Kooperation, eine Reaktivierung 
einer gemeinsamen regelmäßigen Gesprächsebene zwischen den Spitzen 
von Regierung und Sozialpartnern, wie etwa die formal nie sistierte Paritäti­
sche Kommission, würde der Regierung wieder ein enormes Potenzial an 
Know-how und "Sozialem Kapital" erschließen. 

Die in der Vergangenheit- ob zu Recht oder Unrecht- kritisierten Proble­
me eines solchen Systems müssten natürlich ernst genommen und repa­
riert werden. Dies betrifft etwa die Gefahr eines relativ inflexiblen politischen 
Prozesses und der schwerfälligen Entscheidungsfindung, die Gefahr der 
Abschöpfung von Renten (Lösungen zu Lasten Dritter) oder eine Verzöge­
rung von Reformen (Kritikpunkte wie Erstarrung, Strukturkonservierung, 
Schwerfälligkeit etc. sind dabei aber durchaus durch Makro-Daten der 
neunziger Jahre widerlegbar- siehe z.B. BIP/Einwohner, Wettbewerbs­
fähigkeit gemessen an der relativen Lohnstückkostenposition, Arbeitslo­
senrate ... ). 

Über die grundsätzliche Kooperationsbereitschaft und permanente, um­
fassende Kontakte und Konsultationen auf allen Ebenen sowie eine 
Einbeziehung in ein breites Spektrum von Politikbereichen (ermöglicht 
"package-deals" und Abtausch bei Patt-Stellungen) hinausgehend ist da-
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her verstärkte Transparenz gefordert, und die demokratische Legitimation 
von Entscheidungen ist gegenüber Öffentlichkeit, Medien und Mitgliedern 
ständig zu beweisen. Notwendig zur Akzeptanz sind vor allem konkrete 
Erfolge bei Problemlösungen, gar nicht so sehr in großen Fragestellungen, 
sondern in den die veröffentlichte Meinung dominierenden Fragen, 
rasche(re) Lösungen für geänderte Herausforderungen sowie eine über­
zeugende Präsentation der Leistungen. Dabei muss klar dargestellt 
werden, dass in einer funktionierenden Sozialpartnerschaft Konflikte nicht 
ausgeschlossen sind und kontroversielle Diskussionen auch öffentlich 
geführt werden. Denn Sozialpartnerschaft bedeutet kein Verleugnen oder 
Verdrängen unterschiedlicher lnteressenslagen, sondern sie stellt nur ei­
nen bestimmten, kooperativen Stil dar, wie damit umgegangen wird, eine 
Methode, wie zum Vorteil aller Beteiligten eine gemeinsame Problemlösung 
gefunden werden kann. 

Derzeit scheint die Chance auf eine Neubesinnung auf die Grundwerte 
eines solchen Modells, welches im Wesentlichen eine Stabilisierungs­
funktion erfüllt und damit zu einer Kostenentlastung führt, gering zu sein. 
Das Hauptproblem dieses Modells liegt wohl darin, dass es nicht dem (sehr 
populistischen) Zeitgeist entspricht, welcher bei immer komplexer 
werdenden Zusammenhängen offensichtlich vermehrt Schlagworte fordert 
und simple, rasche Lösungen vorgaukelt, ohne die anstehenden Probleme 
in einer Tiefe und Breite zu analysieren, die auch die Entwicklung 
nachhaltiger Lösungen erlaubt, welche einer größtmöglichen Zahl an Bür­
gern Nutzen bringen. 

4.2 Offene Konfrontation: ein Lobbysystem 

Dieses Szenario geht aus von der Entwicklung hin zu einem klassischen 
Lobby-System US-amerikanischer Prägung, in welchem durch Konkurrenz 
sowie das Aufeinanderprallen von Meinungen und Interessen die "siegrei­
che" als beste Lösung herausgefiltert werden soll. Die Verbände vertreten 
Partikularinteressen ohne Berücksichtigung des Gesamtsystems. 

Die Vorzüge eines solchen Modells liegen in kürzeren Entscheidungs­
prozessen (und damit rascheren Reformen), in einer klar erkennbaren Zu­
ordenbarkeit von Interessen sowie in einer leichteren Nachvollziehbarkeit 
von Aktivitäten und Entscheidungen für die Mitglieder in den einzelnen Ver­
bänden. 

Die wesentlichen Nachteile gegenüber kooperativen Systemen liegen al­
lerdings in einem Verlust an mittel- und langfristiger politischer und wirt­
schaftlicher Kalkulierbarkeit und Stabilität sowie in einer wirtschaftlichen 
und sozialen Polarisierung: die Starken werden stärker, die Schwachen 
werden schwächer - gemäß der "goldenen Regel" eines austrokanadi­
schen Großindustriellen: Wer das Gold hat, macht die Regeln. Damit sind 
erhebliche einzel- und gesamtwirtschaftliche Kosten verbunden. 

Ein "winnertakes a/1"- System der aggressiven Macht- und Einkommens­
umverteilung sowie die Machtverschiebung zu Sonderinteressengruppen 
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ohne Verantwortung für das Gesamtwohl bewirken abrupte Kurswechsel 
("Rachegesetzgebung"), die Nichtberücksichtigung der Interessen der Ver­
lierer bringt hohe Reibungskosten -(schärfere Verteilungsauseinander­
setzung I Streiks), was auch zu einer langsameren Um- und Durchsetzung 
von Maßnahmen (Widerstände, Blockaden ... ) führt, und überhastete, un­
ausgereifte Konzepte, Formalfehler etc. verursachen Folgekosten ("speed 
kills"). 

Ein solches System geht üblicherweise Hand in Hand mit dezentralen 
Lohnverhandlungen: gegenübeP einem gesamtwirtschaftlich orientierten 
System von flächendeckenden Branchenkollektivverträgen entstehen hö­
here Kosten durch aufwendigere Lohnfindungsverfahren, durch die Un­
sicherheit über die Kostenentwicklung bei Wegfall der Orientierung an der 
gesamtwirtschaftlichen Produktivität und durch höhere Lohnforderungen in 
führenden Branchen/Unternehmen. 

Ein Druck auf die Lohn-Preis-Spirale führt zu einer Dämpfung der 
Wachstumsdynamik und zu einer höheren Volatilität makroökonomischer 
Größen, der Druck auf die (realen) Masseneinkommen dämpft Nachfrage 
und Wachstum. Höhere Unsicherheiten bei Entscheidungen sowie die 
Beeinträchtigung der politischen und sozialen Stabilität (auch typischer­
weise durch die zunehmende Durchlöcherung einer umfassenden Kran­
kenversicherung, Einkommensabsicherung bei Arbeitslosigkeit, Alterssi­
cherung, umfassender Kollektivverträge ... ) bewirken einen Bedeutungsver­
lust dieses vielleicht wichtigsten komparativen Standortvorteils - denn 
andere Standortfaktoren wie Technologie, qualifizierte Beschäftigte etc. 
sind heute beinahe überall in der industrialisierten Welt austauschbar 
erhältlich -was wiederum höhere Zinsen und damit weniger Investitionen 
und Arbeitsplätze nach sich zieht. 

Durch den kurzfristigen Planungshorizont sind auch Zukunftsbereiche 
(Bildung, Ausbildung, Zukunftsinvestitionen) bedroht und damit eine 
Schwächung im Qualitätswettbewerb vorprogrammiert. Eine bedauerliche 
Begleiterscheinung solcher Systeme sind auch eine Entsachlichung und 
Banalisierung der öffentlichen wirtschaftspolitischen Debatten, die von 
vielfach unsinnigen Schlagworten geprägt wird und sich um nach haar­
sträubenden Kriterien erstellte Ranglisten dreht, die aus Gebieten entlehnt 
werden, welche mit Makroökonomie nicht das Geringste zu tun haben. 

Ein solches radikales Konfrontationsszenario scheint zumindest derzeit 
auch unwahrscheinlich zu sein. Die Ansätze der FPÖ-ÖVP-Regierung in 
diese Richtung stießen in der Bevölkerung auf keine große Gegenliebe, 
was auch nicht unwesentlich zum Scheitern dieser Koalitionsregierung 
beitrug, und in der WKÖ dürfte noch die Mehrheit der Klein- und Mittel­
betriebe dominieren, die auch nicht gerade als die Vorreiter des Neo­
liberalismus bezeichnet werden können. Wie der nächste Abschnitt zeigt, 
könnte sich der Weg dahin jedoch als kürzer herausstellen, als so mancher 
vermutet. 
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4.3 Der Versuch eines Mittelweges: " Sozialpartnerschaft light" 

Darunter könnte man ein System verstehen, welches die Kollektivver­
tragspolitik in ihren Grundzügen beibehalten will und grundsätzlich zur 
Kooperation bereit ist, allerdings nicht als umfassendes wirtschaftliches 
und gesellschaftliches Prinzip und ohne zugrundeliegendes gemeinsames 
Weltbild, sondern ad hoc, punktuell und themenbezogen. Von neuen 
Gremien und Prozeduren sowie einer offeneren, kontroversielleren Diskus­
sion wird frischer Wind erwartet. Ein wesentliches Merkmal dieses Modells 
ist auch ein Politikstil, der eher auf kurzfristige mediale Effekte abzielt 
anstatt sich detailliert inhaltlichen Fragen zu widmen. 

Die Verfechter eines solchen Modells erhoffen sich aus diesem vermeint­
lichen Mittelweg eine Kombination der Vorteile der beiden ersten Sze­
narien, also ein bisschen Sozialpartnerschaft mit sowohl den Vorteilen des 
ersten (Kooperations-)Szenarios (Stabilisierung, Kostenentlastung) als 
auch den Vorteilen des zweiten (Konfrontations-)Szenarios (prinzipiell ra­
schere Reaktionen auf neue Herausforderungen), natürlich ohne die Nach­
teile beider Modelle. 

Ein solches "Herauspicken von Rosinen" lässt sich aber leider nicht 
realisieren. So sinnvoll und wichtig die Zusammenarbeit in Einzelfragen 
(Bsp. Abfertigung neu) auch sein mag, die Stabilisierungsfunktion kann 
nur erfüllt werden, wenn auch die in Abschnitt 4.1 beschriebenen Kriterien 
der umfassenden Zusammenarbeit erfüllt sind (gemeinsames Weltbild, 
gemeinsames Verständnis makroökonomischer Kreislaufzusammen hän­
ge, gemeinsame übergeordnete, längerfristige Orientierung und Ziele, 
Anspruch der aktiven Zukunftsgestaltung ... ). Lippenbekenntnisse bezüg­
lich der Notwendigkeit der Kooperation ohne Erfüllung der Kriterien einer 
unfassenden Kooperation erlauben nur eine "just in time - Sozial­
partnerschaft", bei welcher die Verbände bloß auf Aufforderung der 
Regierung oder des Sozialpartners zu einem Einzelthema tätig werden. ln 
einem solchen System kann aber die Stabilisierungsfunktion (Erwartun­
gen, Rahmenbedingungen, Kalkulierbarkeit. .. ) nicht erfüllt und damit die 
Senkung gesamtwirtschaftlicher sowie einzelwirtschaftlicher Kosten nicht 
erreicht werden. Die Kompromisstindung ist überdies erschwert, da Ab­
tauschmöglichkeiten und "package-deals" ein breiteres Themenspektrum 
voraussetzen. Wegen der größeren Unsicherheiten ist in der Folge somit 
die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes geringer. 

Auch ist ein dauerhaftes Bestehen dieses Szenarios unwahrscheinlich, 
es stellt eher ein Übergangsszenario dar. Durch das Fehlen einer umfas­
senderen gemeinsamen stabilen Grundlage der Zusammenarbeit (mit den 
bei Szenario 2 nachzulesenden Nachteilen) besteht eine Tendenz der Ent­
wicklung zum puren Konfrontationsszenario, zum klassischen Lobbyismus 
bis hin zur Lagerbildung. Auch der umfassende Kollektivvertrag als letzte 
Bastion der Zusammenarbeit wird in einem solchen System mit der Zeit 
erodieren. 
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Dennoch ist derzeit die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Entwicklung in 
diese Richtung verläuft, werden doch von der WKÖ starke diesbezügliche 
Akzente signalisiert. 

5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die Österreichische Sozialpartnerschaft konnte sich bislang- nicht zuletzt 
dank ihres informellen Charakters - erstaunlich erfolgreich an geänderte 
Rahmenbedingungen anpassen, von der Inflationskontrolle der geschlos­
senen Nachkriegs-Volkswirtschaft bis hin zum Katalysator der Internatio­
nalisierung (EU-Beitritt). ln den vergangenen Jahrzehnten waren die So­
zialpartner dabei grundsätzlich immer sehr darauf bedacht, ihre (Zusam­
men-)Arbeit unabhängig von der aktuellen Regierungs(koalitions)form zu 
gestalten, egal ob ÖVP- oder SPÖ-AIIeinregierung, ob SPÖ-ÖVP- oder 
SPÖ-FPÖ-Koalition. 

Doch das Jahr 2000 brachte eine Abkehr von dieser Qualität. Die radikale 
Machtumverteilungspolitik der FPÖ-ÖVP-Koalition und die - zumindest 
zum Teil davon nicht unberührt gebliebene - Reformpolitik der WKÖ 
brachen mit dieser Tradition. Eine bedeutende Gemeinsamkeit der "Wen­
depolitik" der Regierung und der "Reformpolitik" der WKÖ scheint darin zu 
liegen, dass um jeden Preis reformiert werden muss. Altes ist schlecht, 
Neues ist gut. Altes ist langweilig, umständlich, verkomplizierend - also 
medial schlecht zu vermarkten. Deshalb muss alles neu werden, und zwar 
so rasch wie möglich, koste es, was es wolle. Der Zeitgeist erfordert dies. 
Schlagzeilen sind wichtiger als Inhalte. Kurzsichtige Reformen werden in 
beiden Fällen hohe Kosten nach sich ziehen: soziale Kosten, betriebswirt­
schaftlich und gesamtwirtschaftlich. 

Ein Weg zurück zur traditionellen, umfassenden Zusammenarbeit der 
Sozialpartner (natürlich in modifizierten, aktualisierten Formen) passt nicht 
gut in Reformkonzepte, die sich zunehmend von politischer und ökonomi­
scher Grundlagenarbeit entfernen und Interessenverbände in Lobby­
organisationen umwandeln, welchen die Entwicklung des Gesamtsystems 
gleichgültig ist. Dass damit auch auf Arbeitnehmerseite die Stimmen immer 
lauter werden , die einen härteren Konfrontationskurs fordern, ist nur 
natürlich. Die Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Österreich wären 
evident. 

Ein langer Bestand dürfte daher einer ,just in time"-Sozialpartnerschaft 
nicht gegeben sein, wenn den Sonntagsreden über die Wichtigkeit der 
Zusammenarbeit in der Realpolitik eine antagonistische Interessenpolitik in 
Form einer einseitigen Kostenminimierungsstrategie ohne Berücksichti­
gung der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Nachfrage gegenüber­
steht. Das solchen Systemen inhärente spontanistische, tendenziell 
unseriöse schlagwortorientierte Agieren wird von der Politik bzw. den Part­
nern auf Dauer nicht ernst genommen werden. Die kooperative Konflikt­
austragungsstrategie leidet: die flatterhafte Beziehung einer punktuellen 
Zusammenarbeit bietet zuviel Anreize zum Fremdgehen, zum Ausscheren 
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und Austricksen. Ein solches System wäre wohl nur ein Übergangsstadium 
zum Konfrontationsszenario. 

Die Österreichische Sozialpartnerschaft steht somit derzeit vor der 
fundamentalsten Richtungsentscheidung in ihrer Geschichte. Entweder 
behalten diejenigen Kräfte die Oberhand, die bereit sind, gesamthaft zu 
denken und im Sinne einer positiven Entwicklung von Gesamtwirtschaft 
und -gesellschaft das traditionelle System der umfassenden Kooperation 
neu zu beleben und zu reformieren. Oder man erliegt, liebäugelnd mit einer 
dauerhaften Machtumverteilung, dem Reiz eines zeitgeistigen Pseudo­
Reformismus, der um der Veränderungen und der Schlagzeilen willen den 
Weg der umfassenden Kooperation auf einer breiten , umfassenden 
Grundlage verlässt, und begibt sich so auf den Weg in ein ,just in time"­
Sozialpartnerschaft, welche vermutlich im Laufe der Zeit in ein System der 
offenen Konfliktaustragung münden wird. Ein wesentlicher komparativer 
Vorteil der Österreichischen Wirtschaft, nämlich Stabilität und sozialer 
Frieden, würde dabei auf der Strecke bleiben. 
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